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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
1.1. Griinde und Ziele des Vorschlags

In den politischen Leitlinien der Europédischen Kommission hat Prdsidentin Ursula von der
Leyen ein neues Migrations- und Asylpaket angekiindigt, das ein Gesamtkonzept fiir die
Aullengrenzen, Asyl- und Riickfiihrungssysteme, den Schengen-Raum der Freiziigigkeit und
die externe Dimension der Migration beinhaltet.

Das neue Migrations- und Asylpaket, das zusammen mit dem vorliegenden Vorschlag fiir eine
neue Verordnung iiber Asyl- und Migrationsmanagement' vorgelegt wird, stellt einen
Neubeginn in der Migrationspolitik dar, der auf einem Gesamtkonzept fiir das
Migrationsmanagement beruht. Als maBgeblicher Beitrag zu diesem umfassenden Ansatz
wird mit dem Vorschlag ein gemeinsamer Rahmen fiir das Asyl- und Migrationsmanagement
auf EU-Ebene geschaffen, der das Vertrauen der Mitgliedstaaten in einander férdern soll. Das
neue Paket steht — auf Grundlage des iibergeordneten Grundsatzes der Solidaritit und einer
gerechten Teilung der Verantwortung — fiir eine integrierte Politikgestaltung, bei der die
Strategien in den Bereichen Asyl, Migration, Riickkehr und Riickfiihrung, Schutz der
AuBengrenzen, Bekdmpfung der Migrantenschleusung und Beziehungen zu Drittstaaten zu
einem ibergreifenden Ansatz zusammengefiihrt werden. Mit dem neuen Paket wird
anerkannt, dass ein Gesamtkonzept auch in stdrkerem, nachhaltigerem und konkreterem Malle
Ausdruck des Grundsatzes der Solidaritit und einer gerechten Teilung der Verantwortung ist,
das seine Balance in einem breiteren Kontext findet. Damit erweitert sich der Fokus {iber die
Frage hinaus, welcher Mitgliedstaat fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz
zustindig ist. Diese Grundsitze sollten daher fiir das gesamte Migrationsmanagement gelten,
von der Gewihrleistung des Zugangs zu internationalem Schutz bis hin zur Bekdmpfung der
irreguldren Migration und unerlaubter Migrationsbewegungen.

Die Herausforderungen des Migrationsmanagements, die von einer ausgewogenen Verteilung
der Bearbeitung von Asylantrdgen bis hin zur Gewihrleistung einer raschen
Identitétsfeststellung der Personen, die internationalen Schutz bendtigen, bzw. einer
wirksamen Riickkehr und Riickfiihrung von Personen, die keinen Schutz bendtigen, reichen,
sollten nicht von einzelnen Mitgliedstaaten allein, sondern von der gesamten EU bewiltigt
werden. Zudem stellt der starke Druck auf die Asylsysteme der Mitgliedstaaten weiterhin eine
groBBe Belastung fiir die Mitgliedstaaten der ersten Einreise und — mit Blick auf unerlaubte
Migrationsbewegungen — flir die Asylsysteme anderer Mitgliedstaaten dar. Das derzeitige
Migrationssystem kann diesen Gegebenheiten nicht ausreichend Rechnung tragen.
Insbesondere gibt es derzeit weder einen wirksamen Solidaritdtsmechanismus noch effiziente
Regeln zur Zustindigkeit. Es bedarf daher eines europdischen Rahmens, um das
Zusammenspiel der Strategien und Entscheidungen der einzelnen Mitgliedstaaten zu steuern.
Dieser Rahmen muss den sich stindig wandelnden Gegebenheiten im Migrationsbereich
Rechnung tragen, die zu mehr Komplexitit und Koordinierungsbedarf gefiihrt haben.

Mit dem Vorschlag fiir eine neue Verordnung iiber Asyl- und Migrationsmanagement soll die
derzeitige Dublin-Verordnung abgelost und die Reform des Gemeinsamen Europiischen
Asylsystems (GEAS) durch die Festlegung eines gemeinsamen Rahmens wieder angestof3en
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werden, der durch integrierte Politikgestaltung im Bereich Asyl- und Migrationsmanagement
— einschlieBlich seiner internen und externen Komponenten — zu einem Gesamtkonzept flir
das Migrationsmanagement beitrdgt. Mit dem neuen Konzept wird das bestehende System in
einem breiteren Rahmen verankert, der dem iibergreifenden Ansatz Rechnung tragt und die
Kohidrenz und Wirksamkeit der von der Union und ihren Mitgliedstaaten ergriffenen
MaBnahmen gewihrleistet. Elemente sind hier auch ein neuer und umfassenderer
Solidarititsmechanismus, um eine normale Funktionsweise des Migrationssystems
sicherzustellen, sowie gestraffte Kriterien und effizientere Prozesse zur Bestimmung des fiir
die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindigen Mitgliedstaats.

Mit diesem Vorschlag wird ein neuer Solidarititsmechanismus eingefiihrt, der flexibel und
reaktionsfahig konzipiert ist und an unterschiedliche Situationen angepasst werden kann, die
sich aus den migrationspolitischen Herausforderungen fiir die Mitgliedstaaten ergeben. So
sieht er SolidarititsmaBBnahmen vor, unter denen die Mitgliedstaaten wéhlen konnen. Das
neue Solidaritdtskonzept bietet Mitgliedstaaten, die unter Druck stehen oder unter Druck zu
geraten drohen, eine kontinuierliche und vielfaltige Unterstiitzung und enthélt ein spezifisches
Verfahren zur Beriicksichtigung der Besonderheiten von Ausschiffungen nach Such- und
Rettungseinsitzen (SAR). Zudem konnen die Mitgliedstaaten jederzeit freiwillige Beitrdge
leisten. Die Kommission wird die Koordinierung solcher Maflnahmen immer gewihrleisten.

Dieser Vorschlag enthdlt auch Bestimmungen, um die Riickkehr und Riickfithrung irregulérer
Migranten zu stirken. Dazu wird ein Mechanismus eingefiihrt, um die Zusammenarbeit mit
Drittlaindern bei der Riickkehr, Riickfithrung und Riickiibernahme zu erleichtern, der den in
Artikel 25a der Verordnung (EU) 810/2009 iiber einen Visakodex® festgeschriebenen
Mechanismus ergénzt. Durch diesen neuen Mechanismus wird die Kommission erméchtigt,
dem Rat einen Bericht mit wirksamen Malnahmen vorzulegen, um Anreize fiir die
Zusammenarbeit mit Drittlindern bei einer erleichterten Riickkehr, Riickfiihrung und
Riickiibernahme zu setzen und diese Zusammenarbeit zu verbessern — dies gilt auch fiir die
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Zugleich sollen dabei allgemeine
Interessen und Beziehungen zu den betreffenden Drittstaaten gebiihrend beriicksichtigt
werden. Bei alldem setzt die Kommission auf Input des Europdischen Auswirtigen Dienstes
und der Delegationen der EU. Kommission und Rat werden dann im Rahmen ihrer jeweiligen
Zustandigkeiten weitere geeignete Malnahmen priifen, die in diesem Zusammenhang
umzusetzen sind. Dieser Mechanismus und der von einem Netz ranghoher Vertreter
unterstiitzte neue Riickkehrkoordinator der EU — im neuen Migrations- und Asylpaket
angekiindigt —, werden zu einem strategischen und koordinierten gemeinsamen Vorgehen der
Mitgliedstaaten, der Kommission und der Agenturen der Union bei Riickkehr, Riickfiihrung
und Riickiibernahme beitragen.

Dariiber hinaus sollen die SolidarititsmaBBnahmen auch neue Moglichkeiten fiir
Mitgliedstaaten umfassen, einander in Form von Riickkehrpatenschaften bei Riickfiithrungen
zu unterstiitzen. Im Zuge dieser neuen Art der Solidarititsmafnahme wiirden sich die
Mitgliedstaaten zur Riickfithrung irreguldrer Migranten im Namen eines anderen
Mitgliedstaates verpflichten, indem sie alle hierfiir erforderlichen Tatigkeiten direkt aus dem
Hoheitsgebiet des beglinstigten Mitgliedstaats durchfiihren (z. B. Riickkehrberatung,
politischer Dialog mit Drittstaaten, Hilfe bei der unterstiitzten freiwilligen Riickkehr und
Wiedereingliederung). Diese Mallnahmen kommen zu jenen hinzu, die bereits von der

2 Verordnung (EU) 2019/1155 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 iiber einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)
(ABIL. L 188 vom 12.7.2019, S. 25).
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Europdischen Agentur fiir die Grenz-und Kiistenwache auf Grundlage ihres Mandats
vollzogen werden und umfassen insbesondere solche Mallnahmen, die die Agentur nicht
umsetzen kann (beispielsweise diplomatische Unterstiitzung des begiinstigten Mitgliedstaats
in seinen Beziehungen zu Drittldndern). Ist die Riickkehr allerdings nicht innerhalb von acht
Monaten abgeschlossen, wiirden die irreguldren Migranten in das Hoheitsgebiet des
unterstiitzenden Mitgliedstaats {iiberstellt, um von dort aus die Bemiihungen um die
Durchsetzung von Riickkehrentscheidungen fortzusetzen.

Zum neuen Konzept des Migrationsmanagements gehdren auch verbesserte Vorschriften tiber
die Zustindigkeit fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz, um so auf
verhéltnisméfige  und  verniinftige = Weise zur  Verringerung  unerlaubter
Migrationsbewegungen beizutragen.

Zudem legt dieser Vorschlag einen Steuerungsrahmen fest, der auf den nationalen Strategien
der Mitgliedstaaten basiert und in eine europdische Strategie fiir Asyl- und
Migrationsmanagement einflieBen wird. Mit dieser Strategie soll das Konzept fiir das Asyl-
und Migrationsmanagement auf europdischer Ebene und fiir die Umsetzung der Politik in den
Bereichen Asyl, Migration und Riickkehr und Riickfithrung im Einklang mit dem
Gesamtkonzept vorgegeben werden.

Reform des Gemeinsamen Europdiischen Asylsystems (GEAS)

Das Paket baut auf den Vorschligen der Kommission zur Reform des GEAS aus den
Jahren 2016 und 2018 auf und fiihrt zudem neue Elemente ein, um so das Gleichgewicht zu
wahren, das fiir einen samtliche Aspekte der Asyl- und Migrationspolitik zusammenfiithrenden
gemeinsamen Rahmen erforderlich ist. Die im Jahr 2016 vorgeschlagene Asylreform bestand
aus sieben Gesetzgebungsvorschligen: der Neufassung der Dublin-Verordnung®, der
Neufassung der Eurodac-Verordnung®, der Verordnung iiber die Asylagentur der
Europiischen Union®, der Asylverfahrensverordnung®, der Anerkennungsverordnung’, der
Neufassung der Richtlinie iiber Aufnahmebedingungen® und der Verordnung iiber den
Neuansiedlungsrahmen der Union’. Im September 2018 legte die Kommission zudem einen
gednderten Vorschlag fiir eine Verordnung iiber die Asylagentur der Europiischen Union!®
VOr.

Wihrend bei einer ganzen Reihe dieser Vorschldge betridchtliche Fortschritte erzielt wurden
und bei den Vorschligen fiir die Anerkennungsverordnung, die Richtlinie {ber
Aufnahmebedingungen, die Verordnung iiber den Neuansiedlungsrahmen der Union, die
Eurodac-Verordnung und beim ersten Vorschlag fiir die Einrichtung einer EU-Asylagentur
vorldufige politische Einigungen gelangen, fielen die Fortschritte bei den Vorschldgen fiir die
Dublin-Verordnung und die Asylverfahrensverordnung geringer aus — was vor allem auf
unterschiedliche Sichtweisen im Rat zuriickzufiihren war. Auch fehlte es an ausreichender

COM(2016) 270 final.
COM(2016) 194 final.
COM(2016) 271 final.
COM(2016) 467 final.
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Unterstiitzung fiir eine Verstdndigung auf nur einige der Asylreformvorschlidge im Vorfeld
einer Einigung auf die gesamte Reform.

Zusammen mit dem vorliegenden Vorschlag legt die Kommission einen Vorschlag zur
Anderung des Vorschlags fiir eine Asylverfahrensverordnung aus dem Jahr 2016'! und einen
Vorschlag fiir eine Verordnung zur Einflihrung des Screenings von Drittstaatsangehorigen
und Staatenlosen an den AuBengrenzen!’ vor, die alle Phasen des Migrationsverfahrens
einschlieBlich einer neuen Phase vor der Einreise sowie eine schnellere Riickkehr und
Riickfiihrung von Drittstaatsangehorigen ohne Bleiberecht in der Union liickenlos miteinander
verkniipfen.

Zudem prisentiert die Kommission einen Vorschlag zur Anderung des Vorschlags fiir eine
Neufassung der Eurodac-Verordnung!® aus dem Jahr 2016, um eine klare und kohirente
Verbindung zwischen den einzelnen Personen und den Verfahren, denen sie unterliegen,
herzustellen, um  irreguldre = Migration besser zu  kontrollieren, unerlaubte
Migrationsbewegungen  besser aufzudecken und die Umsetzung des neuen
Solidaritdtsmechanismus zu unterstiitzen.

SchlieBlich legt die Kommission einen Vorschlag fiir eine Verordnung zur Bewiltigung von
Krisensituationen vor, um die fiir den Krisenfall und Fille hoherer Gewalt erforderlichen
Instrumente festzulegen. Dieses Instrument zielt auf die Bewéltigung der Ausnahmesituation
eines massiven Zustroms von irreguldr in einem Mitgliedstaat eintreffenden
Drittstaatsangehorigen oder Staatenlosen oder des Risikos eines unmittelbar bevorstehenden
Zustroms ab, der durch Umfang und Art das Asyl-, Aufnahme- oder Riickfiihrungssystem des
Mitgliedstaats funktionsunfdhig macht, die Gefahr schwerwiegender Folgen fiir das
Funktionieren des GEAS und des Migrationsmanagementsystems der Union birgt oder
bewirkt, dass diese Systeme nicht mehr angewendet werden konnen. Zudem werden durch
das Instrument Ausnahmeregelungen fiir Fille hoherer Gewalt festgelegt.

1.2. Ziele des Vorschlags

Ein Gesamtkonzept fiir das Migrationsmanagement ist zur Vertrauensbildung zwischen den
EU-Mitgliedstaaten ebenso erforderlich wie zur Gewéhrleistung eines kohdrenten Vorgehens
der Union in den Bereichen Asyl, Migrationsmanagement, Schutz der AuBengrenzen und
Partnerschaft mit den betreffenden Drittstaaten. Dabei ist festzustellen, dass das
Gesamtkonzept nur wirksam ist, wenn alle Komponenten gemeinsam und integriert
angegangen werden. Ebenso wird hierbei der jiingsten Rechtsprechung des Europiischen
Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C-715/17, C-718/17 und C-719/17 Rechnung
getragen, wonach das Gericht feststellte, dass die ,,Belastungen ... im Einklang mit dem
Grundsatz der Solidaritdt und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den
Mitgliedstaaten, der nach Artikel 80 AEUV fiir die Politik der Union im Asylbereich gilt,
grundsétzlich auf alle anderen Mitgliedstaaten aufgeteilt werden [miissen]®.

Im Jahr 2016 schlug die Kommission ein System vor, demzufolge ein Mitgliedstaat, der auf
Basis der Rangfolge der Zustindigkeitskriterien einmal als fiir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz bestimmt wurde, dauerhaft fiir die Priifung jedes Folgeantrags oder
weiterer Angaben desselben Antragstellers zustdndig bleibt. Das System wurde durch einen

1 ABLL[...]vom[...],S.[...].
2 ABLL[...]vom[...],S.[...].
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verpflichtenden, automatischen Korrekturmechanismus fiir die Zuweisung ergénzt, der — auf
Grundlage eines Referenzschliissels — in dem Moment ausgelost wurde, in dem sich ein
Mitgliedstaat unverhéltnisméfBigem Druck ausgesetzt sah, was ein klares und verbindliches
System geteilter Verantwortung der Mitgliedstaaten gewihrleistete. Das FEuropéische
Parlament billigte sein Verhandlungsmandat am 16. November 2017. Dieses enthielt einen
Vorschlag zur Ersetzung des Kriteriums der ersten Einreise sowie des Standardkriteriums des
Erstantrags durch ein Zuweisungssystem, nach dem der Antragsteller die Wahl hatte,
welchem der vier Mitgliedstaaten mit den wenigsten Antrdgen er zugewiesen werden wollte.
Auf Seiten des Rates konnten sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein gemeinsames Vorgehen
verstandigen, was die Verhandlungen ins Stocken brachte.

Um die derzeitige Blockade zu beenden und um einen umfassenderen, soliden Rahmen fiir die
Migrations- und Asylstrategien zu schaffen, beabsichtigt die Kommission, den Vorschlag aus
dem Jahr 2016 zuriickzuziehen. Der vorliegende Vorschlag dient der Aufhebung und
Ersetzung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 26.Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines von einem Drittstaatsangehorigen oder Staatenlosen
in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zustindig ist (,,Dublin-
II-Verordnung®).

Insbesondere wird mit diesem Vorschlag angestrebt,

e cinen gemeinsamen Rahmen festzulegen, der auf Grundlage der Prinzipien der
integrierten Politikgestaltung, der Solidaritit und einer gerechten Teilung der
Verantwortung zu einem Gesamtkonzept fiir das Asyl- und Migrationsmanagement
beitrigt;

e die Teilung der Verantwortung durch einen neuen Solidaritdtsmechanismus
sicherzustellen, indem ein System geschaffen wird, das in normalen Zeiten dauerhafte
Solidaritat gewdéhrleistet und die Mitgliedstaaten mit wirksamen MafBBnahmen fiir das
praktische Migrationsmanagement (Ubernahme oder Riickkehrpatenschaften und
andere Beitrdge, um die Kapazititen der Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl,
Aufnahme sowie Riickkehr und Riickfiihrung und in der externen Dimension zu
starken) unterstiitzt, wenn sie mit Migrationsdruck konfrontiert sind. Dieses Vorgehen
umfasst auch ein spezifisches Verfahren fiir solidarisches Vorgehen, das bei Ankiinften
nach Such- und Rettungseinsitzen greift;

e das System besser zu befdhigen, effizient und wirksam einen einzigen fiir die Priifung
eines Antrags auf internationalen Schutz zustdndigen Mitgliedstaat zu bestimmen. Dies
wiirde insbesondere die Klauseln fiir die Ubertragung von Zustindigkeiten sowie die
Moglichkeit einschrinken, dass sich die Zustindigkeit durch das Vorgehen des
Antragstellers von einem auf einen anderen Mitgliedstaat verschiebt, und die Fristen
fiir das Stellen und Beantworten von Gesuchen betrachtlich verkiirzen. Damit stiinde
fiir die Antragsteller schneller fest, welcher Mitgliedstaat zusténdig ist, wodurch sie
rascheren Zugang zu den Verfahren zur Gewidhrung des internationalen Schutzes
erhalten wiirden;

e Missbrauch entgegenzuwirken und wunerlaubte Migrationsbewegungen  der
Antragsteller innerhalb der EU zu verhindern, insbesondere indem die Antragsteller
klar dazu verpflichtet werden, ihren Antrag im Mitgliedstaat der ersten Einreise oder
des rechtmifBigen Aufenthalts zu stellen und in dem als zustidndig bestimmten
Mitgliedstaat zu bleiben. Dies erfordert auch angemessene materielle Konsequenzen im
Fall der Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen.
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1.3. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Das System zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der flir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz zustindig ist, ist ein Eckpfeiler des Gemeinsamen Europdischen
Asylsystems. Es ist fest mit den rechtlichen und politischen Instrumenten im Asylbereich
verkniipft, insbesondere den Asylverfahren, den Normen fiir die Anerkennung von Personen
als Begilinstigte internationalen Schutzes, den Aufnahmebedingungen sowie der
Neuansiedlung.

Dieser Vorschlag steht zudem mit den Vorschriften iiber die Grenzkontrollen an den
Aullengrenzen nach Mallgabe des Schengener Grenzkodex im Einklang und trigt zum Ziel
eines wirksamen Managements der AuBengrenzen als notwendige Ergdnzung des freien
Personenverkehrs innerhalb der Union bei. Durch Ausweitung des Mallnahmenspektrums zur
Bewiltigung der Herausforderungen im Migrationsbereich wird die Notwendigkeit zur
Wiedereinfiihrung von Kontrollen an den Binnengrenzen weiter verringert.

Zudem wird Kohdrenz mit dem wirksamen integrierten europdischen Grenzmanagement auf
EU- und nationaler Ebene nach Mallgabe der Verordnung iiber die Europdische Grenz- und
Kiistenwache gewihrleistet. Ein integriertes europdisches Grenzmanagement ist eine
notwendige Erginzung des freien Personenverkehrs innerhalb der Union und ein zentraler
Bestandteil eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Es ist auch fiir diesen
Vorschlag elementar und trdgt zur praktischen Umsetzung des Prinzips der integrierten
Politikgestaltung bei, um das in diesem Vorschlag vorgesehene Gesamtkonzept fiir das
Migrationsmanagement zu optimieren.

Dieser Vorschlag steht in jeder Hinsicht im Einklang mit der Mitteilung iiber das neue
Migrations- und Asylpaket und dem dazugehorigen Fahrplan mit Initiativen — darunter der
Vorschlag fiir eine gezielte Anderung der Asylverfahrensverordnung und die Verordnung zur
Einfiihrung des Screenings, die sicherstellen, dass Migranten sich einem Identitéts-,
Gesundheits- und Sicherheitsscreening unterziehen miissen und entweder ein Riickkehr- oder
ein  Asylverfahren durchlaufen, gegebenenfalls einschlieBlich des Asyl- oder
Riickkehrverfahrens an der Grenze wie in dem Anderungsvorschlag zur
Asylverfahrensverordnung festgelegt. Auch mit dem Vorschlag zur Anderung des Vorschlags
fiir eine Neufassung der Eurodac-Verordnung aus dem Jahr 2016'* stimmt der Vorschlag
iiberein.

Dieser Vorschlag steht ferner voll und ganz im Einklang mit dem Vorsorge- und Krisenplan
fiir Migration, der einen operativen Rahmen fiir die Uberwachung und Antizipation von
Migrationsstromen und -lagen, die Stirkung von Resilienz sowie die Organisation einer
koordinierten Reaktion auf eine Migrationskrise bietet. Insbesondere werden in dem
Vorschlag die herausgegebenen Berichte und die Tadtigkeiten des im Rahmen des Krisenplans
eingerichteten Netzes in vollem Umfang genutzt.

Der Vorschlag bringt den europdischen Rechtsrahmen und die entsprechende Strategie im
Bereich der Riickkehr und Riickfiihrung voran, indem die Kapazititen der Union zum
kooperativen Handeln mit Drittstaaten durch einen Mechanismus gestirkt werden, mit dem
die Kommission befdhigt wird, MaBnahmen zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit zu
erwdgen und vorzulegen, die iiber die bereits im Visakodex vorgesehenen MaBnahmen
hinausgehen.

14 ABLL[...]vom[...], S. [...].
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Auch die Kohdrenz mit den bereits erzielten vorldufigen politischen Einigungen iiber die
Anerkennungsverordnung, die Neufassung der Richtlinie iiber Aufnahmebedingungen, die
Verordnung iiber den Neuansiedlungsrahmen der Union und die Verordnung {iber die
Asylagentur der Européischen Union ist gewéhrleistet, und die Kommission unterstiitzt diese
uneingeschriankt. Da diesen Vorschldgen Ziele zugrunde liegen, die weiter aktuell sind, sollte
eine Einigung iiber die Vorschldge so schnell wie mdglich erreicht werden.

Da jedoch keine Einigung iiber den am 4. Mai 2016 vorgelegten Vorschlag fiir eine Dublin-
Verordnung erzielt werden konnte und da der vorliegende Vorschlag einen neuen,
strukturierten  Solidarititsmechanismus enthdlt und zudem andere 1m Jahr 2016
vorgeschlagene Anderungen beriicksichtigt, die vor allem auf effektivere Verfahren fiir
Dublin-Uberstellungen — wie etwa Wiederaufnahmemitteilungen und eine Einschrinkung der
Verlagerung der Zustindigkeit — abzielten, ist es erforderlich, den damaligen Vorschlag
zuriickzuziehen.

Die Kommission schlug im September 2015 zudem einen Umsiedlungsmechanismus fiir
Krisensituationen'® vor, um auf Krisen wie jene in Griechenland und Italien strukturiert
reagieren zu konnen, die zu den beiden vom Rat im September 2015 angenommenen
Umsiedlungsbeschliissen'¢ fiihrten. Da der Vorschlag fiir eine Verordnung iiber Asyl- und
Migrationsmanagement Bestimmungen enthélt, um dem Fakt von Migrationsstromen mit
Ubernahmen und Riickkehrpatenschaften in Zeiten von Migrationsdruck zu begegnen, und da
der Vorschlag fiir eine Verordnung zur Bewiltigung von Krisensituationen und Féllen héherer
Gewalt im Bereich Migration und Asyl ebenfalls bestimmte Vorschriften fiir Ubernahmen
und Riickkehrpatenschaften beinhaltet, um strukturiert auf Krisensituationen zu reagieren,
beabsichtigt die Kommission, den Vorschlag fiir einen Umsiedlungsmechanismus fiir
Krisensituationen vom September 2015 zuriickzunehmen und die Richtlinie iiber die
Gewiihrung voriibergehenden Schutzes!” aufzuheben.

1.4. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Dieser Vorschlag steht im Einklang mit dem in dem neuen Migrations- und Asylpaket
dargelegten umfassenden, langfristigen Konzept fiir das Migrationsmanagement, das eine
zentrale Stellung der Migrationspolitik in den Beziehungen zu Partnern aus Drittlindern
vorsieht;  der  Einbeziehung des  AuBengrenzenmanagements in das  EU-
Migrationsmanagement sowie der Schaffung liickenloser, gerechter und effizienter Asyl- und
Riickkehrverfahren und der Stirkung des Schengenraums der Freiziigigkeit auf der Grundlage
von gegenseitigem Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten. Entscheidende Elemente dieses
Konzepts sind die Forderung legaler Wege in die EU, um Talente fiir den Arbeitsmarkt der
Union anzuwerben, der Schutz von Menschen in Not durch Neuansiedlung und andere
erginzende MaBnahmen sowie die Entwicklung gezielter Strategien zur Unterstiitzung der
Integration von Drittstaatsangehorigen in die europdischen Gesellschaften.

Durch einen Rahmen, in dem sédmtlichen Phasen des Migrationsmanagements durch den
Aufbau von Partnerschaften mit Drittstaaten Rechnung getragen wird, leistet diese

15 COM(2015) 450 final.

16 Beschluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14. September 2015 und Beschluss (EU) 2015/1601 des
Rates vom 22. September 2015.

17 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20.Juli 2001 iiber Mindestnormen fiir die Gewéhrung

voriibergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und MaBnahmen zur
Forderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und
den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABL. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).
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Verordnung einen Beitrag zum Erreichen der EU-Zielvorgabe einer ehrgeizigen und
weitreichenden AuBenpolitik, die auf der Partnerschaft mit Drittlindern basiert. Dies
gewihrleistet zudem Kohdrenz mit den humanitiren Zielen der Union, die durch ihre
Unterstiitzung von Fliichtlingen in Drittstaaten zum Ausdruck kommen.

Dieser Vorschlag steht im Einklang mit dem Screening-Vorschlag und trigt durch den
enthaltenen Uberwachungsmechanismus insbesondere zu den strikten Garantien zum Schutz
der Grundrechte bei. Im Vorschlag fiir die Verordnung zur Einfithrung eines verpflichtenden
Screenings von Drittstaatsangehorigen, die im Prinzip die Einreisevoraussetzungen nicht
erfiillen, an den AuBengrenzen wird ein neuer Uberwachungsmechanismus vorgeschlagen,
um sicherzustellen, dass die Grundrechte wihrend des gesamten Screenings eingehalten und
dass mutmaBliche Grundrechtsverletzungen ordnungsgemill untersucht werden. Diese
Uberwachung ist Teil der Governance-Bestimmungen der vorgeschlagenen Verordnung, die
festlegen, dass die Mitgliedstaaten die Ergebnisse ihres nationalen
Uberwachungsmechanismus gemiB der Screening-Verordnung in ihre in dem vorliegenden
Verordnungsvorschlag vorgesehenen nationalen Strategien integrieren sollen. Zudem wird
auch der jéhrliche Migrationsmanagementbericht die Ergebnisse der Berichterstattung iiber
die Uberwachung enthalten und gegebenenfalls Verbesserungen empfehlen.

Um SolidarititsmaBnahmen zu unterstiitzen, die auf Ubernahmen und daran anschlieBende
Uberstellungen zusitzlich zu jenen abzielen, die durch die Verfahren zur Bestimmung der
Zustandigkeit der Mitgliedstaaten abgedeckt sind, so sieht dieser Vorschlag Pauschalbeitrige
vor, die an die Mitgliedstaaten zu zahlen sind. Er steht hinsichtlich der Forderung solcher
MaBnahmen und der effizienten Anwendung der Verordnung vollstindig mit dem EU-
Haushalt im Einklang.

Dieser Vorschlag stirkt die Strategien im Sicherheitsbereich weiter. Durch in dieser
Verordnung festgeschriebene spezifische Vorschriften wird die Zustindigkeit fiir die Priifung
eines Antrags auf internationalen Schutz schnell bestimmt, wenn die Person eine Gefahr fiir
die nationale Sicherheit und o&ffentliche Ordnung darstellt, und es werden weitere
Uberstellungen solcher Personen an andere Mitgliedstaaten verhindert. Daher unterstreicht
der Vorschlag auch das 1m Vorschlag fiir eine Screening-Verordnung genannte
Sicherheitsziel, wonach eine solche Sicherheitskontrolle verpflichtend sein wird.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND
VERHALTNISMASSIGKEIT

2.1. Rechtsgrundlage

Mit dem vorliegenden Vorschlag wird die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 aufgehoben und
ersetzt und der Anwendungsbereich auf einen gemeinsamen Rechtsrahmen erweitert, der zu
einem Gesamtkonzept fiir das Migrationsmanagement beitrdgt; zudem wird ein
umfassenderes Solidarititskonzept eingefiihrt. Der Vorschlag sollte daher gemidl dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren auf der geeigneten Rechtsgrundlage, d. h. Artikel 78
Absatz 2 Buchstabe ¢ sowie Artikel 79 Absatz2 Buchstabe ¢ des Vertrags iiber die
Funktionsweise der Europdischen Union (AEUV), angenommen werden.

2.2, Unterschiede im Geltungsbereich

Irland ist an die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 gebunden, nachdem es nach dem Protokoll
iiber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Anhang des Vertrags iiber die Europdische Union
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(EUV) und des AEUV mitgeteilt hat, dass es sich an der Annahme und Anwendung der
genannten Verordnung beteiligen mochte. '®

Gemill dem oben genannten Protokoll kann Irland beschlieen, sich an der Annahme dieses
Vorschlags zu beteiligen. Diese Moglichkeit besteht auch noch nach der Annahme des
Vorschlags.

Nach dem Protokoll iiber die Position Danemarks im Anhang zum EUV und zum AEUV
beteiligt sich dieser Mitgliedstaat nicht an der Annahme der Maflnahmen durch den Rat, die
unter Titel V. AEUV fallen (dies gilt allerdings nicht fiir ,,MaBBnahmen zur Bestimmung
derjenigen Drittlinder, deren Staatsangehdrige beim Uberschreiten der AuBengrenzen der
Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein miissen,” sowie fiir ,,MaBBlnahmen zur
einheitlichen Visumgestaltung®). Da Dénemark jedoch die derzeitige Dublin-Verordnung
aufgrund eines 2006 mit der EG geschlossenen volkerrechtlichen Abkommens anwendet'?,
muss Ddnemark der Kommission geméfl Artikel 3 des Abkommens mitteilen, ob es die
Teile 111, V und VII der gednderten Verordnung umsetzen wird.

2.3. Auswirkung des Vorschlags auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die dem Dublin-
System angeschlossen sind

Parallel zur Einbeziehung mehrerer Nichtmitgliedstaaten der EU in den Schengen-Besitzstand
hat die Union mit diesen Landern Abkommen tiber deren Teilnahme an den Dublin-/Eurodac-
Bestimmungen geschlossen:

— Ubereinkommen iiber die Assoziierung Islands und Norwegens von 2001;

— Abkommen iiber die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 28. Februar
2008;

— Protokoll {iber die Assoziierung Liechtensteins vom 7. Mérz 2011.

Um Rechte und Pflichten im Verhiltnis zwischen den vorgenannten assoziierten Lédndern und
Dénemark — das iiber ein vdlkerrechtliches Abkommen an den Dublin-/Eurodac-
Bestimmungen beteiligt ist — zu begriinden, hat die Union mit den assoziierten Landern zwei
weitere Protokolle geschlossen?’.

Den drei vorgenannten Ubereinkiinften zufolge akzeptieren die assoziierten Linder den
Dublin-/Eurodac-Besitzstand und dessen Weiterentwicklung ohne Vorbehalt. Sie nehmen
zwar an der Annahme von Rechtsakten, die den Dublin-Besitzstand &dndern oder

Gleiches gilt fiir das Vereinigte Konigreich wihrend des Ubergangszeitraums im Rahmen des
Austrittsabkommens.

Abkommen zwischen der Europdischen Gemeinschaft und dem Konigreich Danemark iiber die
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Staates, der fiir die Priifung eines in Ddnemark oder in
einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union gestellten Asylantrags zusténdig ist, sowie iiber
,Eurodac” fiir den Vergleich von Fingerabdriicken zum Zwecke der effektiven Anwendung des
Dubliner Ubereinkommens (ABI. L 66 vom 8.3.2006, S. 38).

Protokoll zwischen der Europdischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
Fiirstentum Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europdischen Gemeinschaft und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft iiber die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zustdndigen
Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags
(geschlossen am 24.10.2008, ABIL. L 161 vom 24.6.2009, S. 8) und Protokoll zum Ubereinkommen
zwischen der Europdischen Gemeinschaft, der Republik Island und dem Konigreich Norwegen iiber die
Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zustindigen Staates fiir die Priifung eines in einem
Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen gestellten Asylantrags (ABI. L 93 vom 3.4.2001).
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fortentwickeln, nicht teil (d. h. auch nicht an diesem Vorschlag), miissen der Kommission
aber, sobald das Europdische Parlament und der Rat den Rechtsakt erlassen haben, innerhalb
einer bestimmten Frist mitteilen, ob sie dem Inhalt dieses Rechtsakts zustimmen. Sollten
Norwegen, Island, die Schweiz oder Liechtenstein einem Rechtsakt, der den Dublin-/Eurodac-
Besitzstand dndert oder fortentwickelt, nicht zustimmen, endet die betreffende Ubereinkuntft,
sofern der durch die Ubereinkiinfte eingesetzte Gemischte/Gemeinsame Ausschuss nicht
einstimmig etwas anderes beschlieft.

Die vorgeschlagene Verordnung hat einen weiter gefassten Anwendungsbereich als die oben
genannten Ubereinkiinfte; es wird ein Gesamtkonzept auf Grundlage eines gemeinsamen
Rahmens fiir das Migrationsmanagement festgelegt, wihrend die zentralen Bestimmungen
hinsichtlich der Bestimmung der Zustindigkeit fiir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz, die weiterhin ein Schliisselelement der Verordnung sind, beibehalten
werden. Um die Aufrechterhaltung der mit Ddnemark und den assoziierten Lédndern
geschlossenen Ubereinkiinfte, die ihre Teilnahme am Dublin-System regeln, zu
gewihrleisten, sind Danemark, Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein im Falle der
Annahme dieses Rechtsakts nur an die Teile III, V und VII der vorliegenden Verordnung
gebunden.

2.4. Subsidiaritat

Titel V. AEUV zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verleiht der
Europédischen Union in diesem Bereich gewisse Befugnisse. Diese Befugnisse miissen im
Einklang mit Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union ausgeiibt werden, d. h. nur
sofern und soweit die Mitgliedstaaten die Ziele der in Betracht gezogenen Mallnahmen nicht
ausreichend verwirklichen kdnnen, weil diese wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf
Unionsebene besser zu verwirklichen sind.

Dieser Vorschlag strafft die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 festgelegten Vorschriften
und zielt darauf ab, die ordnungsgemédfle Anwendung dieser Vorschriften zu gewéhrleisten,
die unerlaubte Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehorigen zwischen den
Mitgliedstaaten beschrinken sollen, und so zur Losung naturgemdll grenziibergreifender
Probleme  beizutragen. @ Diese = Vorschriften @~ werden  durch  einen  neuen
Solidaritdtsmechanismus ergénzt, um so ein System zur Bewiltigung von Situationen
einzurichten, in denen die Mitgliedstaaten mit Migrationsdruck konfrontiert sind. Bei diesem
Ansatz sind auch SolidarititsmaBBnahmen fiir Ankiinfte nach Such- und Rettungseinsitzen
vorgesehen, um jene Mitgliedstaaten zu unterstiitzen, die sich dieser Herausforderung
gegeniibersehen.

Da diese Ziele naturgemdl3 grenziibergreifender Art sind, sind Maflnahmen auf EU-Ebene
erforderlich, um sie zu verwirklichen. Es liegt auf der Hand, dass gemeinsame Probleme eine
gemeinsame Vorgehensweise der EU erfordern und sich durch Mallnahmen einzelner
Mitgliedstaaten nicht zufriedenstellend bewéltigen lassen.

2.5. VerhialtnisméBigkeit
Entsprechend dem in Artikel 5 EUV genannten VerhdltnisméBigkeitsprinzip geht diese
Verordnung nicht {iber das fiir die Erreichung ihrer Ziele erforderliche MaB3 hinaus.

Diese Verordnung legt die Schliisselprinzipien eines Gesamtkonzepts auf Basis eines
gemeinsamen Rahmens fest; es stiitzt sich auf eine Uberwachungs- und Governancestruktur,
die zu seiner Umsetzung erforderlich ist. Durch den Grundsatz der integrierten
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Politikgestaltung und den Grundsatz der Solidaritdt und einer gerechten Teilung der
Verantwortung liegt es im gemeinsamen Interesse der Mitgliedstaaten, ein kohirentes
Migrationsmanagement auf EU-Ebene zu gewihrleisten. Diese Bestimmungen gehen nicht
iiber das hinaus, was zu einer wirksamen Bewaltigung dieser Lage notwendig ist.

Was die Straffung der Vorschriften zur Bestimmung des Mitgliedstaats angeht, der flir die
Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindig ist, so beschrinken sich die
vorgeschlagenen Anderungen auf das Notige, um ein wirksames Funktionieren des Systems
zu ermoglichen — sowohl in Bezug auf den rascheren Zugang von Antragstellern zum
Verfahren fiir die Gewdhrung internationalen Schutzes als auch in Bezug auf die Féhigkeit der
Behdorden der Mitgliedstaaten, das System anzuwenden.

Was die Einfilhrung eines neuen Solidaritdtsmechanismus angeht, so sieht die Verordnung
(EU) Nr. 604/2013 in ihrer jetzigen Form keine Instrumente fiir die Reaktion auf Situationen
vor, in denen Mitgliedstaaten mit Migrationsdruck konfrontiert sind. Zudem beriicksichtigt
die Verordnung in ihrer aktuellen Form nicht die spezifischen Sachlagen, die durch Ankiinfte
nach Such- und Rettungseinsétzen entstehen. Diese Liicke soll durch die mit dem Vorschlag
eingefiihrten Bestimmungen zur Solidaritit geschlossen werden. Diese Bestimmungen gehen
nicht tiber das hinaus, was zu einer wirksamen Bewaltigung der Lage notwendig ist.

2.6. Wahl des Instruments

Da das bestehende Dublin-Verfahren durch eine Verordnung eingefiihrt wurde, wird das
gleiche Instrument verwendet, um ein Gesamtkonzept auf Basis eines gemeinsamen Rahmens
fiir ein wirksames Migrationsmanagement zu schaffen; damit wird der Dublin-Mechanismus
gestrafft und um einen Solidaritdtsmechanismus ergénzt.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

Sammlung von Kenntnissen iiber die Umsetzung und Anwendung bestehender
Rechtsvorschriften

3.1. Faktengestiitzte Politikgestaltung

Die Kommission hat die Lage analysiert. Die detaillierten Ergebnisse der Untersuchung
finden sich in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, die dem neuen Migrations-
und Asylpaket sowie seinen legislativen und nichtlegislativen Vorschldgen beigefligt ist.
Besonders  hervorgehoben werden die jlingsten Entwicklungen 1im  Bereich
Migrationsmanagement; es wird betont, dass die Neuauflage der Reform des Systems zur
Bestimmung des fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindigen
Mitgliedstaats und eine verdnderte Lastenteilung entscheidende Elemente fiir den Neubeginn
sind.

Die Analyse zeigt, dass es — obwohl bei der Zahl der irregulidren Einreisen in die Union seit
dem Hohepunkt der Krise 2015 ein drastischer Riickgang um 92 % zu verzeichnen ist — nach
wie vor eine Reihe struktureller Probleme gibt, die die Asyl-, Aufnahme- und Riickkehr- bzw.
Riickfithrungssysteme der Mitgliedstaaten belasten. Dazu gehort eine wachsende Zahl von
Menschen, die unbegriindet internationalen Schutz beantragen, auch wenn sie praktisch keine
Chance haben, in der EU Schutz zu erhalten. Dies fiihrt zu einem hoheren
Verwaltungsaufwand, zu Verzdgerungen bei der Zuerkennung von Schutz fiir tatséchlich
schutzbediirftige Menschen sowie zu dem kontinuierlichen Problem, dass Migranten
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innerhalb der EU weiterreisen. Zudem haben die Behorden der Mitgliedstaaten aufgrund der
COVID-19-Krise die schwierige Aufgabe, die Sicherheit der Antragsteller und ihres eigenen
Personals zu gewihrleisten.

Zwar ist die Zahl der irreguldren Einreisen mit der Zeit zuriickgegangen, doch ist der Anteil
der Migranten, die aus Landern mit Anerkennungsquoten von weniger als 20 % kommen, von
13 % im Jahr 2015 auf 55 % im Jahr 2018 gestiegen. Gleichzeitig gibt es immer mehr
komplexe Fille, die mit einem groferen Bearbeitungsaufwand einhergehen, da mittlerweile
anstelle von Drittstaatsangehorigen, die eindeutig internationalen Schutz bendtigen wie in den
Jahren 2015 und 2016, auch Menschen mit unterschiedlichen Nationalititen ankommen,
deren Anerkennungsquoten sich stirker unterscheiden. Ferner ist die Zahl der Antrdge auf
internationalen Schutz trotz des EU-weiten Riickgangs der irreguldren Einreisen weiter
gestiegen, sodass sich der Unterschied mit Blick auf die Zahl der Ankiinfte vervierfacht hat.
Dieser Trend deutet darauf hin, dass Antrdge nicht im Mitgliedstaat der ersten Einreise
gestellt werden, es Mehrfachantrdge auf internationalen Schutz in der EU gibt und das
derzeitige Dublin-System reformiert werden muss. Zudem bestehen die Herausforderungen
durch Ausschiffungen nach Such- und Rettungsaktionen fort. Im Jahr 2019 wurde die Hilfte
aller Personen, die auf dem Seeweg irreguldr in die EU kamen, nach Such- und
Rettungseinsitzen ausgeschifft, wodurch bestimmte Mitgliedstaaten allein aufgrund ihrer
geografischen Lage besonders unter Druck kamen.

In der Analyse wird weiter ausfiihrlich  dargelegt, dass die rund
370 000 Drittstaatsangehorigen, deren Antrdge auf internationalen Schutz in der EU pro Jahr
abgelehnt werden?!, dem Riickkehrverfahren zugefiihrt werden miissen. Der Kommission
vorliegendem Statistikmaterial zufolge entspricht dies rund 80 % aller pro Jahr getroffenen
Riickkehrentscheidungen®?. Der wachsende Anteil von Menschen, die internationalen Schutz
beantragen, diesen in der EU aber hochstwahrscheinlich nicht erhalten werden, fiihrt zu
hoherem Verwaltungsaufwand nicht nur durch die Bearbeitung dieser Antrige, sondern auch
durch die Riickfiihrung irreguldrer Migranten, die nie internationalen Schutz beantragt haben
oder deren Antrige — darunter auch als offensichtlich unbegriindet oder unzulédssig —
abgelehnt wurden. Selbstverstindlich verzégert sich damit auch die Zuerkennung des
Schutzstatus fiir jene, die tatsdchlich internationalen Schutzes bediirfen.

In der Analyse wird auf erhebliche strukturelle Schwichen und Miéngel in der Gestaltung und
Umsetzung der europdischen Asyl- und Migrationspolitik hingewiesen. Die Tatsache, dass die
Asyl- und Riickfiihrungssysteme nach wie vor groftenteils nicht harmonisiert sind, sorgt fiir
unterschiedliche Schutzstandards sowie ineffiziente Verfahren und ermutigt Migranten auf
der Suche nach bessere Aufnahmebedingungen und Aufenthaltsaussichten zu unerlaubten
Migrationsbewegungen in Europa — mit unerwiinschten Auswirkungen auf den
Schengenraum. Migrationsmanagement kann aus dem Blickwinkel verschiedener
Politikbereiche — die alle ihre eigenen Schwerpunkte und Akteure haben — betrachtet werden.
Jeder Politikbereich strebt danach, die ihn betreffenden Herausforderungen zu bewiltigen,
ohne anzuerkennen, wie sich dies auf das Migrationsmanagement insgesamt auswirkt und wie
es sich in den umfassenden Rahmen eingefiigt, der erforderlich ist, um die Vorteile eines gut

2 Durchschnitt der von den zustindigen Behorden abgelehnten Asylentscheidungen in den EU27

von 2015 bis 2019.

Der Anteil der durchschnittlichen Zahl abgelehnter Asylentscheidungen an der durchschnittlichen Zahl
von Riickkehrentscheidungen im Zeitraum 2015-2019 (456 625) belduft sich auf 81,6 % aller
Riickkehrentscheidungen.
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organisierten Systems nutzen zu konnen. Insgesamt wird in der Untersuchung konstatiert,
dass es an einer integrierten Politikgestaltung mangelt, die unterschiedliche Strategien zu
einem kohérenten Ganzen zusammenfiihren kdnnte.

In dem Dokument wird zudem darauf hingewiesen, dass das Fehlen eines nachhaltigen
Systems, das fiir alle Mitgliedstaaten funktioniert, die Maoglichkeiten schmadlert, eine
unmittelbare und reale Reaktionsfahigkeit hinsichtlich externer Faktoren zu gewéhrleisten. Es
gibt keinen strukturierten Solidarititsmechanismus im derzeitigen Dublin-System oder dem
GEAS im Allgemeinen, obwohl der Druck auf einzelne Mitgliedstaaten betrdchtlich variieren
und sich plétzlich und unvorhersehbar verschieben kann.

Aullerdem wird die Wirksamkeit des gesamten Migrationsmanagement-Systems dadurch
geschmalert, dass die Beendigung legaler Aufenthalte wegen abgelehnter Asylantrdge und der
Beginn von Riickkehrverfahren — einschlieBlich Riickiibernahme-Ersuchen an Drittstaaten —
EU-weit nicht kohérent verkniipft sind. Aulerdem ist die Datenlage unzureichend und nicht
zuverldssig — oder aber die Datenquellen werden nicht effizient genug ausgewertet, um ein
vollstindiges Bild der Lage zu liefern. Die von den Mitgliedstaaten im Januar 2020
bereitgestellten quantitativen Daten zur Intensitdt unerlaubter Migrationsbewegungen in den
jeweiligen Lindern waren wenig ergiebig; stattdessen bezogen sich die Beitrdge aus
19 Mitgliedstaaten auf die Zahl der erhaltenen Antrége auf internationalen Schutz sowie, in
einigen Fillen, auf die Zahl der ein- bzw. ausgehenden Dublin-Uberstellungsgesuche.

Diese Herausforderungen lassen sich nur durch ein effizienteres, umfassenderes und
nachhaltigeres europdisches Asyl- und Migrationssystem iiberwinden, indem das
Migrationsmanagement der EU als ein Ensemble miteinander verkniipfter Strategien
betrachtet wird, das auf integrierter Politikgestaltung und integrierten Vorschriften basiert und
in dem die Effektivitit wie auch die Méangel jedes einzelnen Elements das System als Ganzes
beeinflussen.

Zudem wird in der Analyse darauf hingewiesen, dass ein umfassenderes Solidaritidtskonzept
erforderlich ist. Dieses Konzept sollte einen verpflichtenden Charakter haben, damit
berechenbar und effektiv auf die sich wandelnden Gegebenheiten mit einem wachsenden
Anteil heterogener Migrationsstrome in die Union reagiert und eine gerechte Teilung der
Verantwortung im Einklang mit dem Vertrag gewéhrleistet werden kann. Gegenseitige
Unterstiitzung der Mitgliedstaaten ist nicht nur bei der Ubernahme von nicht im
Grenzverfahren befindlichen Antragstellern erforderlich, sondern in einigen Fillen auch von
anderen Gruppen wie Antragstellern im Grenzverfahren und auch Menschen, die
internationalen Schutz geniefen. Zudem sollten die Mitgliedstaaten von Solidaritit im
Bereich Riickkehr und Riickfiihrung profitieren konnen, um so den wachsenden Anteil
heterogener Migrationsstrome besser zu steuern. Die Fakten legen zudem nahe, dass sich
Solidaritdt der Mitgliedstaaten untereinander, die sich in Beitrdgen zum Kapazititsaufbau und
in anderen Bereichen duflert, als wirksame Unterstiitzung fiir jene Mitgliedstaaten erwiesen
hat, die mit Migrationsdruck konfrontiert sind. Die Erfahrungen mit fritheren und derzeitigen
Solidarititsregelungen haben gezeigt, dass Solidaritit auch i1m Zusammenhang mit
Ausschiffungen nach Such- und Rettungseinsitzen dauerhaft gelten sollte. In der
Untersuchung wird zudem darauf hingewiesen, dass fiir Migrationsdruck verschiedene
Faktoren verantwortlich sind und dass er anhand einer Reihe von Kriterien bewertet werden
sollte, die iiber den Asylbereich hinaus auch die Migrationslage in den Mitgliedstaaten sowie
in der EU insgesamt in den Blick nehmen (ganzheitliche qualitative Bewertung).
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Zudem hat sich in bestimmten Fillen auch die Unterstiitzung eines ordnungsgeméifen
Funktionierens der Asyl-, Aufnahme- und Riickfiihrungssysteme sowie des
Grenzmanagements als wirksam erwiesen. Die gegenseitige Unterstiitzung der
Mitgliedstaaten und die Unterstiitzung auf EU-Ebene bei der Verbesserung und Stirkung der
Beziehungen zu bestimmten Drittstaaten, vor allem im Hinblick auf Riickiibernahmen, konnte
ebenfalls fiir bestimmte Mitgliedstaaten in bestimmten Féllen hilfreich sein.

Schlussendlich wird in der Analyse die Notwendigkeit vereinfachter und effizienterer
Vorschriften fiir das Verfahren zur Bestimmung des fiir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz zustéindigen Mitgliedstaats unterstrichen. Die Herausforderungen des
derzeitigen Dublin-Systems im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Zusténdigkeit sollen
in dem neuen Vorschlag durch eine Reihe von MaBBnahmen angegangen werden. Einige davon
wurden bereits im Jahr 2016 vorgeschlagen, andere basieren auf den aktuellen Dublin-
Vorschriften.

Die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich Migration miissen mit Blick auf
einen weiter gefassten Rahmen fiir das Migrationsmanagement auch angepasst werden, um
der neuen Situation Rechnung zu tragen und gerecht geteilt zu werden. Es sind gemeinsame
Vorschriften fiir den Umgang mit gemischten Migrationsstromen erforderlich, entweder bei
der Ankunft oder beim Aufgreifen jener Drittstaatsangehoriger in der Union, die die
Kontrollen an den AuBengrenzen umgangen haben, um Identititen festzustellen und
Gesundheits- und Sicherheitskontrollen vorzunehmen; dabei kann auf bereits im Zuge des
Hotspot-Konzepts entwickelte Praktiken zuriickgegriffen werden. Weitere und umfangreiche
Unterstiitzung sollte vonseiten der EU-Agenturen und durch EU-Finanzmittel erfolgen,
sowohl in Form von Hilfe fiir die Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung der
Solidaritétsbeitrdge, die sie leisten miissen, als auch beim Management ihrer
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten im Hinblick auf Migrationsstrome.

3.2 Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Im Anschluss an ihre in der Europdischen Migrationsagenda eingegangene Verpflichtung hat
die Kommission im Jahr 2016 externe Studien zur Bewertung des Dublin-Systems in Auftrag
gegeben.”® Bewertet wurden hierbei die Wirksamkeit, die Effizienz, die Relevanz, die
Kohidrenz und der EU-Mehrwert der Dublin-III-Verordnung. Ferner wurden die Frage,
inwieweit die Verordnung ihre Ziele erreicht hat, der weitere politische Bedarf der EU und die
Bediirfnisse der zur Zielgruppe gehérenden Akteure untersucht.”* Die Bewertung umfasste
auch eine eingehende Studie iiber die praktische Anwendung der Dublin-III-Verordnung in
den Mitgliedstaaten.?> Die wichtigsten Ergebnisse werden nachstehend zusammengefasst und

z Die Bewertungs- und Umsetzungsberichte sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-wedo/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm.

Die Bewertung stiitzte sich auf Sekundirrecherchen, quantitative Analysen und Konsultationen mit
Rechtsberatern und politischen Beratern in insgesamt 19 Mitgliedstaaten (BE, BG, CH, CY, EL, FR,
HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK). Die Informationen aus weiteren
12 Mitgliedstaaten, die sich an der Dublin-III-Verordnung beteiligen, gingen nicht rechtzeitig ein,
sodass sie nicht in den Bericht aufgenommen werden konnten.

Es wurde ein breites Spektrum von Interessentrdgern konsultiert, darunter: Dublin-Stellen bei den
nationalen Asylbehdrden, Rechtsberater und politische Berater, NRO, Rechtsanwilte/rechtliche
Vertreter, Berufungs- und Uberpriifungsinstanzen, Strafverfolgungsbehdrden, Haftanstalten sowie
Personen, die internationalen Schutz beantragt haben und/oder genieen. Insgesamt wurden
142 Befragungen durchgefiihrt. In 15 Mitgliedstaaten fanden Besuche vor Ort statt (AT, BE, DE, EL,
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in den Vorschligen des neuen Pakets und der beigefiigten Arbeitsunterlage der
Kommissionsdienststellen néher erldutert. Dariiber hinaus ersuchte das Europiische
Parlament den Europdischen Rat fiir Fliichtlinge und im Exil lebende Personen (ECRE) im
Februar 2020, eine Studie mit dem Titel ,,Dublin Regulation on international protection
applications*2® durchzufiihren.

Die Bedeutung der Dublin-111-Verordnung

Das System zur Bestimmung des fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz
zustindigen Mitgliedstaats ist ein Eckpfeiler des EU-Besitzstands im Asylbereich, und seine
Ziele sind weiterhin giiltig. Solange innerhalb der Union getrennte nationale Asylsysteme
existieren, ist ein Instrument der EU zur Festlegung der Kriterien und eines Verfahrens zur
Bestimmung des zustdndigen Mitgliedstaats von wesentlicher Bedeutung. Ohne ein solches
Instrument miissten sich die Mitgliedstaaten — wie in der Zeit vor dem Dublin-System — auf
Ad-hoc-Vereinbarungen stiitzen, was die Bestimmung der Zustindigkeit zwischen den
Mitgliedstaaten duBerst schwierig machen wiirde. Die Bewertung ergab, dass kein nationales
oder bilaterales Instrument insgesamt dieselbe Wirkung erzielen konnte, was dazu fiihren
konnte, dass Antrdge auf internationalen Schutz, bei denen nicht klar ist, in welche nationale
Zustindigkeit sie fallen, nicht bearbeitet werden. Unterschiedliche Ansichten gab es beziiglich
der tatsdchlichen Auswirkungen der Verordnung, die Antragstellern einen raschen Zugang
zum Asylverfahren gewihrleisten und zu einer langfristigen Strategie flihren sollte, welche
Asylsuchende von mehrfacher Antragstellung abhalten soll. Durch die Verhinderung von
Missbrauch wiirde das Asylsystem zudem effizienter, und die Gesamtkosten wiirden gesenkt.

Die jiingste Studie des Europdischen Parlaments bestétigt ebenso die Notwendigkeit eines
Systems, bei dem ein Mitgliedstaat auf der Grundlage gemeinsamer Kriterien und
entsprechender Beweisanforderungen fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen
Schutz zustindig ist - trotz seiner derzeitigen Schwichen.

Umsetzung der Verordnung

Das wichtigste Problem, das in der von der Kommission in Auftrag gegebenen externen
Studie hervorgehoben und auch von den Mitgliedstaaten und Interessentrdgern in den
Konsultationen seit der Annahme des Vorschlags durch die Kommission im Jahr 2016
bestitigt wurde, ist das Fehlen einer kohdrenten und korrekten Umsetzung in allen
Mitgliedstaaten. Ferner wurde der Schluss gezogen, dass das Konzept der Dublin-III-
Verordnung eine Reihe von Méngeln aufweist, die eine Verwirklichung der wichtigsten Ziele
der Verordnung erschwert haben. Die in der Dublin-III-Verordnung festgelegte Rangfolge der
Kriterien beriicksichtigt weder die Gegebenheiten, mit denen die Migrationssysteme der
Mitgliedstaaten konfrontiert sind, noch zielt sie auf eine ausgewogene Verteilung der
Belastung ab. Das Verfahren fiir die Zuweisung der Zustidndigkeit verzégert den Zugang zum
Asylverfahren. Im Rahmen des derzeitigen Systems warten Antragsteller unter Umstédnden bis
zu zehn Monate (bei Wiederaufnahmegesuchen) oder elf Monate (bei Aufnahmegesuchen),
bevor das Verfahren zur Priifung des Antrags auf internationalen Schutz beginnt. Dies

FR, HU, LU, IT, MT, NL, NO, PL, SE, UK, CH); in 16 Mitgliedstaaten (BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI,
HR, IE, LT, LV, PT, RO, SI, SK, FI) wurden telefonische Befragungen durchgefiihrt.

Der Bewertungsbericht ist abrufbar unter:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642813/EPRS _STU (2020)

642813 EN.pdf.
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untergrébt das Ziel des Systems, Antragstellern einen raschen Zugang zum Asylverfahren zu
gewihrleisten. Ferner stellen Mehrfachantriage auf internationalen Schutz in der EU nach wie
vor ein Problem dar. 2019 hatten 32 % der Asylsuchenden bereits zuvor Antrage in anderen
Mitgliedstaaten gestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Verordnung kaum oder gar nicht zu
dem Ziel beigetragen hat, Antragsteller an mehrfacher Antragstellung zu hindern und somit
unerlaubte Migrationsbewegungen zu verringern.

Zweifelsohne war die Dublin-III-Verordnung nicht auf hohen Migrationsdruck oder eine
gerechte Teilung der Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten ausgerichtet. Ebenso
wenig werden das Management gemischter Migrationsstrome und der damit einhergehende
Druck auf die Migrationssysteme der Mitgliedstaaten beriicksichtigt.

3.3. Konsultation der Interessentriger

Die politische Bedeutung der Migration in den letzten Jahren und die Verhandlungen {iber die
Vorschldge von 2016 haben bereits zu einer umfassenden und ausfiihrlichen Debatte iiber die
in der vorliegenden Verordnung behandelten Fragestellungen gefiihrt. Zusétzlich hat die
Kommission das Europdische Parlament, die Mitgliedstaaten und die Interessentrdger
mehrfach konsultiert, um ihre Standpunkte zum neuen Migrations- und Asylpaket einzuholen.

Besondere Aufmerksamkeit galt der Zusammenarbeit mit dem Européischen Parlament, das
wiederholt zum Ausdruck gebracht hat, wie wichtig eine ganzheitliche Herangehensweise an
eine nachhaltige Asyl- und Migrationspolitik ist. Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen
Herangehensweise an das Thema Migration wurde auch in den Positionspapieren mehrerer
Fraktionen im Européischen Parlament bekriftigt, und es wurde generell gefordert, die
Vorschlédge fiir Migration und Asyl zu einem raschen Abschluss zu bringen. Das Europdische
Parlament vertritt die Auffassung, dass mit einer ganzheitlichen Herangehensweise an das
Thema Migration die externe Dimension der EU sowie die Bekdmpfung der eigentlichen
Ursachen der Migration beriicksichtigt, neue Partnerschaften mit Drittlindern und ein stabiler
Such- und Rettungsmechanismus entwickelt und Neuansiedlungen, legale Wege der
Migration und Integrationsmafinahmen unterstiitzt werden sollten.

Das Européische Parlament forderte auerdem ein System der verpflichtenden Solidaritét, das
auch Ubernahmen umfasst, und betonte die Notwendigkeit langfristiger Losungen sowie
starker Solidaritit bei AsylmaBnahmen. Diese Forderungen entstanden auch im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, um humanitire Krisen zu vermeiden.

Im Vorfeld des neuen Migrations- und Asylpakets und auch bei den Vorbereitungsarbeiten
dazu hat die Kommission fortlaufende Konsultationen mit allen Mitgliedstaaten gefiihrt. Die
Mitgliedstaaten haben erkannt, dass Fortschritte bei der Beseitigung der Schwichen des
derzeitigen Systems, ein neues System fiir einegerechte Teilung der Verantwortung, zu dem
alle Mitgliedstaaten verpflichtend beitragen, ein starker Grenzschutz sowie eine Verbesserung
von Riickkehr und Riickfiihrung erforderlich sind; auch die Bedeutung der externen
Dimension wurde anerkannt. Die Absicht der Kommission, neue Formen der Solidaritét -
beispielsweise durch Riickkehrpatenschaften - zu schaffen, wurde in der Konsultationsphase
allgemein begriifit.

Parallel dazu haben der ruménische, der finnische, der kroatische und der deutsche
Ratsvorsitz sowohl einen strategischen als auch einen technischen Gedankenaustausch iiber
die Zukunft verschiedener Aspekte der Migrationspolitik gefiihrt, in dem diese Punkte erneut
hervorgehoben wurden.
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Im Rahmen mehrerer Ratsgremien wihrend des finnischen Ratsvorsitzes, darunter die
Konferenz Tampere 2.0 (24./25. Oktober 2019 in Helsinki) und das Salzburger Forum
(6./7. November 2019 in Wien) begriifiten die Mitgliedstaaten die Absicht der Européischen
Kommission, die Dublin-Reform wieder anzustoflen, um neue Formen der Solidaritit zu
schaffen, zu der alle Mitgliedstaaten einen sinnvollen Beitrag leisten konnen. Die
Mitgliedstaaten betonten, dass Solidarititsmanahmen mit MaBBnahmen der Verantwortung
einhergehen sollten. Dariliber hinaus betonten sie die dringende Notwendigkeit, unerlaubte
Migrationsbewegungen innerhalb der EU zu bekdmpfen und die Riickfiihrung von Personen,
die keinen internationalen Schutz benotigen, durchzusetzen.

Die Kommission hat auch viele Empfehlungen nationaler und lokaler Behorden?’,
nichtstaatlicher und internationaler Organisationen wie des UNHCR?® und der IOM? sowie
von Think-Tanks und Hochschulen in ihre Uberlegungen einbezogen, wie ein Neuanfang
geplant und die aktuellen Herausforderungen im Bereich Migration im Einklang mit den
Menschenrechtsnormen bewiltigt werden konnten. Nach Ansicht der genannten Akteure
sollten bei einem Neuanfang bestimmte Vorschriften fiir die Bestimmung der Zusténdigkeit
iiberarbeitet und ein verpflichtender Solidarititsmechanismus geschaffen werden, der sich
auch auf Personen erstreckt, die im Anschluss an Such- und Rettungseinsétze ausgeschifft
werden. Nichtregierungsorganisationen setzen sich auch fiir ein gemeinsames Verstidndnis
von Verantwortung seitens der Mitgliedstaaten ein und fordern, in die iiberarbeiteten Dublin-
Vorschriften einen dauerhafteren Ubernahmemechanismus aufzunehmen.*°

Die Kommission hat auch die Ansichten der Interessentrdger zur Entwicklung eines
Gesamtkonzepts flir das Migrationsmanagement durch eine ganzheitliche Herangehensweise
an das Thema Migration und Asyl beriicksichtigt. Die befragten Interessentriger haben
dargelegt, wie ein neuer Grundsatz der Solidaritdt und der gerechten Teilung der
Verantwortung ihrer Meinung nach ausgearbeitet werden kann, und begriiBten generell die
Absicht der Kommission, die Reform der Dublin-Verordnung wieder in Gang zu bringen, um
neue Formen der Solidaritét zu schaffen.

Kommissionsmitglied Johansson hielt auch mehrfach gezielte Konsultationen mit
Organisationen der Zivilgesellschaft, einschldgigen lokalen Nichtregierungsorganisationen in
den Mitgliedstaaten sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern ab. Im Rahmen dieses
Konsultationsprozesses waren einzelne Empfehlungen auf ein gemeinsames Konzept fiir
Standards fiir minderjdhrige Migranten im Einklang mit der Mitteilung von 2017 iiber den
Schutz minderjihriger Migranten®! ausgerichtet, sowie darauf, ein gerechtes System
aufzubauen, das den Schutz der Grundrechte gewihrleistet.

2 Beispielsweise den von 33 Organisationen und Gemeinden unterzeichneten Berliner Aktionsplan fiir

eine neue europdische Asylpolitik vom 25. November 2019.

Empfehlungen des UNHCR zu dem von der Europédischen Kommission vorgeschlagenen Migrations-
und Asylpaket, Januar 2020.

Empfehlungen der IOM zum neuen Migrations- und Asylpaket der Européischen Union, Februar 2020.
CEPS-Projektbericht, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the
Mediterranean. Sailing Away from Responsibility? (Mafsnahmen fiir Suche und Rettung, Ausschiffung
und Umverteilung im Mittelmeerraum - Abkehr von der Verantwortung?), Juni 2019.

Im Rahmen der Initiative fiir minderjdhrige Migranten wurde ein gemeinsames Konzept gefordert, mit
dem das Problem hinsichtlich vermisster (unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter) Minderjdhriger
aufgegriffen, wirksame Mechanismen zur Bekdmpfung der Gefahren des Menschenhandels und fiir
minderjéhrige Migranten geltende Standards fiir Asylverfahren geschaffen werden.
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Des Weiteren beriicksichtigte die Kommission die Beitrdge und Studien des Européischen
Migrationsnetzwerks>?, die auf ihre Initiative durchgefiihrt wurden und in den letzten Jahren
zur Erstellung mehrerer Fachstudien gefiihrt haben, sowie Ad-hoc-Anfragen.

3.4. Grundrechte

Dieser Vorschlag steht in vollem Einklang mit und in voller Achtung der Grundrechte und
den allgemeinen Prinzipien des Unions- und des Volkerrechts.

Eine bessere Information der Asylsuchenden iiber die Anwendung dieser Verordnung und
ihre dort niedergelegten Rechte und Pflichten wird es ihnen insbesondere einerseits
ermOglichen, ihre Rechte besser wahrzunehmen, und andererseits dazu beitragen, unerlaubte
Migrationsbewegungen einzuddmmen, da Asylsuchende eher bereit sein werden, sich
systemkonform zu verhalten. Die Wirksamkeit des Rechts auf gerichtlichen Rechtsbehelf
wird erhoht, indem die Tragweite des Rechtsbehelfs prézisiert und den Gerichten auferlegt
wird, ihre Entscheidungen innerhalb einer einheitlichen Frist zu treffen. Uber einen Antrag
auf aufschiebende Wirkung muss innerhalb einer einheitlichen Frist entschieden werden.

Das Recht auf Freiheit und das Recht auf Freizligigkeit werden insofern gestirkt, als die
Fristen fiir die Inhaftnahme von Personen, die in einem in der Verordnung vorgeschriebenen
Ausnahmefall und nur unter Wahrung der Grundsitze der Notwendigkeit und der
VerhiltnismaBigkeit erfolgen darf, verkiirzt werden.

Das Recht auf Privatleben und Familienzusammenfiihrung wird gestérkt, vor allem durch
Ausweitung des Anwendungsbereichs der Verordnung auf Geschwister sowie auf Familien,
die in Transitldindern gegriindet wurden.

Die Rechte unbegleiteter Minderjdhriger werden ebenfalls verbessert, indem die Umsetzung
des Grundsatzes des Kindeswohls besser definiert und ein Verfahren festgelegt wird, wonach
in allen Fillen, die die Uberstellung eines Minderjihrigen betreffen, auf der Grundlage des
Kindeswohls entschieden wird. Auch die Frist fiir die Ubermittlung eines Aufnahmegesuchs
wird angepasst, um der Komplexitidt von Fillen im Zusammenhang mit der Suche nach
Familienangehorigen und der Familienzusammenfiihrung Rechnung zu tragen. Die
Beweisregeln werden gestrafft, um eine rasche Bestimmung der Zustdndigkeit zu
gewihrleisten und das Recht auf Einheit der Familie weiter zu stirken. Ebenso muss die
Ubernahme unbegleiteter Minderjihriger stets Vorrang haben, und die Mitgliedstaaten
erhalten diesbeziiglich einen hoheren finanziellen Anreiz in Form eines Beitrags.

Um unerlaubte Migrationsbewegungen zu verhindern, schriankt der Vorschlag das Recht auf
im Rahmen der Aufnahme gewédhrte materielle Leistungen auf den Mitgliedstaat ein, in dem
sich der Antragsteller aufzuhalten hat, wobei sich alle Mitgliedstaaten verpflichten miissen,
einen Lebensstandard im Einklang mit dem Unionsrecht, einschlieBlich der EU-Charta, und
internationalen Verpflichtungen zu gewéhrleisten.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die fiir die Umsetzung dieses Vorschlags insgesamt bendtigten Finanzmittel werden filir den
Zeitraum 2021-2027 mit 1 113,500 Mio. EUR veranschlagt. Diese Mittel wiirden Folgendes

32 Alle Studien und Berichte des FEuropdischen Migrationsnetzwerks sind abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration network en.
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abdecken: Die operativen Kosten einschlieBlich der Uberstellungskosten in Form von
Pauschalbetriigen fiir Uberstellungen im Rahmen dieser vorgeschlagenen Verordnung und fiir
Uberstellungen im  Zusammenhang mit der Ubernahme im Rahmen  der
Solidaritdtsbestimmungen. Dies betrifft die Ubernahme von Personen, die internationalen
Schutz beantragt haben bzw. genieen und illegal aufhéltige Drittstaatsangehorige. Fiir die
Ubernahme unbegleiteter Minderjihriger sind héhere finanzielle Anreize vorgesehen.

Der Finanzbedarf ist mit dem derzeitigen Mehrjdhrigen Finanzrahmen vereinbar; er erfordert
auch die Inanspruchnahme besonderer Instrumente, wie in der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 1311/2013 des Rates*? festgelegt.

S. AUSFUHRLICHE ERLAUTERUNG EINZELNER BESTIMMUNGEN DES
VORSCHLAGS

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rahmen festgelegt, mit dem anerkannt werden
soll, dass die Herausforderung der irreguldren Ankunft von Migranten in die Union nicht
allein von einzelnen Mitgliedstaaten, sondern von der Union als Ganzes bewiltigt werden
sollte. Die Verordnung tridgt zu diesem Gesamtkonzept bei, indem sie eine integrierte
Politikgestaltung im Anwendungsbereich der Verordnung fordert.

Vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen zum Schutz der Einheit der Familie und des
Kindeswohls sieht der Vorschlag vor, dass die Zustdandigkeit im Asylbereich auch weiterhin
mit der Einhaltung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Schutz der
AuBengrenzen verkniipft wird, wobei die internationalen Verpflichtungen zur Durchfiihrung
von Such- und Rettungseinsétzen beriicksichtigt werden. Die derzeitigen Kriterien fiir die
Bestimmung der Zustindigkeit werden im Wesentlichen beibehalten, es werden jedoch
gezielte Anderungen vorgeschlagen. Dies betrifft insbesondere die Stirkung der Einheit der
Familie durch Erweiterung der Definition des Begriffs , Familienangehorige®, die
Prazisierung der Zusténdigkeit eines Mitgliedstaats nach Such- und Rettungseinsétzen und die
Einflihrung eines neuen Kriteriums fiir den Besitz von Bildungsabschliissen.

Die wichtigsten Anderungen sollen zum einen zu einem effizienteren System fiihren, indem
vor allem die Zustindigkeit eines bestimmten Mitgliedstaats fiir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz verstarkt wird, sobald diese festgestellt wurde. Zum anderen sollen die
Anderungen unerlaubte Migrationsbewegungen begrenzen; zu diesem Zweck werden
insbesondere einige Bestimmungen zur Ubertragung oder Verlagerung der Zustindigkeit
zwischen Mitgliedstaaten gestrichen.

Das System wird durch ein neues Solidarititskonzept auf der Grundlage einer
Echtzeitbewertung der Lage in den Mitgliedstaaten und in der EU erginzt. Dartliber hinaus
werden Verfahrensregeln festgelegt, um Ubernahmen und Riickkehrpatenschaften als Mittel
der Solidaritét zu erleichtern.

5.1. Festlegung eines gemeinsamen Rahmens auf der Grundlage des
Gesamtkonzepts fiir das Migrationsmanagement

Zur Umsetzung des gemeinsamen Rahmens enthdlt der Vorschlag eine Reihe von
Grundsétzen, an denen sich die Umsetzung des Migrationsmanagements orientieren sollte, u.

33 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des
mehrjdhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2014-2020 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 884).
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a. die Notwendigkeit einer integrierten Politikgestaltung und die Gewdhrleistung des
Grundsatzes der Solidaritdt und der gerechten Teilung der Verantwortung. Es wird eine
Steuerungs- und Uberwachungsstruktur festgelegt, gemifl der die Mitgliedstaaten nationale
Strategien fiir die Umsetzung dieses Rahmens erstellen, u. a. hinsichtlich einer Notfallplanung
zur Verhinderung eines Anstiegs des Migrationsdrucks und hinsichtlich der Uberwachung der
Einhaltung der Grundrechte.

Diese Strategien werden zu einer neuen europdischen Strategie fiir die Umsetzung der
verschiedenen Elemente des Gesamtkonzepts beitragen und den strategischen Ansatz fiir das
Migrationsmanagement auf Unionsebene festlegen. Somit wird eine vorausschauende
Perspektive auf die Risiken und Chancen beim Migrationsmanagement ermoglicht - auch im
Hinblick darauf, wie mit ihnen am besten umzugehen ist. Die Kommission wird jéhrlich einen
Migrationsmanagementbericht mit einer kurzfristigen Prognose der Entwicklung der
Migrationssituation verdffentlichen, der eine zeitnahe Reaktion auf sich wandelnde
Migrationstrends und Reaktionen auf die Ergebnisse aus dem Uberwachungsrahmen
ermdglicht. Dieser Rahmen wird durch ein System zur regelmiBigen Uberwachung der
Migrationssituation durch die Kommission ergéinzt und durch die Tétigkeiten im Rahmen des
EU-Vorsorge- und Krisenplans fiir Migration, insbesondere durch die darin vorgesehenen
Uberwachungs- und BerichterstattungsmaBnahmen, unterstiitzt.

5.2. Solidarititsmechanismus

e Solidarititsmafinahmen, zu denen die Mitgliedstaaten bei Migrationsdruck
verpflichtet sind

Es wird ein neuer Mechanismus eingefiihrt, mit dem fiir Solidaritit gesorgt werden und dem
Migrationsdruck begegnet werden kann. Der Solidaritdtsmechanismus ist flexibel konzipiert,
sodass er auf Situationen mit unterschiedlichen Migrationsstromen und -realititen angewandt
werden kann. Die Solidarititsbeitrdge, zu denen die Mitgliedstaaten verpflichtet sind,
bestehen entweder aus Ubernahmen oder Riickkehrpatenschaften; es besteht auch die
Moglichkeit, zu MaBnahmen beizutragen, die die Kapazititen der Mitgliedstaaten in den
Bereichen Asyl, Aufnahme und Riickkehr/Riickfiihrung sowie in der externen Dimension
stirken. Die Mitgliedstaaten sind zu einem Beitrag in Form eines Anteils verpflichtet, der mit
einem Verteilungsschliissel auf Grundlage von 50 % des BIP und 50 % der Einwohnerzahl
berechnet wird. Der Anteil des begiinstigten Mitgliedstaats wird in den Verteilungsschliissel
einbezogen, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten den Grundsatz der gerechten
Teilung der Verantwortung anwenden.

Ubernahme

Der vorgeschlagene Umfang der Ubernahme erstreckt sich auch auf Personen, die auf
internationalen Schutz beantragen und nicht dem Grenzverfahren geméf der Verordnung
(EU) XXX/XXX [Asylverfahrensverordnung] unterliegen. Alle wichtigen Bindungen
zwischen der zu iibernehmenden Person und dem Ubernahmemitgliedstaat werden als
verfahrensrechtliches Element eingebaut. Bei Migrationsdruck fallen auch Personen, die
internationalen Schutz geniefen, unter eine Ubernahme und zwar fiir einen Zeitraum von bis
zu drei Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem diesen Personen internationaler Schutz gewdihrt
wurde.

Riickkehrpatenschaft
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In der vorgeschlagenen Verordnung wird den Mitgliedstaaten die Moglichkeit eingerdumt,
ihren Solidaritdtsbeitrag in Form von Riickkehrpatenschaften zu leisten. Im Rahmen einer
Riickkehrpatenschaft verpflichtet sich ein Mitgliedstaat, einen unter Migrationsdruck
stechenden Mitgliedstaat zu unterstiitzen, indem er in enger Abstimmung mit diesem die
erforderlichen MaBnahmen zur Riickkehr/Riickfiihrung einzelner illegal aufhéltiger
Drittstaatsangehdriger aus dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats durchfiihrt, der eine
verpflichtende Solidaritdtsmanahme in Anspruch nimmt. Zu diesem Zweck kann der
unterstiitzende Mitgliedstaat beispielsweise Beratung zur Riickkehr und Wiedereingliederung
fiir illegal aufhiltige Drittstaatsangehdrige anbieten, die freiwillige Riickkehr und
Wiedereingliederung irreguldarer Migranten mithilfe seines eigenen Programms und seiner
Ressourcen unterstiitzen, den politischen Dialog mit Drittstaaten fithren oder unterstiitzen, um
die Riickiibernahme irreguldrer Migranten, die sich in dem begiinstigten Mitgliedstaat
aufhalten, zu erleichtern, und die Ausstellung eines giiltigen Reisedokuments sicherzustellen.
Sollten sich diese Bemiihungen jedoch nach acht Monaten als erfolglos erweisen, wiirde der
unterstiitzende Mitgliedstaat die betreffenden Personen tibernehmen und seine Bemiihungen
fortsetzen, sie gemif der Riickfiihrungsrichtlinie 2008/115/EG** riickzufiihren.

Die von Riickkehrpatenschaften abgedeckten Téatigkeiten ergdnzen die Titigkeiten der
Europidischen Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache und umfassen insbesondere
Tatigkeiten, die die Agentur aufgrund ihres Mandats nicht durchfiihren kann (z. B. die
Bereitstellung diplomatischer Unterstlitzung fiir den begiinstigten Mitgliedstaat in den
Beziehungen zu Dirittstaaten). Wenn Mitgliedstaaten angeben, dass sie eine
Riickkehrpatenschaft iibernehmen, sollen sie auch die Drittstaaten angeben, aus denen die
Personen stammen, flir die sie die Riickkehr/Riickfithrung unterstiitzen wollen. Damit soll
sichergestellt werden, dass die Patenschaft fiir die Riickfithrung von Drittstaatsangehorigen
genutzt wird, flir die die betreffenden Mitgliedstaaten einen Mehrwert erbringen kdnnen.

e Solidarititsmafinahmen im Zusammenhang mit Ausschiffungen nach Such- und
Rettungseinsitzen

Im jdhrlichen Migrationsmanagementbericht werden die kurzfristigen Prognosen fiir alle
Ausschiffungsrouten im Anschluss an diese Einsdtze und der Solidaritéitsbeitrag dargelegt, mit
dem der Bedarf der Ausschiffungsmitgliedstaaten gedeckt werden konnte - sowohl bei der
Ubernahme von Personen, die sich nicht im Grenzverfahren befinden, als auch in Bezug auf
den Kapazititsbedarf der betreffenden Mitgliedstaaten. In dem Bericht werden auch der
Anteil der erforderlichen Solidaritdtsmallnahmen pro Mitgliedstaat und die Gesamtzahl der
Drittstaatsangehorigen angegeben, fiir die die SolidarititsmaBnahmen gelten. Die anderen
Mitgliedstaaten geben darauthin an, welche Art von Solidaritdtsma3nahme sie entweder durch
die Ubernahme von Antragstellern oder durch MaBnahmen zur Stirkung der Kapazititen oder
der externen Dimension zu ergreifen gedenken.

Reichen die Beitrdge der Mitgliedstaaten aus, so erldsst die Kommission einen
Durchfiihrungsrechtsakt, mit dem ein  Solidarititspool zur Bewiltigung der
Herausforderungen, mit denen der Ausschiffungsmitgliedstaat konfrontiert ist, eingerichtet
wird.

Reichen die Angaben der Mitgliedstaaten nicht aus, um den im Migrationsmanagementbericht
ermittelten Bedarf zu decken, so erldsst die Kommission einen Durchfiihrungsrechtsakt, in

34 Richtlinie 2008/115/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Riickfithrung illegal aufhiltiger
Drittstaatsangehoriger (ABI. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).
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dem die Anteile der einzelnen Mitgliedstaaten nach dem Verteilungsschliissel fiir die
Ubernahme festgelegt sind. Haben Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass sie MaBnahmen im
Bereich der Kapazititen oder der externen Dimension zu ergreifen beabsichtigen, so legt die
Kommission die Mallnahmen im Durchfiihrungsrechtsakt fest. Belaufen sich die Angaben der
Mitgliedstaaten hinsichtlich von MaBBnahmen im Bereich der Kapazititen oder der externen
Dimension jedoch auf mehr als 30 % der bendtigten Anzahl an zu iibernehmenden Personen,
so stellt die Kommission sicher, dass die Mitgliedstaaten die Hailfte ihres Anteils zur
Ubernahme beitragen. In solchen Fillen kdénnen sich die Mitgliedstaaten auch dafiir
entscheiden, einen Beitrag in Form von Riickkehrpatenschaften zu leisten.

Wihrend des gesamten Jahres wird die Kommission den Pool nutzen und Listen erstellen, um
die Personen, die nach jeder Ausschiffung oder Sammelausschiffung von den unterstiitzenden
Mitgliedstaaten iibernommen werden sollen, an diese zu verteilen. Besteht die Gefahr, dass
die Solidaritdtspools aufgrund einer steigenden Zahl von Ausschiffungen nicht ausreichen,
andert die Kommission den Durchfiihrungsrechtsakt, in dem fiir den bzw. die betreffenden
begiinstigten Mitgliedstaat(en) zusitzliche voraussichtliche UbernahmemafBnahmen festgelegt
werden, die auf 50 % der in den Durchfiihrungsrechtsakten festgelegten Anzahl begrenzt
werden sollten. Droht ein Ausschiffungsmitgliedstaat unter Migrationsdruck zu geraten, so
kann sein Solidaritéitspool zusitzlich fiir die rasche Ubernahme von Personen genutzt werden,
bis der fiir solche Situationen vorgesehene Durchfiihrungsrechtsakt erlassen ist. Die Pools
anderer Ausschiffungsmitgliedstaaten konnen ebenso zu diesem Zweck genutzt werden,
sofern dies das Funktionieren ihres Pools nicht gefidhrdet.

Wird im Migrationsmanagementbericht festgestellt, dass Mitgliedstaaten aufgrund von in
ihrem Hoheitsgebiet aufhédltigen Drittstaatsangehorigen, die unabhingig davon, wie diese die
Auflengrenzen Uberschritten haben, internationalen Schutz beantragt haben und
schutzbediirftig sind, besonders gefordert sind, kann der Solidarititspool auch fiir die rasche
Ubernahme dieser Personen genutzt werden.

Verpflichtende Solidaritit bei Migrationsdruck

Bewertung des Migrationsdrucks und Solidaritiitsbeitrag

Informiert ein Mitgliedstaat die Kommission dariiber, dass er unter Migrationsdruck steht —
dies schliefft drohenden Migrationsdruck aufgrund einer groflen Zahl von Neuankommlingen
sowie Ankiinfte nach Such- und Rettungseinsitzen ein —, so bewertet die Kommission die
spezielle Situation in diesem Mitgliedstaat auf Grundlage einer Reihe von Kriterien und
Informationen, die z. B. aus dem Vorsorge- und Krisenplan fiir Migration stammen. Geht aus
der Bewertung hervor, dass ein Mitgliedstaat unter Migrationsdruck steht, so ermittelt sie den
Gesamtbedarf des Mitgliedstaats und nennt die MaBnahmen, die zur Bewiltigung der
Situation erforderlich sind; alle anderen Mitgliedstaaten leisten ihren Beitrag durch
Ubernahmen, Riickfiihrungspartnerschaften oder einer Kombination solcher MaBnahmen. Ist
ein Mitgliedstaat selbst ein begiinstigter Mitgliedstaat, so ist er nicht verpflichtet, zur
Solidaritét beizutragen. Die Mitgliedstaaten geben in den der Kommission zu {ibermittelnden
Plénen fiir SolidaritditsmafBnahmen an, welche Art von Beitragen sie leisten werden.

Geht aus der Meldung iiber den Migrationsdruck hervor, dass weitere SolidarititsmaBnahmen
zur Stirkung der Kapazititen eines Mitgliedstaats im Bereich Asyl, Aufnahme oder
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Riickkehr/Riickfithrung bzw. MaBBnahmen im Bereich der externen Dimension erforderlich
sind, um die Migrationsstrome zu bewéltigen, konnen die unterstiitzenden Mitgliedstaaten
solche MaBnahmen anstelle von Ubernahmen oder Riickkehrpatenschaften in ihren Plénen fiir
SolidarititsmaBnahmen angeben. Diese Mallnahmen konnten z. B. Unterstiitzung bei der
Einrichtung verbesserter Aufnahmekapazititen einschlieflich Infrastruktur oder anderer
Systeme zur Verbesserung der Aufnahmebedingungen fiir Asylsuchende bzw. Finanzmittel
fiir das Management der Asyl- und Migrationslage in einem bestimmten Drittstaat umfassen,
aus dem groBle Migrationsbewegungen in einen Mitgliedstaat stattfinden. Im Bereich der
Riickkehr/Riickfithrung konnte es sich beispielsweise um finanzielle oder sonstige
Unterstiitzung fiir Infrastrukturen und Einrichtungen handeln, die zur Verbesserung der
Durchsetzung von Riickfiihrungen dienen, oder um Material sowie Transportmittel fiir die
Durchfiihrung von Riickfiihrungsaktionen. Gelangt die Kommission zu der Einschitzung,
dass diese Beitrdge in einem angemessenen Verhidltnis zum Anteil des Mitgliedstaats stehen
und mit den Zielen des Asyl- und Migrationsfonds im Einklang stehen, werden sie im
Durchfiihrungsrechtsakt festgelegt.

Belaufen sich die Angaben der Mitgliedstaaten zu Mafinahmen im Bereich der Kapazitét oder
der externen Dimension jedoch auf mehr als 30 % der bendtigten Anzahl an zu
iibernechmenden Personen oder der Personen, fiir die eine Riickkehrpatenschaft in Frage
kommt, so stellt die Kommission sicher, dass die Mitgliedstaaten die Hélfte ihres Anteils an
diesen MaBBnahmen beitragen.

Ein Mitgliedstaat kann auch eine Verringerung seines Anteils um 10 % beantragen, wenn er
nachweisen kann, dass er in den vorangegangenen fiinf Jahren fiir mehr als das Doppelte des
Pro-Kopf-Durchschnitts der EU an Antrdgen auf internationalen Schutz zustindig war. Dieser
Abzug wird dann anteilig auf die anderen Mitgliedstaaten aufgeteilt.

Durchfiihrungsrechtsakte der Kommission zu den Solidarititsmafinahmen

Innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage der Pline fiir SolidaritdtsmaBnahmen erldsst die
Kommission einen Durchfiihrungsrechtsakt, in dem die SolidarititsmaBBnahmen festgelegt
werden, die von den Mitgliedstaaten zugunsten des unter Migrationsdruck stehenden
Mitgliedstaats zu ergreifen sind.

In dem Durchfithrungsrechtsakt wird die Gesamtzahl der zu tibernehmenden und/oder fiir eine
Riickkehrpatenschaft infrage kommenden Personen festgelegt, wobei die bei der Bewertung
ermittelten Kapazititen und der Bedarf des begiinstigten Mitgliedstaats im Asyl- und
Riickkehrbereich beriicksichtigt werden. Anhand eines Verteilungsschliissels, der an die
Antrage der Mitgliedstaaten angepasst wird, die nachgewiesen haben, dass sie fiir einen
Abzug infrage kommen, wird der Anteil jedes Mitgliedstaats festgelegt. AuBerdem werden
die MaBnahmen im Bereich Kapazititsaufbau oder operative Unterstiitzung bzw. Mafinahmen
in Bezug auf die externe Dimension angefiihrt, die ein unterstiitzender Mitgliedstaat anstelle
von Ubernahmen bzw. Riickkehrpartnerschaften ergreifen muss.

Der Durchfiihrungsrechtsakt wird geméf Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
erlassen, wobei die Kommission in hinreichend begriindeten Féllen duBerster Dringlichkeit,
die durch den Migrationsdruck in einem begiinstigten Mitgliedstaat bedingt ist, befugt ist,
sofort geltende Durchfiihrungsrechtsakte zu erlassen, die fiir einen Zeitraum von hdchstens
einem Jahr in Kraft bleiben.

e Allgemeine Solidarititsbestimmungen
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Solidarititsforum

Bei Migrationsdruck, bei dem die von den Mitgliedstaaten in den Pldnen fiir
SolidaritdtsmaBnahmen angegebenen Solidaritétsbeitrige nicht dem Bedarf entsprechen, der
sich aus der Bewertung des Migrationsdrucks ergibt, beruft die Kommission das
Solidaritdtsforum ein, das den Mitgliedstaaten die Moglichkeit bieten wird, die Kategorie
ihrer Beitrdge in ihren Plénen fiir Solidarititsmafnahmen anzupassen.

Reichen die vorgesehenen Beitrdge nicht aus, um eine effiziente solidarische Unterstiitzung
fiir Ausschiffungen nach Such- und Rettungseinsidtzen zu gewdhrleisten, beruft die
Kommission das Solidaritdtsforum ein, bevor sie den in diesem Artikel vorgesehenen
zusitzlichen Durchfiihrungsrechtsakt erldsst.

Andere Formen der Solidaritit

Ein Mitgliedstaat kann jederzeit andere Mitgliedstaaten um freiwillige solidarische
Unterstlitzung ersuchen. Jeder Mitgliedstaat kann freiwillige Beitrdge zugunsten dieses
Mitgliedstaats leisten, u.a. durch Ubernahme von Personen, die internationalen Schutz
beantragen und dem Grenzverfahren gemidll der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Asylverfahrensverordnung] unterliegen, oder von illegal aufhiltigen Drittstaatsangehorigen.
Dariiber hinaus konnen die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis Beitrdge zur Stirkung der
Kapazititen der Mitgliedstaaten im Bereich Asyl, Aufnahme und Riickkehr/Riickfithrung
sowie im Bereich der externen Dimension leisten. Mitgliedstaaten, die
SolidaritdtsmaBBnahmen geleistet haben oder zu leisten beabsichtigen, unterrichten die
Kommission in Form eines dem vorliegenden Vorschlag beigefiigten Solidaritits-
Unterstiitzungsplans. Entsprechen diese freiwilligen Beitrdge den MaBnahmen, die in einem
Durchfiihrungsrechtsakt zur Beseitigung des Migrationsdrucks festgelegt sind, so wird die
Hoéhe der Beitrdge der betreffenden Mitgliedstaaten von dem im Durchfiihrungsrechtsakt
angegebenen Anteil abgezogen.

Ubernahmeverfahren

In der vorgeschlagenen Verordnung sind die Verfahren vor und nach der Ubernahme sowie
die Verpflichtungen des begiinstigten Mitgliedstaats und des Ubernahmemitgliedstaats
festgelegt. Die Verpflichtungen des begilinstigten Mitgliedstaats umfassen die
Identitétsfeststellung und Registrierung der betreffenden Personen zum Zwecke der
Ubernahme und die Verpflichtung, sicherzustellen, dass die betreffende Person keine Gefahr
fiir die nationale Sicherheit oder die o6ffentliche Ordnung darstellt. Gelangt der begiinstigte
Mitgliedstaat zu dem Schluss, dass von der betreffenden Person ein solches Sicherheitsrisiko
ausgeht, so wird diese Person nicht iiberstellt. Handelt es sich bei der zu iiberstellenden
Person um einen Antragsteller, so muss der begiinstigte Mitgliedstaat zudem in erster Linie
priifen, ob er nach den Kriterien der Familienzusammenfiihrung oder des Aufenthalts/Visums
nicht selbst als der zustindige Mitgliedstaat angesehen werden kann, bevor das
Ubernahmeverfahren eingeleitet wird, da diese Personen eng mit dem begiinstigten
Mitgliedstaat verbunden sind und nicht an einen anderen Ort iiberstellt werden sollten. Zu den
Pflichten des Ubernahmemitgliedstaats gehdrt es, eine Person zu iibernehmen, die keine
Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder die 6ffentliche Ordnung darstellt, und, wenn es sich
bei der Person um einen Antragsteller handelt, das Verfahren zur Bestimmung des
zustandigen Mitgliedstaats durchzufiihren, wenn dies nicht bereits im begiinstigten
Mitgliedstaat geschehen ist. Handelt es sich bei der Person um eine Person, der internationaler
Schutz zuerkannt wurde, muss der Ubernahmemitgliedstaat automatisch den vom
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begiinstigten Mitgliedstaat gewdhrten Status beibehalten, um sicherzustellen, dass die Person
thren Status und ihre entsprechenden Rechte behélt, auch wenn sie von einem anderen
Mitgliedstaat iibernommen wird.

Riickkehrpatenschaft

Ein Mitgliedstaat, der sich zu einer Riickkehrpatenschaft verpflichtet, muss mit dem
begiinstigten Mitgliedstaat zusammenarbeiten und sich eng mit ihm abstimmen, um die
spezifischen Unterstiitzungsmalnahmen festzulegen, die fiir die Riickkehr/Riickfiihrung
einzelner illegal aufhéltiger Drittstaatsangehdriger aus dem Hoheitsgebiet des beglinstigten
Mitgliedstaats erforderlich sind. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Koordinierung
zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten ergreift der die Riickkehrpatenschaft
iibernechmende Mitgliedstaat die erforderlichen MalBnahmen, um Riickkehr- bzw.
Riickfiihrungsverfahren zu erleichtern und erfolgreich abzuschlieen, beispielsweise durch
Hilfe bei der unterstiitzten freiwilligen Riickkehr und Wiedereingliederung, durch Fiihrung
oder Unterstiitzung des politischen Dialogs mit bestimmten Drittstaaten, durch
Gewihrleistung der Identitétsfeststellung und Ausstellung giiltiger Reisedokumente oder
durch die Organisation praktischer Vorkehrungen fiir Riickfiihrungsaktionen wie Charterfliige
oder Linienfliige. Zu diesem Zeitpunkt bleibt der begiinstigte Mitgliedstaat jedoch weiterhin
fiir die Durchfithrung von Riickkehrverfahren (z. B. Erlass der Riickkehrentscheidung,
Rechtsbehelfe) in Bezug auf die betroffenen Personen verantwortlich und wendet die
Riickfithrungsrichtlinie an.

Die unterstiitzenden Mitgliedstaaten fithren die flankierenden MaBnahmen innerhalb eines
Zeitraums von acht Monaten durch. Dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem die
Kommission einen Durchfiithrungsrechtsakt iiber Solidaritit bei Migrationsdruck erldsst.
Wenn gegen die Drittstaatsangehdrigen, flir die eine Riickkehrpatenschaft iibernommen
wurde, zum Zeitpunkt der Annahme des Durchfiihrungsrechtsakts noch keine
Riickkehrentscheidung erlassen wurde, beginnt die Frist mit dem Erlass der
Riickkehrentscheidungen oder — wenn die Personen erfolglos Asyl beantragt haben und
darauthin Riickkehrentscheidungen erhalten haben — ab dem Zeitpunkt, ab dem die
Drittstaatsangehorigen kein Aufenthaltsrecht mehr haben und nicht ldnger bleiben diirfen.

Wenn trotz der gemeinsamen Bemiithungen der betreffenden Mitgliedstaaten die Riickkehr-
bzw. RiickfithrungsmaBBnahmen nicht erfolgreich durchgefiihrt werden konnten, werden die
Drittstaatsangehorigen nach Ablauf der achtmonatigen Frist in das Hoheitsgebiet des
unterstiitzenden Mitgliedstaats iiberstellt. Zu diesem Zweck wird das im vorstehenden
Abschnitt beschriebene Verfahren entsprechend angewandt.

¢ Finanzielle Unterstiitzung

Der Vorschlag sieht finanzielle Anreize fiir die Ubernahme vor. Fiir jede iibernommene
Person wird ein Finanzbeitrag in Hohe von 10000 EUR gewdhrt (auch nach
Riickkehrpatenschaften, bei denen die Riickkehr/Riickfiihrung nicht erfolgreich war). Der
Finanzbeitrag belduft sich auf 12 000 EUR, wenn es sich bei der iibernommenen Person um
einen unbegleiteten Minderjdhrigen handelt. Dariiber hinaus wird ein Finanzbeitrag in Hohe
von 500 EUR zur Deckung der Kosten fiir die Uberstellung von Personen im Zusammenhang
mit der Ubernahme und den in dieser Verordnung festgelegten Verfahren bereitgestellt.

e Anderungen anderer Rechtsinstrumente

Der Vorschlag enthilt eine Anderung der Verordnung (EU) XXX/XXX [4syl- und
Migrationsfonds], mit der die diesem Verordnungsentwurf/Vorschlag zugrundeliegenden
Finanzbestimmungen eingefiihrt werden.
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Der Vorschlag enthilt auch eine Anderung der Richtlinie 2003/109/EG (Richtlinie iiber den
langfristigen Aufenthalt). Fiir Personen, die internationalen Schutz benotigen, wird die
Aussicht, die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in einem kiirzeren
Zeitraum zu erlangen, einen wichtigen Beitrag zur Erleichterung ihrer vollstindigen und
raschen Integration im Wohnsitzmitgliedstaat darstellen. Personen, denen internationaler
Schutz zuerkannt wurde, sollten nach drei Jahren legalem und ununterbrochenen Aufenthalt
in dem Mitgliedstaat, der ihnen internationalen Schutz gewéhrt hat, die Rechtsstellung eines
langfristig Aufenthaltsberechtigten in diesem Mitgliedstaat erlangen konnen, wobei
sicherzustellen ist, dass Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt wurde, in Bezug auf
andere Bedingungen zur Erlangung dieses Status denselben Bedingungen wie andere
Drittstaatsangehorige unterliegen.

5.3. Straffung des Verfahrens zur Bestimmung der Zustindigkeit und Steigerung
seiner Effizienz

Um sicherzustellen, dass das Verfahren zur Bestimmung der Zustdndigkeit fiir die Priifung
eines Antrags auf internationalen Schutz reibungslos und nachhaltig funktioniert, das Ziel
eines raschen Zugangs zum Priifverfahren und zum Schutz von Schutzbediirftigen erfiillt und
unerlaubte Migrationsbewegungen verhindert, werden insbesondere folgende Verbesserungen
des Systems vorgeschlagen:

e Die Verpflichtung eines Antragstellers, seinen Antrag entweder im Mitgliedstaat der
ersten irreguldren Einreise oder — im Falle eines legalen Aufenthalts — in dem
betreffenden Mitgliedstaat zu stellen, wie 2016 vorgeschlagen. Der Antragsteller muss
sich anschliefend wihrend des Feststellungsverfahrens in diesem Mitgliedstaat und
danach in dem zustindigen Mitgliedstaat aufhalten. Damit soll fiir eine geordnete
Steuerung der Migrationsstrome gesorgt, die Bestimmung des zustdndigen
Mitgliedstaats erleichtert und damit ein schnellerer Zugang zum Verfahren fiir die
Zuerkennung internationalen Schutzes ermdglicht sowie unerlaubte Migration
verhindert werden. Mit dieser Anderung wird klargestellt, dass Antragsteller nicht
aussuchen konnen, in welchem Mitgliedstaat sie ihren Antrag stellen oder welcher
Mitgliedstaat fiir die Priifung ihres Antrags zustindig ist. Im Falle der Nichteinhaltung
dieser Verpflichtung hat ein Antragsteller nur dort, wo er sich authalten muss,
Anspruch auf materielle Leistungen im Rahmen der Aufnahme.

e Personen, denen gemidB der Verordnung (EU)XXX/XXX [Verordnung zur
Bewiltigung von Krisensituationen und Situationen hoherer Gewalt im Bereich Asyl
und Migration] unmittelbar Schutz gewéhrt wird, sind nunmehr in der Definition des
Begriffs ,,Antragsteller enthalten, um sicherzustellen, dass — auch wenn ihre Antrige
noch anhingig (ausgesetzt) sind — der Mitgliedstaat, der diesen Schutzstatus zuerkannt
hat, nicht von seiner Verpflichtung entbunden wird, den fiir die Priifung des Antrags
zustindigen Mitgliedstaat zu bestimmen und die in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien und Mechanismen einzuhalten. Wird ein anderer Mitgliedstaat als zusténdiger
Mitgliedstaat bestimmt, endet der unmittelbare Schutz, wenn die Uberstellung
durchgefiihrt wird. Sollten die betreffenden Personen in andere Mitgliedstaaten
weiterreisen und dort internationalen Schutz beantragen, so wire der zustdndige
Mitgliedstaat gemédl den in dieser Verordnung festgelegten Verfahren auch
verpflichtet, sie wieder aufzunehmen.

e Wie bereits 2016 vorgeschlagen, miissen die Mitgliedstaaten geméll der Verordnung
vor der Anwendung der Kriterien fiir die Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats
auch gewdhrleisten, dass eine Person keine Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder die
offentliche Ordnung eines Mitgliedstaats darstellt, bevor eine Uberstellung
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durchgefiihrt wird. Diese Verpflichtung gilt fiir alle Personen, die den in der
Verordnung festgelegten Verfahren unterliegen, auch wenn die Person keinem
Screening oder aus anderen Griinden keiner Sicherheitskontrolle unterzogen wurde.
Der erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag registriert wurde, hat vor Anwendung der
Zustandigkeitskriterien zu beurteilen, ob hinreichende Griinde dafiir vorliegen, dass der
Antragsteller eine Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder die Offentliche Ordnung
eines Mitgliedstaats darstellt. Ergibt die Bewertung, dass der Antragsteller eine Gefahr
fiir die Sicherheit darstellt, so wird dieser Mitgliedstaat zum zustdndigen Mitgliedstaat.
Wenn die betreffende Person ecine Gefahr fiir die Sicherheit darstellt, nachdem die
Zustindigkeit bereits festgestellt wurde, kann die Uberstellung erfolgen, sofern die
Bestimmung iiber den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen eingehalten wird.
Die Verpflichtung zur Kooperationsbereitschaft der Antragsteller wird verstiarkt, um
sicherzustellen, dass die Behorden tiber alle erforderlichen Informationen zur
Bestimmung des zustdndigen Mitgliedstaats verfiigen und auch feststellen konnen, ob
ein Antragsteller Anspruch auf internationalen Schutz hat; auflerdem soll eine
Umgehung der Vorschriften, insbesondere durch Flucht, verhindert werden. Die
Verordnung enthdlt angemessene Verpflichtungen der Antragsteller zur rechtzeitigen
Bereitstellung aller fiir die Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats relevanten
Elemente und Informationen sowie zur Kooperation mit den zustdndigen Behorden der
Mitgliedstaaten. Es ist auch ausdriicklich festgelegt, dass Antragsteller verpflichtet
sind, sich in dem entsprechenden Mitgliedstaat aufzuhalten und sich dessen Behdrden
zur Verfiigung zu stellen sowie der Uberstellungsentscheidung Folge zu leisten. Die
Nichterfiillung der in der Verordnung festgelegten rechtlichen Verpflichtungen hat
angemessene verfahrensrechtliche Konsequenzen fiir den Antragsteller - zum Beispiel
die Nichtberiicksichtigung von Informationen, die unbegriindet zu spit eingereicht
wurden.

Mit der Verordnung wird der Umfang der Informationen, die Antragstellern
mitzuteilen sind, erweitert. Die personliche Anhorung soll das Verfahren zur
Bestimmung des zustidndigen Mitgliedstaats erleichtern, indem sie dazu beitrégt, alle
notwendigen Informationen einzuholen. Wenn der Antragsteller fliichtig ist oder
bereits geniigend Angaben gemacht hat, sollte die personliche Anhérung jedoch nicht
zu einer Verzogerung des Verfahrens fithren.

Die Vorschrift, dass die Kriterien auf der Grundlage der Situation zu dem Zeitpunkt
festgelegt werden, zu dem der Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat gestellt
wurde, gilt fiir alle Kriterien, einschlieBlich derjenigen in Bezug auf
Familienangehorige und Minderjdhrige. Ein klarer Stichtag fiir die Bereitstellung
sachdienlicher Informationen wird eine rasche Bewertung und Entscheidung
ermoglichen.

In der Verordnung wird die 2016 vorgeschlagene erweiterte Definition des Begriffs
,Familienangehorige* in zweierlei Hinsicht beibehalten, indem (1) die Geschwister des
Antragstellers und (2) verwandtschaftliche Beziehungen, die nach Verlassen des
Herkunftslandes, aber vor der Ankunft im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats entstanden
sind, einbezogen werden. Geschwister sind eine eingegrenzte, aber wichtige
Personengruppe, bei denen sich die verwandtschaftliche Beziehung relativ leicht
nachweisen und iiberpriifen ldsst und das Missbrauchspotenzial somit gering ist. Die
Erweiterung der Definition auf Familien, die wéhrend der Durchreise gegriindet
wurden, trigt jlingeren Migrationsphdnomenen wie lingeren Aufenthalten auBerhalb
des Herkunftslandes — zum Beispiel in Fliichtlingslagern — vor der Ankunft in der EU
Rechnung. Mit dieser gezielten Erweiterung des Begriffs ,,Familienangehorige® soll
eine sinnvolle Verbindung zwischen der betreffenden Person und dem zustindigen
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Mitgliedstaat hergestellt werden, wobei auch die weiterreichenden Auswirkungen auf
die betroffenen Familien zu beriicksichtigen sind; sie soll das Risiko unerlaubter
Migrationsbewegungen und der Fluchtgefahr bei den unter die erweiterten
Bestimmungen fallenden Personen verringern.

Die fiir die Bestimmung der Zustindigkeit geltenden Vorschriften iiber die
Beweismittel werden flexibler gestaltet, um insbesondere eine effiziente
Familienzusammenfiihrung zu erleichtern. In den Vorschriften wird klargestellt, dass
formelle Nachweise wie Originalbelege und DNA-Tests in Fillen, in denen die
Indizien kohérent, tiberpriitbar und ausreichend detailliert sind, um die Zusténdigkeit
zu bestimmen, nicht erforderlich sein sollten.

Einige Anderungen werden vorgeschlagen, um die Zustindigkeitskriterien nach den
Artikeln 19, 21 und 22 zu straffen und zu stirken. Um die Stabilitit des Systems zu
verbessern, werden in Artikel 19 die Kriterien fiir die Zustdndigkeit in Bezug auf Visa
und Aufenthaltsdokumente prézisiert und ihre Anwendung auf drei Jahre verldngert.
Ebenso wird in Artikel 21 iiber die irreguldre Einreise die Bestimmung, der zufolge die
Zustandigkeit zwolf Monate nach der irreguldren Einreise endet, auf drei Jahre
abgedndert sowie die Klausel im Zusammenhang mit dem illegalen Aufenthalt
aufgrund dessen gestrichen, dass sich deren Anwendung in der Praxis schwierig erwies
und sich die notwendigen Beweise nur schwer erbringen lassen. Was das Kriterium der
visafreien Einreise betrifft, so wird die Ausnahmeregelung fiir spitere Einreisen in
einen Mitgliedstaat, fiir den kein Einreisevisum erforderlich ist, ebenfalls gestrichen.
Damit soll dem Konzept, dass der Mitgliedstaat der ersten Einreise grundsitzlich
zustdndig sein sollte, entsprochen und es soll verhindert werden, dass es nach der
Einreise zu unerlaubten Migrationsbewegungen kommt.

Dariiber hinaus wird ein neues Kriterium fiir den Besitz von Zeugnissen oder
Befdhigungsnachweisen, die von einer in einem Mitgliedstaat anséssigen
Bildungseinrichtung ausgestellt wurden, hinzugefiigt, um sicherzustellen, dass ein
Antragsteller seinen Antrag von einem Mitgliedstaat priifen lassen kann, zu dem er
eine wichtige Bindung aufweist. Ein solches Zeugnis bzw. Befdhigungsnachweis sollte
mindestens einen Sekundarschulabschluss umfassen, der Stufe 2 der Internationalen
Standardklassifikation fiir das Bildungswesen entspricht und von einer
Bildungseinrichtung oder einer Hochschuleinrichtung im Sinne der Richtlinie
(EU) 2016/801 des Europdischen Parlaments und des Rates im Einklang mit den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der Verwaltungspraxis der Mitgliedstaaten
verliehen wurde.

Die Verordnung sieht kiirzere Fristen fiir die verschiedenen Verfahrensschritte vor, um
das Verfahren zur Zustiandigkeitsbestimmung zu beschleunigen und dem Antragsteller
rascher Zugang zum Asylverfahren zu gewédhren. Dies betrifft die Fristen fiir die
Einreichung und Beantwortung von Aufnahmegesuchen, ausgenommen von
unbegleiteten Minderjdhrigen, die Wiederaufnahmemitteilung und den Erlass einer
Uberstellungsentscheidung.

Fristablauf fiihrt nur in bestimmten Féllen zu einer Verschiebung der Zustindigkeit
zwischen den Mitgliedstaaten. Solche Verlagerungen scheinen die Umgehung der
Vorschriften und die Behinderung des Verfahrens begiinstigt zu haben. Die
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Richtlinie (EU) 2016/801 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 iiber die
Bedingungen fiir die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehdrigen zu Forschungs- oder
Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst,
Schiileraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausiibung einer Au-pair-Tétigkeit
(ABIL L 132 vom 21.5.2016, S. 21).
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Vorschriften, die zur Verlagerung der Zustandigkeit fithren, wenn die Frist fiir die
Ubermittlung einer Wiederaufnahmemitteilung abgelaufen ist, sowie die Vorschriften,
die zur Ubertragung oder Verlagerung der Zustindigkeit aufgrund des Verhaltens des
Antragstellers flihren, wurden daher gestrichen. Wenn der Antragsteller aus einem
Mitgliedstaat flieht, um sich einer Uberstellung in den zustindigen Mitgliedstaat zu
entziehen, kann der iberstellende Mitgliedstaat die verbleibende Zeit der
sechsmonatigen Frist nutzen, um die Uberstellung durchzufiihren, sobald der
Antragsteller den Behdrden wieder zur Verfiigung steht.

Wie im Jahr 2016 vorgeschlagen, werden Wiederaufnahmegesuche in einfache
Wiederaufnahmemitteilungen umgewandelt, da der zustdndige Mitgliedstaat aus dem
Eurodac-Treffermeldung ersichtlich sein wird. Der unterrichtete Mitgliedstaat erhalt
nun die Moglichkeit, rasch Einwinde gegen die Mitteilung mit der Begriindung zu
erheben, dass die begrenzten Vorschriften fiir die Verschiebung und die Ubertragung
der Zustidndigkeit gelten, d.h. wenn ein anderer Mitgliedstaat die Person nicht
rechtzeitig in den zustdndigen Mitgliedstaat iiberstellt hat, die Ermessensklausel
angewandt hat oder die betreffende Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten in
Erfillung einer Riickkehrentscheidung verlassen hat. Da die Zahl der
Wiederaufnahmemitteilungen derzeit tiber der der Aufnahmegesuche liegt, wird diese
MaBnahme wesentlich zur Einddmmung unerlaubter Migrationsbewegungen beitragen.
Der zustindige Mitgliedstaat wird nunmehr verpflichtet, Personen, denen
internationaler Schutz zuerkannt wurde, oder neuangesiedelte Personen, die in einem
anderen Mitgliedstaat einen Antrag gestellt haben oder sich dort irregulir aufhalten,
wieder aufzunehmen. Aufgrund dieser Verpflichtung verfiigen die Mitgliedstaaten iiber
das erforderliche Rechtsinstrument zur Durchsetzung von Riickiiberstellungen, was fiir
die Einddmmung unerlaubter Migrationsbewegungen von grofler Bedeutung ist.

Die Rechtsbehelfsbestimmungen werden angepasst, um das Rechtsbehelfsverfahren
erheblich zu beschleunigen und zu vereinheitlichen. Zusétzlich zur Kldrung des Rechts
des Antragstellers, wihrend eines Rechtsbehelfs- oder Uberpriifungsverfahrens die
Aufschiebung einer Uberstellungsentscheidung zu beantragen, sieht der Vorschlag eine
spezifische kurze Frist vor, innerhalb derer die Gerichte solche Entscheidungen treffen
konnen.

Da das Schlichtungsverfahren als Streitbeilegungsmechanismus nie formlich
angewandt wurde, seit es (in einer etwas anderen Form) im Dubliner Ubereinkommen
von 1990 vorgesehen worden war, wird es gedndert, um es wirksamer zu machen und
seine Anwendung zu erleichtern.

Die Aufgaben im Rahmen des bestehenden Frithwarn- und Vorsorgemechanismus
werden von der neuen Asylagentur der Europdischen Union iibernommen, wie
insbesondere in Kapitel 5 iiber Kontrolle und Bewertung sowie in Kapitel 6 iiber
operative und technische Unterstlitzung des Vorschlags iiber die Asylagentur der
Europédischen Union dargelegt wird. Die 2016 vorgesehene Streichung dieses
Mechanismus wird daher in der vorliegenden Verordnung beibehalten.

Ein Netz von zustindigen Stellen wird von der Asylagentur der Europdischen Union
eingerichtet und verwaltet, um die praktische Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Anwendung dieser Verordnung zu fordern, unter anderem bei der Ausarbeitung
praxisbezogener Hilfsmittel und Leitlinien.

In Bezug auf unbegleitete Minderjdhrige wird in dem Vorschlag klargestellt, dass der
Mitgliedstaat, in dem ein Minderjdhriger seinen Antrag auf internationalen Schutz
erstmals gestellt hat, zustidndig sein wird, es sei denn, dass dies nachweislich dem Wohl
des Minderjdhrigen zuwiderlduft. Diese Regelung ermdglicht eine rasche Bestimmung
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des zustindigen Mitgliedstaats und somit — auch in Anbetracht der vorgeschlagenen
verkiirzten Fristen — einen schnellen Zugang zum Verfahren fiir diese schutzbediirftige
Gruppe von Antragstellern.

Die Bestimmung tliber Garantien fiir unbegleitete Minderjdhrige wird dahingehend
angepasst, dass die Wiirdigung des Kindeswohls praxisgerechter erfolgt. Vor
Uberstellung eines unbegleiteten Minderjihrigen in einen anderen Mitgliedstaat trigt
der tiiberstellende Mitgliedstaat daher dafiir Sorge, dass der andere Mitgliedstaat
unverziiglich die erforderlichen Maflnahmen nach der Asylverfahrensverordnung und
der Richtlinie tiber Aufnahmebedingungen trifft. AuBBerdem wird festgelegt, dass jeder
Entscheidung zur Uberstellung eines unbegleiteten Minderjihrigen eine Wiirdigung
seines Wohls vorausgehen muss, die von qualifiziertem Personal rasch vorzunehmen
ist.
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2020/0279 (COD)
Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber Asyl- und Migrationsmanagement und zur Anderung der Richtlinie (EG) 2003/109

des Rates und der vorgeschlagenen Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und
Migrationsfonds]

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e und Artikel 79 Absatz 2 Buchstaben a, b und c,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses®®,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen’’,

37

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2)

€)

Mit der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte die
Union sicherstellen, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden,
und eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und
AuBlengrenzenmanagement der Union entwickeln, die sich auf die Solidaritit der
Mitgliedstaaten griindet und gegeniiber Drittstaatsangehdrigen angemessen ist.

Zu diesem Zweck ist ein Gesamtkonzept zur Vertrauensbildung zwischen den EU-
Mitgliedstaaten erforderlich, um die Polittk in den Bereichen Asyl,
Migrationsmanagement und Partnerschaften mit den betreffenden Drittstaaten
zusammenzufiihren, wobei anzuerkennen ist, dass dieses Gesamtkonzept nur wirksam
ist, wenn alle Komponenten gemeinsam und integriert angegangen werden.

Die vorliegende Verordnung soll zu diesem Gesamtkonzept beitragen, indem ein
gemeinsamer Rahmen fiir die MaBBnahmen der Union und der Mitgliedstaaten im
Bereich Asyl- und Migrationsmanagement auf dem Grundsatz der Solidaritit und
einer gerechten Teilung der Verantwortung nach Maf3gabe von Artikel 80 des Vertrags
iber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) festgelegt wird. Die
Mitgliedstaaten sollten daher alle notwendigen MafBnahmen ergreifen, um unter
anderem Schutzbediirftigen Zugang zu internationalem Schutz und angemessene

36
37

ABI. C vom, S..
ABI. C vom, S..
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4)

)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

Aufnahmebedingungen zu gewidhren, die Regelungen zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der flir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zusténdig
ist, wirksam anzuwenden, illegal aufhiltige Drittstaatsangehdrige riickzufiihren,
irreguldre Migration und unerlaubte Migrationsbewegungen zwischen den
Mitgliedstaaten zu unterbinden und andere Mitgliedstaaten in Form von
Solidarititsbeitragen als Teil des Gesamtkonzepts zu unterstiitzen.

Der gemeinsame Rahmen sollte die Verwaltung des Gemeinsamen Europiischen
Asylsystems und der Migrationspolitik zusammenfithren. Das Ziel der
Migrationspolitik sollte es sein, eine wirksame Steuerung der Migrationsstrome, eine
gerechte Behandlung von Drittstaatsangehorigen, die sich rechtmiflig in den
Mitgliedstaaten authalten, und verbesserte Mallnahmen zur Bekdmpfung von illegaler
Migration und der Schleusung von Migranten zu gewéhrleisten.

Der gemeinsame Rahmen ist erforderlich, um dem zunehmenden Phinomen der
Ankunft von zum Teil unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen von Personen, die
internationalen Schutz benétigen bzw. diesen nicht bendtigen, zu begegnen. Zugleich
wird anerkannt, dass die Herausforderung der irreguldr ankommenden Migranten in
der Union nicht von einzelnen Mitgliedstaaten allein, sondern von der Union
gemeinsam bewdltigt werden sollte. Damit gewéhrleistet ist, dass die Mitgliedstaaten
iiber die notwendigen Instrumente verfligen, um neben den Antrigen auf
internationalen Schutz auch diese Herausforderungen wirksam zu bewdiltigen, sollten
irreguldre Migranten ebenfalls in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.
Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte auch Personen mit Anspruch auf
internationalen Schutz, umgesiedelte oder aufgenommene Personen sowie Personen
umfassen, denen unmittelbarer Schutz gewéhrt wurde.

Um den iibergreifenden Ansatz insgesamt Rechnung zu tragen und zu gewéhrleisten,
dass die Aktionen und Maflnahmen der Union und der Mitgliedstaaten im Rahmen
threr jeweiligen Zustidndigkeiten kohdrent und wirksam sind, ist eine integrierte
Politikgestaltung im Bereich Asyl- und Migrationsmanagement, einschlieBlich seiner
internen und externen Komponenten, als Teil des Gesamtkonzepts erforderlich.

Die Mitgliedstaaten sollten ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen und
die erforderliche Infrastruktur zur wirksamen Umsetzung der Asyl- und
Migrationspolitik besitzen und eine angemessene Koordinierung zwischen den
zustandigen nationalen Behorden sowie den nationalen Behdrden der anderen
Mitgliedstaaten sicherstellen.

Mit einem strategischen Ansatz sollte die Kommission eine Europiische Strategie flir
Asyl- und Migrationsmanagement zur Umsetzung der Asyl- und Migrationspolitik
annehmen. Die Strategie sollte sich auf die einschldgigen Berichte und Analysen der
Unionsagenturen und auf die nationalen Strategien der Mitgliedstaaten stiitzen.

Die nationalen Strategien der Mitgliedstaaten sollten Angaben zur Notfallplanung und
zur Umsetzung der Grundsitze der integrierten Politikgestaltung und der Solidaritét
sowie der gerechten Teilung der Verantwortung nach Maflgabe dieser Verordnung und
der daraus resultierenden rechtlichen Verpflichtungen auf nationaler Ebene
beriicksichtigen.

Fiir eine wirksame Uberwach}}ng der Anwendung des Asylrechts sollten diese
Strategien den Ergebnissen der Uberwachung durch die Asylagentur der Europédischen
Union und Frontex, der Evaluierung im Einklang mit der Verordnung Nr. 1053/2013
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

des Rates sowie den Evaluierungen im Einklang mit Artikel 7 der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Screening-Verordnung] Rechnung tragen.

Mit Blick darauf, wie wichtig es ist, dass die Union auf die Entwicklungen und
wandelnden Gegebenheiten des Asyl- und Migrationsmanagements vorbereitet und in
der Lage ist, sich diesen anzupassen, sollte die Kommission jihrlich einen
Migrationsmanagementbericht annehmen, in dem dargelegt wird, wie sich die
Migrationslage wahrscheinlich entwickeln wird und wie die Union und die
Mitgliedstaaten, darauf zu reagieren und sich daran anzupassen gedenken. In dem
Bericht sollten ferner die Ergebnisse der Berichte iiber die nach nationalen Strategien
vorgesehene Uberwachung beriicksichtigt und bei erkennbaren Schwachstellen
Verbesserungen vorgeschlagen werden.

Um zu gewidhrleisten, dass den Mitgliedstaaten die erforderlichen Instrumente zur
Verfiigung stehen, um Herausforderungen im Zusammenhang mit in ihrem
Hoheitsgebiet aufhéltigen besonders schutzbediirftigen Drittstaatsangehdrigen
bewiltigen zu konnen, die unabhingig davon, wie sie die AuBlengrenzen iiberschritten
haben, internationalen Schutz beantragt haben, sollte der Bericht auch darauf
eingehen, ob diese Mitgliedstaaten mit derartigen Herausforderungen konfrontiert
sind. Zudem sollten sich diese Mitgliedstaaten hinsichtlich der Ubernahme von
schutzbediirftigen Personen auf den ,,Solidaritdtspool* verlassen konnen.

Die Kommission sollte die Migrationslage iiberwachen und regelmédBig dariiber
Bericht erstatten, damit der gemeinsame Rahmen wirksam umgesetzt, Liicken erkannt,
Herausforderungen bewiltigt und ein Anstieg des Migrationsdrucks verhindert
werden.

Eine wirksame Riickkehrpolitik ist entscheidend fiir ein gut funktionierendes Asyl-
und Migrationsmanagement der Union, wobei all jene ohne Aufenthaltsrecht in der
Union riickgefiihrt werden sollten. Angesichts der hohen Zahl der unbegriindeten
Antrige auf internationalen Schutz muss die Wirksamkeit der Riickkehrpolitik
gesteigert werden. Wenn die Riickkehrpolitik wirksamer wird und die Liicken
zwischen Asyl- und Riickfiihrungsverfahren geschlossen werden, sinkt auch der Druck
auf das Asylsystem, sodass sich die Regelungen zur Bestimmung des fiir die Priifung
dieser Antrige zustindigen Mitgliedstaats leichter anwenden lassen; damit wird dazu
beigetragen, dass Bediirftige einen wirksamen Zugang zu internationalem Schutz
erhalten.

Um die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich Riickkehr/Riickfiihrung und
Riickiibernahme 1illegal aufhiltiger Drittstaatsangehoriger zu stirken, ist ein neuer
Mechanismus erforderlich, in den alle einschldgigen EU-Strategien und -Instrumente
einfliefen, sodass die einzelnen Maflnahmen, die die Union und die Mitgliedstaten zu
diesem Zweck in verschiedenen nicht-migrationsbezogenen Politikbereichen ergreifen
konnen, besser koordiniert werden. Dieser Mechanismus sollte auf der gemill der
Verordnung (EU) 810/2019 des Europidischen Parlaments und des Rates®®
durchgefiihrten Analyse oder auf anderen verfiigbaren Informationen aufbauen und die
allgemeinen Beziehungen der Union zu dem jeweiligen Drittstaat beriicksichtigen. Er
sollte auch zur Umsetzung der Riickkehrpatenschaften beitragen.

38

Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 {iber
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABL L 243 vom 15.9.2009, S. 1).
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

21)
(22)

Um eine gerechte Teilung der Verantwortung und eine ausgewogene Verteilung der
Belastungen zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen, sollte ein wirksamer
Solidaritdtsmechanismus eingerichtet werden, um Antragstellern raschen Zugang zu
den Verfahren zur Gewidhrung internationalen Schutzes zu gewéhrleisten. Dieser
Mechanismus sollte verschiedene Solidaritdtsmalnahmen vorsehen, flexibel und an
die sich wandelnden Herausforderungen im Bereich Migration, denen die
Mitgliedstaaten gegeniiberstehen, anpassbar sein.

Angesichts der Notwendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des mit dieser
Verordnung eingerichteten Solidarititsmechanismus zu gewéhrleisten, sollte die
Kommission ein Solidaritidtsforum mit Vertretern aller Mitgliedstaaten einrichten und
einberufen.

Angesichts der Besonderheiten von Ausschiffungen im Zusammenhang mit Such- und
Rettungseinsitzen der Mitgliedstaaten oder von Privatorganisationen auf Anweisung
der Mitgliedstaaten oder eigenstindig im Kontext der Migration sollte in dieser
Verordnung ein spezielles Verfahren fiir Personen vorgesehen werden, die nach
derartigen FEinsdtzen ausgeschifft werden, unabhingig davon, ob Migrationsdruck
besteht oder nicht.

Angesichts der wiederholt auftretenden Ausschiffungen nach Such- und
Rettungseinsitzen entlang der verschiedenen Migrationsrouten sollten im jéhrlichen
Migrationsmanagementbericht die kurzfristigen Prognosen fiir Ausschiffungen im
Zusammenhang mit diesen Einsédtzen sowie Solidarititsmalnahmen festgelegt werden,
die erforderlich sind, um zum Bedarf der Ausschiffungsmitgliedstaaten beizutragen.
Die Kommission sollte einen Durchfiihrungsrechtsakt zu Errichtung eines Pools von
SolidarititsmaBnahmen (der ,,Solidaritdtspool) annehmen, mit dem die
Ausschiffungsmitgliedstaaten bei den Herausforderungen im Zusammenhang mit
diesen Ausschiffungen unterstiitzt werden. Diese Maflnahmen sollten entweder die
Riickfithrung von Antragstellern auf internationalen Schutz, die nicht unter das
Grenzverfahren fallen, MaBBnahmen zur Stirkung der Kapazititen in den Bereichen
Asyl, Aufnahme und Riickkehr/Riickfiihrung, operative Unterstlitzung oder
MaBnahmen mit externer Dimension umfassen.

Um rasch auf konkrete Situationen nach Ausschiffungen aus Such- und
Rettungseinsitzen reagieren zu konnen, sollte die Kommission mit Unterstiitzung der
Unionsagenturen eine ziigige Ubernahme infrage kommender Antragsteller auf
internationalen Schutz, die nicht unter das Grenzverfahren fallen, erleichtern. Die
Asylagentur der Europdischen Union und die Européische Agentur fiir die Grenz- und
Kiistenwache sollten unter Federfilhrung der Kommission eine Liste der zu
iibernehmenden Personen erstellen und darin die Verteilung dieser Personen auf die
beitragenden Mitgliedstaaten angeben.

Ausgeschiffte Personen sollten gleichméBig auf die Mitgliedstaaten verteilt werden.

Der Gesamtbeitrag jedes Mitgliedstaats zum Solidaritétspool sollte anhand der
Angaben der Mitgliedstaaten zu ihren beitragenden Mallnahmen festgelegt werden.
Reichen die Beitrage der Mitgliedstaaten fiir nachhaltige Solidaritdtsmanahmen nicht
aus, sollte die Kommission einen Durchfithrungsakt annehmen konnen, in dem die
Gesamtzahl der zu iibernehmenden Drittstaatsangehorigen und die auf jeden
Mitgliedstaat fallende Personenzahl anhand eines Verteilungsschliissels auf der
Grundlage der Bevolkerung und des BIP jedes Mitgliedstaats festgelegt werden. Sollte
sich anhand der Angaben einzelner Mitgliedstaaten zu MaBBnahmen im Bereich der
Kapazitit oder externen Dimension eine Diskrepanz von mehr als 30 % hinsichtlich
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(23)
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(25)

(26)
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der Gesamtzahl der im Migrationsmanagementbericht ermittelten Ubernahmen
ergeben, so sollte die Kommission die Beitrdge dieser Mitgliedstaaten anpassen,
sodass diese die Hilfte ihres Anteils nach Maligabe des Verteilungsschliissels
entweder im Wege der Ubernahme oder im Wege von Riickkehrpatenschaften
beitragen.

Um zu gewihrleisten, dass jederzeit Unterstiitzungsmallnahmen speziell fiir
Ausschiffungen nach Such- und Rettungseinsdtzen zur Verfiigung stehen, infolge
deren die Zahl der Ausschiffungen 80 % des Solidaritdtspools eines oder mehrerer der
begiinstigten ~ Mitgliedstaaten  erreicht, sollte die Kommission geénderte
Durchfiihrungsrechtsakte annehmen und die Gesamtzahl der Beitrdige um 50 %
erhohen.

Mit dem Solidaritditsmechanismus sollte insbesondere auch in jenen Mitgliedstaaten
die Migrationslage angegangen werden, die aufgrund ihrer geografischen Lage
Migrationsdruck ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein konnten. Aus diesem Grund
sollte die Kommission einen Bericht annehmen, um Mitgliedstaaten mit
Migrationsdruck zu ermitteln und Mallnahmen darzulegen, die diesen Mitgliedstaat
bei der Bewiltigung der Migrationslage unterstiitzen konnten.

Bei der Beurteilung, ob ein Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt ist, sollte die
Kommission auf der Grundlage einer umfassenden qualitativen Bewertung einem
breiten Spektrum an Faktoren, wie der Anzahl der Asylantrige, der irreguldren
Grenziibertritte, der erlassenen und vollstreckten Riickkehrentscheidungen und den
Beziehungen @ zu  einschldgigen  Drittstaaten =~ Rechnung  tragen.  Die
SolidarititsmaBnahmen sollte auf Einzelfallbasis erfolgen und auf die Bediirfnisse des
betreffenden Mitgliedsstaats zugeschnitten sein.

Nur Personen, die mit groBerer Wahrscheinlichkeit ein Aufenthaltsrecht in der Union
erhalten, sollten fiir eine Ubernahme infrage kommen. Daher sollte die Ubernahme fiir
Antragsteller auf internationalen Schutz nur fiir Personen Anwendung finden, die nicht
dem Grenzverfahren gemill der Verordnung (EU) XXX [Asylverfahrensverordnung|
unterliegen.

Der Solidaritdtsmechanismus sollte MaBnahmen zur Foérderung einer gerechten
Teilung der Verantwortung und einer ausgewogenen Verteilung der Belastung
zwischen den Mitgliedstaaten auch im Bereich Riickkehr/Riickfiihrung beinhalten. Im
Rahmen von Riickkehrpatenschaften sollte ein Mitgliedstaat einen unter
Migrationsdruck stehenden Mitgliedstaat bei der Durchfithrung der erforderlichen
MaBnahmen zur Riickkehr/Riickfithrung illegal authéltiger Drittstaatsangehoriger
unterstlitzen, wobei zu beriicksichtigen ist, dass der beglinstigte Mitgliedstaat
weiterhin fiir die Durchfiihrung des Riickkehrverfahrens zustéindig ist, solange sich
diese Personen in seinem Hoheitsgebiet authalten. Verlaufen diese MaBBnahmen acht
Monate erfolglos, so iiberstellen die unterstiitzenden Mitgliedstaaten diese Personen
im Einklang mit den in dieser Verordnung festgelegten Verfahren und in Anwendung
der Richtlinie 2008/115/EG; gegebenenfalls konnen die Mitgliedstaaten die
Riickkehrentscheidung des begiinstigten Mitgliedstaats in Anwendung der
Richtlinie 2001/40/EG des Rates®® anerkennen. Riickkehrpatenschaften sollten Teil
des gemeinsamen EU-Riickkehrsystems sein, einschlielich der operativen
Unterstlitzung durch die Europdische Agentur fiir die Grenz-und Kiistenwache und der
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Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom 28. Mai 2001 {iiber die gegenseitige Anerkennung von
Entscheidungen iiber die Riickfiihrung von Drittstaatsangehorigen, ABIL. L 149 vom 2.6.2001, S. 34.
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(28)

(29)

(30)

(1)

(32)

Anwendung des Koordinierungsmechanismus zur Forderung einer wirksamen
Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich Riickkehr und Riickiibernahme.

Die Mitgliedstaaten sollten die Art ihres Solidaritdtsbeitrags mitteilen, den sie durch
Abschluss eines Plans fiir SolidarititsmaBBnahmen leisten werden. Sind die
Mitgliedstaaten selbst begiinstigte Mitgliedstaaten, sollten sie nicht verpflichtet sein,
anderen Mitgliedstaaten gegeniiber Solidaritdtsbeitrige zu leisten. War ein
Mitgliedstaat in den vergangenen Jahren aufgrund sehr vieler Antrige auf
internationalen Schutz einer grofen Migrationsbelastung ausgesetzt, so sollte es
diesem Mitgliedstaat moglich sein, seinen Solidaritdtsbeitrag, wenn es sich dabei um
eine Ubernahme oder Riickkehrpatenschaft handelt, zugunsten der Mitgliedstaaten mit
Migrationsdruck zu senken. Die betreffende zu libernehmende Personenanzahl sollte
gleichméBig auf alle anderen Mitgliedstaaten, die derartige Mallnahmen ergreifen,
verteilt werden.

Wird im Migrationsmanagementbericht festgestellt, dass ein unter Migrationsdruck
stehender Mitgliedstaat Bedarf in Form von Kapazititsmanahmen im Bereich Asyl,
Aufnahme, Riickkehr/Riickfiihrung oder in der externen Dimension hat, so sollten die
beitragenden Mitgliedstaaten anstelle von Ubernahmen oder Riickkehrpatenschaften
zur Deckung dieses Bedarfs beitragen. Zur Gewihrleistung, dass diese Beitrdge im
Verhiltnis zum Anteil des beitragenden Mitgliedstaats stehen, sollte die Kommission
diese Beitrdge mithilfe eines Durchfiihrungsrechtsakts erh6hen oder senken konnen.
Wenn zwischen den Angaben einzelner Mitgliedstaaten zu MaBnahmen im Bereich
Kapazitit oder externe Dimension und der Zahl zur Ubernahme oder fiir
Riickkehrpatenschaften vorgesehenen Personen eine Diskrepanz von mehr als 30 %
liegt, sollte die Kommission die Beitridge dieser Mitgliedstaaten anpassen kénnen, um
zu gewihrleisten, dass sie die Hilfte ihres Beitragsanteils zu Ubernahmen und
Riickkehrpatenschaften leisten.

Zur Gewihrleistung einer umfassenden und wirksamen Solidaritidtsbekundung und der
Klarheit fiir die unterstiitzten Mitgliedstaaten sollte die Kommission einen
Durchfiihrungsrechtsakt erlassen, in dem der von jedem Mitgliedstaat zu leistende
Beitrag festgelegt wird. Diese Beitrdge sollten sich stets auf die Art des Beitrags
stiitzen, den der betreffende Mitgliedstaat im Plan fiir SolidaritditsmaBBnahmen
angegebenen hat; es sei denn, er hat keinen vorgelegt. In diesem Fall sollten die in
dem Durchfiihrungsrechtsakt fiir den betreffenden Mitgliedstaat festgelegten
MaBnahmen von der Kommission bestimmt werden.

Ein Verteilungsschliissel auf der Grundlage der Bevolkerungszahl und der
Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten sollte als Bezugspunkt fiir den
Solidarititsmechanismus dienen, anhand dessen der Gesamtbeitrag jedes
Mitgliedstaats bestimmt wird.

Ein Mitgliedstaat sollte auf eigene Initiative oder auf Ersuchen eines anderen
Mitgliedstaats auf freiwilliger Basis andere SolidaritdtsmaBnahmen ergreifen konnen,
um diesen Mitgliedstaat bei der Bewéltigung der Migrationslage zu unterstiitzen oder
Migrationsdruck zu verhindern. Diese Beitridge sollten Mafinahmen beriicksichtigen,
um die Kapazititen des unter Druck stehenden Mitgliedstaats zu stiarken oder durch
Zusammenarbeit mit Drittstaaten auf Migrationstrends zu reagieren. Dariiber hinaus
sollten solche SolidarititsmaBnahmen auch die Ubernahme von Drittstaatsangehorigen
im Grenzverfahren sowie illegal authiltigen Drittstaatsangehdrigen umfassen. Um die
freiwillige Solidaritdt — d. h. freiwillige Beitrdge der Mitgliedstaaten in Form von
Ubernahmen oder Riickkehrpartnerschaften — zu fordern, sollten diese Beitréige in dem
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Durchfiihrungsrechtsakt zur Bewailtigung von Situationen des Migrationsdrucks
beriicksichtigt werden.

Das Gemeinsame Europiische Asylsystem (GEAS) wurde als gemeinsamer Raum des
Schutzes schrittweise auf der Grundlage der uneingeschrinkten und umfassenden
Anwendung des Genfer Abkommens in der Fassung des New Yorker Protokolls vom
31. Januar 1967 (im Folgenden ,,Genfer Abkommen®) geschaffen, damit der
Grundsatz der Nichtzuriickweisung gewahrt bleibt und niemand dorthin
zuriickgeschickt wird, wo er Verfolgung ausgesetzt ist. In dieser Hinsicht gelten
unbeschadet der in dieser Verordnung festgelegten Zustidndigkeitskriterien die
Mitgliedstaaten, die alle den Grundsatz der Nichtzuriickweisung achten, als sichere
Staaten fiir Drittstaatsangehorige.

Es ist daher angezeigt, dass das Gemeinsame Europidische Asylsystem® ein klares und
praktisches Verfahren zur Bestimmung des fiir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz zustindigen Mitgliedstaats vorsieht. Das Verfahren sollte
sowohl fiir die Mitgliedstaaten als auch fiir die Betroffenen auf objektiven und
gerechten Kriterien basieren. Es sollte insbesondere eine rasche Bestimmung des
zustindigen Mitgliedstaats ermoglichen, um den wirksamen Zugang zur Gewihrung
des internationalen Schutzes zu gewihrleisten und das Ziel einer ziigigen Bearbeitung
der Antrége auf internationalen Schutz nicht zu gefahrden.

Diese Verordnung sollte auf den gemiBl der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des
Europiischen Parlaments und des Rates*' geltenden Grundsitzen beruhen und dabei
den Grundsatz der Solidaritdt und der gerechten Teilung der Verantwortung als
Bestandteil des gemeinsamen Rahmens weiterentwickeln. Zu diesem Zweck sollte ein
neuer Solidaritdtsmechanismus Vorsorgemallnahmen der Mitgliedstaten zum
Migrationsmanagement, zur Reaktion auf Situationen, in denen die Mitgliedstaaten
mit Migrationsdruck konfrontiert sind, stirken und eine regelmifBige solidarische
Unterstiitzung zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern.

Diese Verordnung sollte zur Wahrung der Gleichbehandlung aller Personen, die
internationalen Schutz beantragt haben oder genieBen, und der Ubereinstimmung mit
dem geltenden Asylrecht der Union, insbesondere mit der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Anerkennungsverordnung] fiir Antragsteller auf subsididren Schutz und
Personen mit Anrecht auf subsididren Schutz gelten.

Personen, denen unmittelbarer Schutz gemdf der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Verordnung zur Bewdltigung von Krisensituationen und hoherer Gewalt im Bereich
Asyl und Migration] gewdhrt wurde, sollten angesichts ihres anhédngigen
(ausgesetzten) Antrags auf internationalen Schutz im Sinne der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Asylverfahrensverordnung] weiterhin als Antragsteller auf internationalen
Schutz gelten. Sie sollten daher in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen
und als Antragsteller gelten, damit die Kriterien und Mechanismen fiir die
Bestimmung des fiir die Priifung ihrer Antrdge auf internationalen Schutz oder das
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Wie vom Europidischem Rat auf seiner Sondertagung in Tampere am 15. und 16. Oktober 1999
dargelegt.

Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines
von einem Drittstaatsangehorigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf
internationalen Schutz zustdndig ist (ABI. L 180 vom 29.6.2013, S. 31).

37

DE



DE

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

Ubernahmeverfahren nach MaBgabe dieser Verordnung zustindigen Mitgliedstaats
angewendet werden konnen.

Zur Einddmmung unerlaubter Migrationsbewegungen und zur Gewdihrleistung, dass
die Mitgliedstaaten iliber die notwendigen Instrumente verfiigen, um Personen zu
iiberstellen, die internationalen Schutz geniefen und in das Hoheitsgebiet eines
anderen als das des zustdndigen Mitgliedstaats eingereist sind, ohne die Bedingungen
fiir den Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat zu erfiillen, und zur Wahrung echter
Solidaritiat zwischen den Mitgliedstaaten sollte diese Verordnung auch fiir Personen
gelten, die internationalen Schutz genieflen. Desgleichen sollte diese Verordnung auch
fiir Personen gelten, die von einem Mitgliedstaat gemdfl der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Verordnung zur Schaffung eines Neuansiedlungsrahmens der Union]
iibernommen oder aufgenommen wurden oder denen internationaler Schutz oder
humanitirer Status im Rahmen einer nationalen Neuansiedlungsregelung gewihrt
wird.

Angesichts der Bedeutung der vollstindigen Integration von Personen im
Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes, in dem sie internationalen Schutz genieflen, sollte
gleichzeitig die Aussicht auf den Status eines langfristig Aufenthaltsberechtigten, der
in einem kiirzeren Zeitraum erlangt wird, vorgesehen werden. Personen, die
internationalen Schutz genieBen, sollten nach drei Jahren legalem und
ununterbrochenem Aufenthalt in dem Mitgliedstaat, der ihnen internationalen Schutz
gewdhrt hat, den Status eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in diesem
Mitgliedstaat erhalten kdnnen. Was andere Voraussetzungen zur Erlangung des Status
anbelangt, so sollten Personen, die internationaler Schutz genieBen, dieselben
Bedingungen erfiillen miissen wie andere  Drittstaatsangehorige.  Die
Richtlinie 2003/109/EG des Rates** sollte daher entsprechend gedindert werden.

Zur Wahrung der Effizienz und der Rechtssicherheit ist es entscheidend, dass die
Verordnung auf dem Grundsatz der einmaligen Bestimmung der Zustédndigkeit beruht,
es sei denn, die betreffende Person verldsst das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten im
Einklang mit einer Riickkehrentscheidung oder einer Abschiebungsanordnung.

Die Richtlinie XXX/XXX/EU [Richtlinie iiber die Aufnahmebedingungen] des
Europiischen Parlaments und des Rates*® sollte fiir das Verfahren zur Bestimmung des
zustidndigen Mitgliedstaats nach Maflgabe dieser Verordnung und vorbehaltlich der
Einschrankungen bei der Anwendung der genannten Richtlinie gelten.

Die Verordnung (EU) XXX/XXX [Asylverfahrensordnung] des Europdischen
Parlaments und des Rates** sollte zusitzlich und unbeschadet der Bestimmungen iiber
die in dieser Verordnung geregelten Verfahrensgarantien und vorbehaltlich der
Einschrankungen bei der Anwendung dieser Verordnung gelten.

Eine vorrangige Erwégung der Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieser Verordnung
sollte das Wohl des Kindes im Einklang mit dem Ubereinkommen der Vereinten
Nationen iiber die Rechte des Kindes von 1989 und der Charta der Grundrechte der
Europdischen Union sein. Bei der Beurteilung des Kindeswohls sollten die
Mitgliedstaaten insbesondere das Wohlbefinden und die soziale Entwicklung des
Minderjdhrigen, Erwdgungen der Sicherheit und den Willen des Minderjéhrigen unter
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Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehdrigen (ABI. L 016 vom 23.1.2004, S. 44).

Richtlinie XXX/XXX/EU (Volltext)

Verordnung XXX/XXX/EU (Volltext)
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Beriicksichtigung seines Alters und seiner Reife, einschlieBlich seines Hintergrunds,
beriicksichtigen. Dariiber hinaus sollten fiir unbegleitete Minderjéhrige aufgrund ihrer
besonderen Schutzbediirftigkeit spezielle Verfahrensgarantien festgelegt werden.

Im Einklang mit der Europdischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und mit der Charta der Grundrechte der Europidischen Union sollte die
Achtung des Familienlebens eine vorrangige Erwdgung der Mitgliedstaaten sein, wenn
sie diese Verordnung anwenden.

Um zu verhindern, dass Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, zwischen den
Mitgliedstaaten tiberstellt werden, muss dafiir gesorgt werden, dass der Mitgliedstaat,
in dem ein Antrag zuerst registriert wird, die Zustdndigkeitskriterien nicht anwendet
oder der begiinstigte Mitgliedstaat das Uberstellungsverfahren nicht anwendet, wenn
stichhaltige Griinde dafiir vorliegen, dass die betreffende Person eine Gefahr fiir die
nationale Sicherheit oder die 6ffentliche Ordnung darstellt.

Die gemeinsame Bearbeitung der von Angehdrigen einer Familie gestellten Antrige
auf internationalen Schutz durch einen einzigen Mitgliedstaat sollte gewihrleisten,
dass die Antrige umfassend gepriift werden, die Entscheidungen kohérent sind und
Angehorige einer Familie nicht voneinander getrennt werden.

Die Definition des Begriffs ,,Familienangehorige® in dieser Verordnung sollte die
Geschwister des Antragstellers beinhalten. Die Zusammenfiihrung von Geschwistern
ist besonders wichtig, um die Integrationschancen von Antragstellern zu verbessern
und unerlaubte Migrationsbewegungen einzuddmmen. Ferner sollte die Definition des
Begriffs ,,Familienangehorige der Realitdt der derzeitigen Migrationstendenzen
Rechnung tragen, wonach sich Antragsteller hédufig langere Zeit auf Durchreise
befinden, bevor sie im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ankommen. Der Begriff
,Familienangehorige® sollte daher Familien beriicksichtigen, die aufBlerhalb ihres
Herkunftslands, jedoch vor ihrer Ankunft im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats
gegriindet wurden. Diese begrenzte und gezielte Erweiterung der Definition diirfte den
Anreiz filir unerlaubte Migrationsbewegungen von Asylsuchenden innerhalb der EU
verringern.

Um die uneingeschrinkte Achtung des Grundsatzes der Einheit der Familie und das
Wohl des Kindes zu gewdhrleisten, sollte ein zwischen einem Antragsteller und
seinem Kind, einem seiner Geschwister oder ecinem Elternteil bestehendes
Abhéangigkeitsverhiltnis, das durch Schwangerschaft oder Mutterschaft, durch den
Gesundheitszustand oder hohes Alter des Antragstellers begriindet ist, als ein
verbindliches Zustidndigkeitskriterium herangezogen werden. Handelt es sich bei dem
Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjdhrigen, der in einem anderen
Mitgliedstaat einen Familienangehdrigen oder Verwandten hat, der fiir ihn sorgen
kann, so sollte dieser Umstand ebenfalls als ein verbindliches Zustiandigkeitskriterium
gelten. Um unbegleitete Minderjdhrige von unerlaubten Migrationsbewegungen
abzuhalten, die ihrem Wohl zuwiderlaufen, sollte — wenn keine Familienangehorigen
oder Verwandten vorhanden sind — der zustindige Mitgliedstaat derjenige sein, in dem
der erste Antrag eines unbegleiteten Minderjdhrige auf internationalen Schutz
registriert wurde, sofern nicht nachgewiesen wird, dass dies dem Kindeswohl
zuwiderlduft. Vor der Uberstellung eines unbegleiteten Minderjéihrigen in einen
anderen Mitgliedstaat sollte der iiberstellende Mitgliedstaat dafiir Sorge tragen, dass
der andere Mitgliedstaat alle erforderlichen und geeigneten Malnahmen zur
Gewdhrleistung eines angemessenen Schutzes des Kindes trifft und insbesondere
zligig einen oder mehrere Vertreter bestellt, der dafiir sorgt bzw. die dafiir sorgen, dass
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samtliche dem Minderjdhrigen zustehenden Rechte gewahrt werden. Jeder
Entscheidung zur Uberstellung eines unbegleiteten Minderjihrigen sollte eine
Wiirdigung seines Wohls vorausgehen, die von entsprechend qualifiziertem Personal
mit den erforderlichen Fachkenntnissen vorzunehmen ist.

Die Beweisregel sollte eine raschere Familienzusammenfithrung als bisher
ermdglichen. Daher muss klargestellt werden, dass ein formlicher Beweis wie
Originalbelege und DNA-Tests nicht erforderlich sein sollten, wenn die Indizien
kohédrent, priifbar und ausreichend detailliert sind, um die Zustdndigkeit fiir die
Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zu ermitteln.

Bei Personen mit Zeugnissen oder sonstigen Befdhigungsnachweisen sollte fiir die
Priifung des Antrags der Mitgliedstaat zustidndig sein, in dem das Diplom ausgestellt
wurde. Dies wirde eine ziligige Priifung des Antrags in dem Mitgliedstaat
gewihrleisten, zu dem der Antragsteller auf der Grundlage seines Diploms eine
wichtige Bindung hat.

Da ein Mitgliedstaat fiir eine Person, die irregulédr in sein Hoheitsgebiet eingereist ist,
zustdndig bleiben sollte, ist ferner der Fall zu beriicksichtigen, wenn eine Person nach
einem Such- und Rettungseinsatz in das Hoheitsgebiet einreist. Abweichend von
diesem Zustindigkeitskriterium sollten Festlegungen fiir den Fall getroffen werden,
dass ein Mitgliedstaat Personen iiberstellt, die die AufBengrenze eines anderen
Mitgliedstaats irreguldr oder nach einem Such- und Rettungseinsatz iiberschritten
haben. In diesem Fall sollte der Ubernahmemitgliedstaat zustindig sein, wenn die
Person internationalen Schutz beantragt.

Jeder Mitgliedstaat sollte insbesondere aus humanitiren Griinden oder in Hérteféllen
von den Zustdndigkeitskriterien abweichen konnen, um Familienangehdrige,
Verwandte oder Personen jeder anderen verwandtschaftlichen Beziehung
zusammenzufiihren, und einen bei ihm oder einem anderen Mitgliedstaat registrierten
Antrag auf internationalen Schutz priifen, auch wenn er fiir eine solche Priifung nach
den in dieser Verordnung festgelegten verbindlichen Zustdandigkeitskriterien nicht
zustindig ist.

Um sicherzustellen, dass die Verfahren dieser Verordnung eingehalten und
Hindernisse, die ihre wirksame Anwendung beeintrachtigen, vermieden werden, und
insbesondere, um Flucht und unerlaubte Migrationsbewegungen zwischen den
Mitgliedstaaten zu verhindern, miissen klare Pflichten festgelegt werden, die der
Antragsteller im Rahmen des Verfahrens erfiillen muss und iiber die er rechtzeitig
ordnungsgeméil informiert werden sollte. VerstoBBe gegen diese rechtlichen Pflichten
sollten zu angemessenen und verhéltnisméfBigen verfahrensrechtlichen Konsequenzen
flir den Antragsteller und zu angemessenen und verhéltnisméBigen Konsequenzen
hinsichtlich seiner Aufnahmebedingungen fiihren. GemiR der Charta der Grundrechte
der Europédischen Union sollte der Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher Antragsteller
aufhilt, in jedem Fall sicherstellen, dass die unmittelbaren materiellen Bediirfnisse der
betreffenden Person erfiillt sind.

Um die Moglichkeit einzuschrinken, dass sich durch das Vorgehen eines
Antragstellers die Zustdndigkeit von einem auf einen anderen Mitgliedstaat libertrigt
oder verschiebt, sollten Vorschriften fiir die Ubertragung oder Verschiebung von
Zustiandigkeiten gestrichen werden, wenn eine Person das Hoheitsgebiet fiir die Dauer
von mindestens drei Monaten wihrend der Priifung des Antrags verldsst oder
18 Monate lang fliichtig ist, um eine Uberstellung in den zustindigen Mitgliedstaat zu
umgehen. Die Verschiebung der Zustindigkeit, die eintritt, wenn die Frist fiir die
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Ubermittlung  einer ~Wiederaufnahmemitteilung  durch den iibermittelnden
Mitgliedstaat nicht eingehalten wurde, sollte gestrichen werden, um ein Unterwandern
der Vorschriften und eine Behinderung des Verfahrens zu verhindern. Reist eine
Person ohne Asyl zu beantragen irregulér in einen Mitgliedstaat ein, so sollte die Frist,
nach deren Ablauf dieser Mitgliedstaat nicht mehr zusténdig ist, und der Mitgliedstaat
zustindig wird, in dem die Person dann einen Antrag stellt, verlangert werden, um
weitere Anrcize fir Personen zu schaffen, die Vorschriften einzuhalten und im
Mitgliedstaat der ersten Einreise einen Antrag zu stellen, womit unerlaubte
Migrationsbewegungen eingeschrinkt und damit die Gesamteffizienz des GEAS
erhoht werden.

Um die Bestimmung des fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz
zustindigen Mitgliedstaats zu erleichtern, sollte der Antragsteller personlich angehort
werden, es sei denn, der Antragsteller ist fliichtig, blieb der Befragung ohne triftigen
Grund fern oder die vom Antragsteller gemachten Angaben reichen zur Bestimmung
des zustindigen Mitgliedstaats aus. Sobald der Antrag auf internationalen Schutz
registriert wurde, sollte der Antragsteller insbesondere iliber die Anwendung dieser
Verordnung, die Tatsache, dass die Priifung seines Antrags auf internationalen Schutz
durch den zustdndigen Mitgliedstaat auf objektiven Kriterien beruht sowie iiber seine
Rechten und Pflichten nach dieser Verordnung und die Folgen einer Nichteinhaltung
dieser Verpflichtungen in Kenntnis gesetzt werden.

Um einen wirksamen Schutz der Rechte der Betroffenen zu gewéhrleisten, sollten
insbesondere im Einklang mit Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Européischen
Union Rechtsgarantien und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen
Uberstellungsentscheidungen festgeschrieben werden. Um die Einhaltung des
Volkerrechts sicherzustellen, sollte ein wirksamer Rechtsbehelf gegen diese
Entscheidungen sowohl die Priifung der Anwendung dieser Verordnung als auch die
Priifung der Rechts- und Sachlage in dem Mitgliedstaat umfassen, in den der
Antragsteller iiberstellt wird. Der wirksame Rechtsbehelf sollte sich auf eine Priifung
beschrinken, ob die Gefahr besteht, dass gegen die Grundrechte des Antragstellers auf
Achtung des Familienlebens, die Rechte des Kindes oder das Verbot der
unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung versto3en wird.

Um die reibungslose Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, sollten die
Mitgliedstaaten nach Abschluss der Verfahren zur Bestimmung des zustindigen
Mitgliedstaats in jedem Fall den zustdndigen Mitgliedstaat in Eurodac angeben. Dazu
zahlen auch Fille, in denen die Zustdndigkeit daraus resultiert, dass Fristen fiir die
Ubermittlung oder Beantwortung von Aufnahmegesuchen oder die Durchfiihrung
einer Uberstellung nicht eingehalten wurden, sowie Fille, in denen der Mitgliedstaat
des ersten Antrags zustindig wird, oder es sich unméglich erweist, die Uberstellung an
den zustdndigen Mitgliedstaat aufgrund von Schwachstellen durchzufiihren, die eine
Gefahr der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung mit sich bringen, sodass
anschliefend eine anderer Mitgliedstaat als zustédndig bestimmt wird.

Um die rasche Bestimmung der Zustindigkeit sicherzustellen, sollten die Fristen fiir
die Stellung und Beantwortung von Aufnahmegesuchen, flir
Wiederaufnahmemitteilungen sowie fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen und die
Entscheidung dartiber gestrafft und verkiirzt werden.

Die Inhaftnahme von Antragstellern sollte nach dem Grundsatz erfolgen, wonach eine
Person nicht allein deshalb in Haft genommen werden darf, weil sie um
internationalen Schutz ersucht. Die Haft sollte so kurz wie mdglich dauern und den
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Grundsitzen der Notwendigkeit und VerhéltnisméiBigkeit entsprechen und daher nur
als letztes Mittel zulédssig sein. Insbesondere muss die Inhaftnahme von Antragstellern
im Einklang mit Artikel 31 der Genfer Konvention stehen. Die in dieser Verordnung
vorgesehenen Verfahren in Bezug auf eine Person in Haft sollten vorrangig und
schnellstmoglich angewandt werden. Hinsichtlich der allgemeinen Garantien sowie
der Bedingungen fiir die Inhaftnahme sollten die Mitgliedstaaten gegebenenfalls die
Bestimmungen  der  Richtlinie  XXX/XXX/EU  [Richtlinie  iiber  die
Aufnahmebedingungen] auch auf Personen anwenden, die aufgrund dieser Verordnung
in Haft genommen wurden.

Mingel in Asylsystemen oder gar der Zusammenbruch von Asylsystemen, die haufig
dadurch verschlimmert oder mitverursacht werden, dass die Asylsysteme besonderem
Druck ausgesetzt sind, konnen das reibungslose Funktionieren des mit dieser
Verordnung eingefiihrten Systems beeintrachtigen, was dazu fiihren konnte, dass die
im Asylrecht der Union und in der Charta der Grundrechte der Europdischen Union
sowie in anderen internationalen Menschenrechts- und
Fliichtlingsrechtsverpflichtungen niedergelegten Rechte der Antragsteller verletzt
werden.

Uberstellungen in den fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz
zustandigen Mitgliedstaat konnen entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003
der Kommission** auf freiwilliger Basis, in Form der kontrollierten Ausreise oder in
Begleitung erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten sich durch entsprechende Information
der betreffenden Person fiir Uberstellungen auf freiwilliger Basis einsetzen und
sicherstellen, dass Uberstellungen in Form einer kontrollierten Ausreise oder in
Begleitung in humaner Weise und in voller Ubereinstimmung mit den Grundrechten
und unter Achtung der Menschenwiirde sowie dem Wohl des Kindes und unter
weitestgehender ~ Beriicksichtigung  der  Entwicklung  der  einschldgigen
Rechtsprechung, inbesondere hinsichtlich Uberstellungen aus humanitiren Griinden,
vorgenommen werden.

Zur Gewihrleistung eines klaren und wirksamen Ubernahmeverfahrens sollten
konkrete Vorschriften fiir einen begiinstigten und einen unterstiitzenden Mitgliedstaat
festgelegt werden. Die Vorschriften und Garantien fiir die in dieser Verordnung
festgelegten Uberstellungen sollten fiir Uberstellungen zum Zweck der Ubernahme
gelten, auller wenn sie fiir ein solches Verfahren nicht relevant sind.

Zur Unterstiitzung von Mitgliedstaaten, die Ubernahmen als SolidarititsmaBnahme
durchfiihren, sollten finanzielle Mittel aus dem Unionshaushalt bereitgestellt werden.
Um Anreize fiir die Mitgliedstaaten zu schaffen, der Ubernahme unbegleiteter
Minderjdhriger Vorrang zu geben, sollte ein hoherer Betrag vorgesehen werden.

Die Anwendung dieser Verordnung kann erleichtert und ihre Wirksamkeit erhoht
werden, indem Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen treffen, um die
Kommunikation zwischen den zustindigen Dienststellen zu verbessern, die
Verfahrensfristen zu verkiirzen, die Bearbeitung von Aufnahmegesuchen oder

45

Verordnung (EG)  Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003  mit
Durchfiihrungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines von einem
Drittstaatsangehdrigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zusténdig ist (ABl. L 222 vom
5.9.2003, S. 3).
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Wiederaufnahmemitteilungen zu vereinfachen oder Modalitéten fiir die Durchfiihrung
von Uberstellungen festzulegen.

Die Kontinuitit zwischen dem in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 festgelegten
Verfahren zur Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats und dem in der
vorliegenden Verordnung vorgesehenen Verfahren sollte sichergestellt werden.
AuBlerdem sollte fiir Kohdrenz zwischen der vorliegenden Verordnung und der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] gesorgt werden.

Die Asylagentur der Europdischen Union sollte ein Netz von zustdndigen Behdrden
der Mitgliedstaaten einrichten und fordern, um die praktische Zusammenarbeit und
den Austausch von Informationen {iiber sdmtliche mit der Anwendung dieser
Verordnung verbundenen Fragen, einschlieBlich der Entwicklung praktischer
Instrumente und Leitlinien, zu verbessern.

Das mit der Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] eingerichtete
Eurodac-System sollte die Anwendung der vorliegenden Verordnung erleichtern.

Das mit der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates*® eingerichtete Visa-Informationssystem und insbesondere die Umsetzung der
Artikel 21 und 22 sollen die Anwendung dieser Verordnung ebenfalls erleichtern.

In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter diese Verordnung fallen, sind
die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen aus den vdlkerrechtlichen Instrumenten
einschlieBlich der einschlidgigen Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs fiir
Menschenrechte gebunden.

Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europiischen Parlaments und des Rates*” gilt fiir
die im Rahmen dieser Verordnung erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete technische und
organisatorische MaBinahmen durchfiihren, um sicherzustellen und den Nachweis
dafiir erbringen zu konnen, dass die Verarbeitung gemif3 der genannten Verordnung
und den Bestimmungen iiber die diesbeziiglichen Anforderungen in der vorliegenden
Verordnung erfolgt. Insbesondere sollten diese Maflnahmen die Sicherheit von gemil
der vorliegenden Verordnung verarbeiteten personenbezogenen Daten gewéhrleisten
und insbesondere den unrechtméfigen oder nicht genehmigten Zugang zu
verarbeiteten personenbezogenen Daten oder deren Weitergabe, Anderung oder
Verlust verhindern. Die zustdndigen Aufsichtsbehorden jedes Mitgliedstaats sollten
die RechtmifBigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die betreffenden
Behorden einschlieBlich der Ubermittlung an das automatisierte System und an die fiir
die Durchfiihrung von Sicherheitsiiberpriifungen zustindigen Behorden liberwachen.

Zur Gewidhrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser
Verordnung sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse iibertragen werden.

46
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 iiber das
Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten iiber Visa fiir
einen kurzfristigen Aufenthalt (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 60).

Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Authebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung fiir
den EWR) (ABL L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des
Europiischen Parlaments und des Rates*® ausgeiibt werden.

Das Priifverfahren sollte verwendet werden fiir die Annahme eines Standardformblatts
fiir den Austausch einschldgiger Informationen iiber unbegleitete Minderjdhrige,
einheitlicher Bedingungen fiir die Abfrage und den Austausch von Informationen iiber
Minderjdhrige und abhédngige Personen, einheitlicher Bedingungen fiir die
Vorbereitung  und  die  Ubermittlung  von  Aufnahmegesuchen  und
Wiederaufnahmemitteilungen, zweier Verzeichnisse mit Beweismitteln und Indizien
fiir ein Aufnahmegesuch, und deren regelmiBiger Uberpriifung, eines Laissez-passer,
einheitlicher Bedingungen fiir die Abfrage und den Austausch von Information iiber
Uberstellungen, eines Standardformblatts fiir den Datenaustausch vor einer
Uberstellung, einer  gemeinsamen  Gesundheitsbescheinigung,  einheitlicher
Bedingungen und praktischer Vorkehrungen fiir den Austausch von Gesundheitsdaten
einer Person vor einer Uberstellung und gesicherter  elektronischer
Ubermittlungskanile fiir Gesuche.

Die Kommission sollte unmittelbar in hinreichend begriindeten Fillen &uBerster
Dringlichkeit im Zusammenhang mit einem Migrationsdruck in einem Mitgliedstaat
anwendbare Durchfiihrungsrechtsakte annehmen.

Zur Festlegung erginzender nicht wesentlicher Vorschriften sollte der Kommission
nach Artikel 290 AEUV die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten beziiglich der
Ermittlung von Familienangehdrigen oder Verwandten eines unbegleiteten
Minderjdhrigen, der Kriterien fiir die Feststellung einer nachgewiesenen familidren
Bindung, der Kriterien, die zur Bewertung der Féhigkeit zur Sorge fiir einen
unbegleiteten Minderjéhrigen durch einen Verwandten zu beriicksichtigen sind,
einschlieBlich der Fille, in welchem sich Familienangehorige, Geschwister oder
Verwandte des unbegleiteten Minderjdhrigen in mehr als einem Mitgliedstaat
aufhalten, der Elemente fiir die Bewertung eines Abhéngigkeitsverhiltnisses, der
Bedingungen zur Bewertung der Fahigkeit der Aufnahme einer abhingigen Person
durch eine Person sowie der Merkmale die zur Beurteilung einer langerfristigen
Reiseunfahigkeit zu beriicksichtigen sind, iibertragen werden. Bei der Ausiibung ihrer
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geht die Kommission nicht iiber den in
dieser Verordnung vorgesehenen Umfang des Wohls des Kindes hinaus. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit
angemessene Konsultationen, auch auf Sachverstindigenebene, durchfiihrt und dass
diese Konsultationen mit den Grundsitzen in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung iiber bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016
niedergelegt wurden. Um insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europidische Parlament
und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstindigen haben systematisch Zugang zu den
Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

48

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(75) Die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 muss in einigen wesentlichen Punkten gedndert
werden. Aus Griinden der Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Verordnung
aufzuheben.

(76) Um die Anwendung dieser Verordnung wirksam iiberwachen zu konnen, bedarf es
einer regelméfBigen Bewertung.

(77) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die
insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt
wurden. Diese Verordnung zielt insbesondere darauf ab, sowohl die uneingeschriankte
Wahrung des in Artikel 18 der Charta verankerten Rechts auf Asyl als auch die in
thren Artikeln 1, 4, 7, 24 und 47 anerkannten Rechte zu gewdhrleisten. Diese
Verordnung sollte daher entsprechend angewendet werden.

(78) Da das Ziel dieser Verordnung, namlich die Festlegung von Kriterien und Verfahren
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines Antrags auf
internationalen Schutz zusténdig ist, den ein Drittstaatsangehoriger oder Staatenloser
in einem Mitgliedstaat gestellt hat, und die Einrichtung eines Solidaritdtsmechanismus
zur Unterstiitzung der Mitgliedstaaten bei der Bewiltigung von Migrationsdruck auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann, sondern aufgrund
des Umfangs und der Wirkungen dieser Verordnung daher besser auf Unionsebene zu
erreichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die
Europdische Union (EUV) niedergelegten Subsidiarititsprinzip titig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten VerhiltnismaBigkeitsprinzip geht
diese Verordnung nicht iiber das fiir die Erreichung dieses Ziels erforderliche Mal}
hinaus.

(79) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefiigten Protokolls
Nr. 22 iiber die Position Danemarks beteiligt sich Ddnemark nicht an der Annahme
dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer
Anwendung verpflichtet. Da die Teile III, V und VII dieser Verordnung Anderungen
im Sinne des Artikels 3 des Abkommens zwischen der Europdischen Gemeinschaft
und dem Konigreich Déanemark tiber die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Staates, der fiir die Priifung eines in Dénemark oder in einem anderen Mitgliedstaat
der Europdischen Union gestellten Asylantrags zustdndig ist, sowie iiber ,,Eurodac*
fiir den Vergleich von Fingerabdriicken zum Zwecke der effektiven Anwendung des
Dubliner Ubereinkommens*’ enthilt, muss Dinemark der Kommission zum Zeitpunkt
der Annahme der Anderungen oder binnen 30 Tagen nach der Annahme mitteilen, ob
es diese Anderungen umsetzen wird.

(80) [GemiB Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefiigten Protokolls Nr. 21 {iber
die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mitgeteilt, dass es sich an der
Annahme und Anwendung dieser Verordnung beteiligen mochte]

ODER

(81) [GemiB den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefiigten Protokolls
Nr. 21 iiber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels
4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieses Beschlusses und
ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung verpflichtet. ]

4 ABI. L 66 vom 8.3.2006, S. 38.

45

DE



(82)

(83)

(84)

Fiir Island und Norwegen stellen die Teile III, V und VII dieser Verordnung neue
Rechtsvorschriften in einem Bereich dar, der Gegenstand des Anhangs des
Ubereinkommenszwischen der Europiischen Gemeinschaft sowie der Republik Island
und dem Konigreich Norwegen iiber die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung
des zustindigen Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island
oder Norwegen gestellten Asylantrags ist.>

Fir die Schweiz stellen die Teile I, V und VII dieser Verordnung neue
Rechtsvorschriften oder MaBnahmen zur Anderung oder Erginzung der in Artikel 1
des Abkommens zwischen der Européischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft iiber die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zustdndigen
Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags genannten Bestimmungen dar.!

Fiir Liechtenstein stellen die Teile Ill, V und VII dieser Verordnung neue
Rechtsvorschriften oder MaBnahmen zur Anderung oder Erginzung der in Artikel 1
des Abkommens zwischen der Europdischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft iiber die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zusténdigen
Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags genannten Bestimmungen dar, auf das Artikel 3 des Protokolls zwischen
der Europdischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
Fiirstentum Liechtenstein iiber den Beitritt des Fiirstentums Liechtenstein zu dem
Abkommen zwischen der Europdischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft iiber die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zustindigen
Staates fiir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags®? Bezug nimmt.

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN —

TEIL I
ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Ziel

Im Einklang mit dem Grundsatz der Solidaritit und einer gerecht geteilten Verantwortung
sowie dem Ziel, das gegenseitige Vertrauen zu stiarken, werden mit dieser Verordnung

a)

b)
¢)

ein gemeinsamer Rahmen fiir Asyl- und Migrationsmanagement in der Union
festgelegt,

ein Solidaritdtsmechanismus eingefiihrt,

und eine Reihe von Kriterien und Mechanismen vorgegeben, anhand derer der fiir die
Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindige Mitgliedstaat zu
bestimmen ist.

50
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ABI. L 93 vom 3.4.2001 S. 40.
ABI. L 53 vom 27.2.2008, S. 5.
ABI. L 160 vom 18.6.2011, S. 37.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a)

b)

d)

g)

,Drittstaatsangehoriger alle Personen, die nicht Unionsbiirger im Sinne des
Artikels 20 Absatz 1 des Vertrags sind und die nicht nach Unionsrecht Anspruch auf
freien Personenverkehr im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung
(EU) 2016/399 des Europiischen Parlament und des Rates* haben;

»Antrag auf internationalen Schutz oder ,Antrag® das Ersuchen -eines
Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen um Schutz durch einen Mitgliedstaat, bei
dem davon ausgegangen werden kann, dass er die Zuerkennung der
Fliichtlingseigenschaft oder die Gewédhrung des subsididren Schutzstatus anstrebt;

»Antragsteller einen Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen, der einen Antrag auf
internationalen Schutz gestellt hat, iiber den noch nicht entschieden wurde oder
dessen Bescheid in dem Dbetreffenden Mitgliedstaat sich entweder im
Rechtsbehelfsverfahren befindet oder noch angefochten werden kann, unabhingig
davon, ob der Antragsteller gemidl der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Asylverfahrensverordnung] ein Recht auf Verbleib hat oder ihm der Verbleib
gestattet ist, einschlieBlich einer Person, der nach der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Verordnung zur Bewdltigung von Krisensituationen und Situationen héherer Gewalt
im Bereich Migration und Asyl] unmittelbarer Schutz gewahrt wurde;

»Priiffung eines Antrags auf internationalen Schutz* die Priifung der Zuldssigkeit und
Begriindetheit eines Antrags auf internationalen Schutz gemif der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Asylverfahrensverordnung] und der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Anerkennungsverordnung]; nicht unter diesen Begriff fallen Verfahren zur
Bestimmung des zustdndigen Mitgliedstaats geméR der vorliegenden Verordnung;

»Riicknahme des Antrags auf internationalen Schutz*“ die ausdriickliche oder
stillschweigende Riicknahme eines Antrags auf internationalen Schutz gemall der
Verordnung (EU) XXX/XXX [A4sylverfahrensverordnung];

»Beglinstigter  internationalen  Schutzes einen Drittstaatsangehorigen oder
Staatenlosen, dem internationaler Schutz im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der
Verordnung (EU) XXX/XXX [4Anerkennungsverordnung] zuerkannt wurde;

,Familienangehorige* die folgenden Mitglieder der Familie des Antragstellers, die
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, sofern die Familie bereits vor
der Ankunft des Antragstellers oder des Familienangehdrigen im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten bestanden hat:

1) der Ehegatte des Antragstellers oder sein nicht verheirateter Partner, der mit
ithm eine dauerhafte Beziehung fiihrt, soweit nach dem Recht oder nach den
Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats nicht verheiratete Paare
auslidnderrechtlich vergleichbar behandelt werden wie verheiratete Paare,

i1) die minderjdhrigen Kinder des in Zifferi genannten Paares oder des
Antragstellers, sofern diese nicht verheiratet sind, gleichgiiltig, ob es sich nach

53
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Verordnung (EU) 2016/399 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2016 tber einen
Unionskodex fiir das Uberschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABIL. L 77
vom 23.3.2016, S. 1).

47

DE



h)

)

k)
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nationalem Recht um eheliche oder auBerehelich geborene oder adoptierte
Kinder handelt,

iii) bei einem minderjdhrigen und unverheirateten Antragsteller der Vater, die
Mutter oder ein anderer Erwachsener, der entweder nach dem Recht oder nach
den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem der Erwachsene sich authélt,
fiir den Minderjdhrigen verantwortlich ist,

iv)  bei einem minderjdhrigen und unverheirateten Begiinstigten internationalen
Schutzes der Vater, die Mutter oder ein anderer Erwachsener, der entweder
nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem sich
der Begiinstigte aufthélt, fiir ihn verantwortlich ist,

v)  die Geschwister des Antragstellers;

»Verwandter” den volljahrigen Onkel, die volljahrige Tante oder einen GrofBelternteil
des Antragstellers, der/die sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhélt,
ungeachtet dessen, ob es sich gemdll dem nationalen Recht bei dem Antragsteller um
ein ehelich oder auBlerehelich geborenes oder adoptiertes Kind handelt;

»Minderjdhriger* einen Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen unter 18 Jahren;

,unbegleiteter Minderjéhriger” einen Minderjahrigen, der ohne Begleitung eines fiir
thn nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats
verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einreist,
solange er sich nicht tatsidchlich in der Obhut eines solchen Erwachsenen befindet;
dies schlieft einen Minderjdhrigen ein, der nach der Einreise in das Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats dort ohne Begleitung zuriickgelassen wird,

,Vertreter eine Person oder Organisation, die von den zustindigen Einrichtungen
zur Unterstlitzung und Vertretung eines unbegleiteten Minderjdhrigen in Verfahren
nach dieser Verordnung bestellt wurde, um das Kindeswohl zu wahren und fiir den
Minderjdhrigen, soweit erforderlich, Rechtshandlungen vorzunehmen;

»Aufenthaltstitel“ jede von den Behdrden eines Mitgliedstaats erteilte Erlaubnis, mit
der der Aufenthalt eines Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen im Hoheitsgebiet
dieses Mitgliedstaats gestattet wird, einschlieBlich der Dokumente, mit denen die
Genehmigung des Aufenthalts im Hoheitsgebiet im Rahmen einer Regelung des
voriibergehenden Schutzes oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die eine Ausweisung
verhindernden Umstinde nicht mehr gegeben sind, nachgewiesen werden kann;
ausgenommen sind Visa und Aufenthaltsgenehmigungen, die wéhrend der zur
Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats entsprechend dieser Verordnung
erforderlichen Frist oder wédhrend der Priifung eines Antrags auf internationalen
Schutz oder eines Antrags auf Gewihrung eines Aufenthaltstitels erteilt wurden;

,»Visum* die Erlaubnis oder Entscheidung eines Mitgliedstaats, die fiir die
Durchreise oder die Einreise zum Zweck eines Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat
oder in mehreren Mitgliedstaaten verlangt wird, darunter:

1)  eine im FEinklang mit seinem innerstaatlichen Recht oder dem Unionsrecht
ausgefertigte Erlaubnis oder Entscheidung, die fiir die Einreise zum Zweck
eines Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat von mehr als 90 Tagen verlangt
wird;

i1) eine im Einklang mit seinem innerstaatlichen Recht oder dem Unionsrecht
ausgefertigte Erlaubnis oder Entscheidung, die fiir die Durchreise oder fiir die
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Einreise zum Zweck eines Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat von hochstens
90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen verlangt wird;

iii) eine fir die Durchreise durch die internationalen Transitzonen eines oder
mehrerer Flughédfen in Mitgliedstaaten giiltige Erlaubnis oder Entscheidung;

»Zeugnis oder Befahigungsnachweis® ein Zeugnis oder einen Befdhigungsnachweis,
das bzw. der nach einem mindestens drei Monate dauernden Kurs im Rahmen eines
anerkannten staatlichen oder regionalen Bildungs- oder Ausbildungsprogramms
erworben wird, das mindestens der Stufe 2 der Internationalen Standardklassifikation
fiir das Bildungswesen entspricht und von einer Bildungseinrichtung entsprechend
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der Verwaltungspraxis der
Mitgliedstaaten durchgefiihrt wird;

,Bildungseinrichtung™ eine  Offentliche oder private Bildungs- oder
Berufsbildungseinrichtung jeglicher Art, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen
und von diesem anerkannt ist oder nach dem innerstaatlichen Recht als solche gelten
kann oder deren Kurse oder Ausbildungsprogramme nach den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften oder der Verwaltungspraxis anerkannt werden;

»Flucht“ eine Aktion, aufgrund derer sich der Antragsteller der Verfiigung der
zustindigen Behorden oder Justizbehorden entzieht, wie etwa das Verlassen des
Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats ohne Erlaubnis der zustindigen Behorden aus
Griinden, die nicht auB3erhalb seines Einflussbereichs liegen;

»~Fluchtgefahr* im Einzelfall vorliegende besondere Griinde und Umstidnde, die auf
objektiven, im innerstaatlichen Recht festgelegten Kriterien beruhen und zu der
Annahme Anlass geben, dass sich ein Antragsteller, gegen den ein
Uberstellungsverfahren l4uft, diesem Verfahren durch Flucht entziehen kénnte.

,begiinstigter Mitgliedstaat den Mitgliedstaat, der in Situationen, in denen
Migrationsdruck besteht, oder im Falle von Ausschiffungen nach Such- und
Rettungseinsdtzen SolidarititsmaBnahmen gemdll Teil IV Kapitel I-III dieser
Verordnung in Anspruch nimmt;

,oeitragender Mitgliedstaat den Mitgliedstaat, der zu Solidarititsmafnahmen
zugunsten eines begiinstigten Mitgliedstaats gemdfl Teil IV Kapitel I-III dieser
Verordnung Beitrége leistet oder zur Leistung solcher Beitridge verpflichtet ist;

,unterstiitzender Mitgliedstaat einen Mitgliedstaat, der sich verpflichtet, illegal
aufhéltige Drittstaatsangehdrige im Namen eines anderen Mitgliedstaats
riickzufithren, indem er die in Artikel 55 dieser Verordnung festgelegte
Riickkehrpatenschaft iibernimmt;

,,Ubernahme** die Uberstellung eines Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen aus
dem Hoheitsgebiet eines begiinstigten Mitgliedstaats in das Hoheitsgebiet eines
beitragenden Mitgliedstaats;

»ouch- und Rettungseinsdtze® Such- und Rettungseinsitze gemadll dem
Internationalen Ubereinkommen iiber den Such- und Rettungsdienst auf See von
1979, das am 27. April 1979 in Hamburg geschlossen wurde;

,Migrationsdruck® eine Situation, in der aufgrund der geografischen Lage eines
Mitgliedstaats  sowie  spezifischer, Migrationsbewegungen  verursachender
Entwicklungen in Drittstaaten ein derart groer Zustrom von Drittstaatsangehorigen
oder Staatenlosen oder auch nach Such- und Rettungseinsitzen ankommender
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Personen zu verzeichnen oder zu erwarten ist, dass selbst gut vorbereitete Asyl- und
Aufnahmesysteme belastet und SofortmaBBnahmen erforderlich werden,;

X) ,heu angesiedelte oder aufgenommene Person™ eine Person, die geméil der
Verordnung  (EU)  XXX/XXX [Verordnung  zur  Schaffung  eines
Neuansiedlungsrahmens der Union] oder im Rahmen einer nationalen
Neuansiedlungsregelung auflerhalb dieser Verordnung von einem Mitgliedstaat zur
Aufnahme akzeptiert wurde;

y) »Asylagentur die durch die Verordnung (EU) XXX/XXX [A4sylagentur verordnung)|
errichtete Asylagentur der Europdischen Union;

z) »Riickkehrentscheidung® die behordliche oder richterliche Entscheidung oder
MafBnahme, mit der der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehdrigen festgestellt
und eine Riickkehrverpflichtung geméd3 der Richtlinie 2008/115/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates>* auferlegt oder festgestellt wird;

aa) »illegal aufhiltiger Drittstaatsangehdriger einen Drittstaatsangehorigen, der nicht
oder nicht mehr die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU)
2016/399 oder andere Voraussetzungen fiir die Einreise in einen Mitgliedstaat oder
den dortigen Aufenthalt erfiillt, sich aber dort aufhilt.

TEIL 11
GEMEINSAMER RAHMEN FUR ASYL- UND MIGRATIONSMANAGEMENT

Artikel 3

Gesamtkonzept fiir das Asyl- und Migrationsmanagement

Die von der Union und den Mitgliedstaaten im Bereich des Asyls- und
Migrationsmanagements getroffenen MaBnahmen sind Teil eines Gesamtkonzepts. Dieses
Gesamtkonzept erfasst alle Migrationsrouten mit Auswirkungen auf das Asyl- und
Migrationsmanagement und umfasst die folgenden Komponenten:

a) fiir alle Beteiligten vorteilhafte Partnerschaften und enge Zusammenarbeit mit den
betreffenden Drittstaaten, unter anderem in Bezug auf legale Zugangswege fiir
Drittstaatsangehdorige, die internationalen Schutz benétigen, und Personen, denen aus
anderen Rechtsgriinden der Aufenthalt in den Mitgliedstaaten zugestanden wird, die
Bekdmpfung der Ursachen der irreguldren Migration, die Unterstiitzung von
Partnern, die eine grofle Zahl von Migranten und schutzbediirftigen Fliichtlingen
aufnehmen, den Aufbau ihrer Kapazititen in den Bereichen Grenz-, Asyl- und
Migrationsmanagement, die Verhinderung und Bekdmpfung irreguldrer Migration
und Migrantenschleusung sowie eine bessere Zusammenarbeit bei der

Riickiibernahme,

b) enge Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen den Organen und Einrichtungen
der Union, den Mitgliedstaaten und den internationalen Organisationen,

C) liickenlose Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik,

4 Richtlinie 2008/115/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber

gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Riickfithrung illegal authiltiger
Drittstaatsangehoriger (ABI. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

50

DE



d)

g)

h)

)
k)

D

(1)
2)

€)

DE

wirksame Bewiltigung und Verhinderung irreguldrer Migration,

wirksames Management der AuBengrenzen der Union auf der Grundlage des
integrierten europdischen Grenzmanagements,

uneingeschrankte Einhaltung der im internationalen und europdischen Recht
verankerten Verpflichtungen in Bezug auf Personen, die aus Seenot gerettet werden,

Zugang zu Verfahren fiir die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen
Schutzes im  Hoheitsgebiet der Union  sowie  Anerkennung  von
Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen als Fliichtlinge oder Personen mit Anrecht
auf subsididren Schutz,

Bestimmung des fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz
zustidndigen Mitgliedstaats gemi3 dem Grundsatz der geteilten Verantwortung und
auf der Grundlage von Solidaritdtsregeln und -mechanismen,

Zugang der Antragsteller zu angemessenen Aufnahmebedingungen,
wirksame RiickkehrmaBnahmen fiir illegal aufhéltige Drittstaatsangehorige,

wirksame MaBnahmen, die Anreize und Unterstiitzung dafiir bieten, dass Personen,
die internationalen Schutz genieflen, in den Mitgliedstaaten integriert werden,

MaBnahmen zur Verringerung und Bekédmpfung der Faktoren, die der irreguldren
Migration in die Union sowie dem illegalen Aufenthalt und der illegalen
Beschiéftigung in der Union Vorschub leisten,

flichendeckende Bereitstellung und Inanspruchnahme des auf Unionsebene
geschaffenen operativen Instrumentariums, insbesondere in Bezug auf die
Europdische Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache, die Asylagentur, eu-LISA
und Europol, sowie der IT-GroB3systeme der Union,

vollstindige Umsetzung des Europdischen Mechanismus fiir Vorsorge und
Krisenmanagement.

Artikel 4

Grundsatz der integrierten Politikgestaltung

Die Union und die Mitgliedstaaten gewéhrleisten eine kohérente Politik im Bereich
Asyl- und Migrationsmanagement, einschlieBlich der internen und externen
Komponenten dieser Politik.

Die Union und die Mitgliedstaaten handeln im Rahmen ihrer jeweiligen
Zustiandigkeiten und sind fiir die Umsetzung der Politik im Bereich Asyl- und
Migrationsmanagement verantwortlich.

Die Mitgliedstaaten stellen mit Unterstiitzung der Agenturen der Union sicher, dass
sie in der Lage sind, die Politik im Bereich Asyl- und Migrationsmanagement unter
Bertiicksichtigung des in Artikel 3 genannten Gesamtkonzepts wirksam umzusetzen,
und insbesondere iiber die personellen und finanziellen Ressourcen sowie die
Infrastruktur verfiigen, die dafiir erforderlich sind.
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Artikel 5

Grundsatz der Solidaritit und einer gerechten Teilung der Verantwortung

Bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen beachten die Mitgliedstaaten den Grundsatz
der Solidaritdt und einer gerechten Teilung der Verantwortung und tragen dem
gemeinsamen Interesse am wirksamen Funktionieren der Politik der Union im
Bereich Asyl- und Migrationsmanagement Rechnung. Die Mitgliedstaaten

a)  errichten und unterhalten nationale Asyl- und Migrationsmanagementsysteme,
die Zugang zu Verfahren zur Gewdhrung internationalen Schutzes
ermoglichen, gewidhren schutzbediirftigen Personen diesen Schutz und
gewihrleisten die Riickkehr illegal authiltiger Personen,

b) ergreifen in enger Zusammenarbeit und Partnerschaft mit den betreffenden
Drittstaaten sdmtliche verhdltnismiBigen MafBnahmen, die erforderlich sind,
um die irregulire Migration in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu
verringern und zu verhindern, was auch die Verhinderung und Bekdmpfung der
Schleusung von Migranten einschlief3t,

c) wenden die in Teil III Kapitel I-VI festgelegten Regeln zur Bestimmung des
fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindigen
Mitgliedstaats ordnungsgemif und ziigig an und fithren erforderlichenfalls die
Uberstellung an den zustéindigen Mitgliedstaat durch,

d) unterstiitzen andere Mitgliedstaaten durch Solidaritéitsbeitrige entsprechend
dem nach Teil IV Kapitel I-I1I festgelegten Bedarf,

e) ergreifen sdmtliche angezeigten, verhéltnismdBigen MaBnahmen, die
erforderlich  sind, um unerlaubte Migrationsbewegungen zwischen
Mitgliedstaaten zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken.

Die Union unterstiitzt die Erfiillung dieser Verpflichtungen finanziell und operativ
gemil der Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und Migrationsfonds] und der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Fonds fiir integriertes Grenzmanagement].

Artikel 6

Steuerung und Uberwachung der Migrationslage

Die Kommission erarbeitet im Einklang mit den in diesem Teil festgelegten
Grundsitzen eine Europdische Strategie fiir Asyl- und Migrationsmanagement, in der
sie den strategischen Ansatz fiir das Asyl- und Migrationsmanagement auf
europdischer Ebene und die Umsetzung der Politik im Bereich Asyl- und
Migrationsmanagement darlegt, und nimmt diese an. Die Kommission {ibermittelt
diese Strategie dem Europdischen Parlament und dem Rat.

Die Europédische Strategie flir Asyl- und Migrationsmanagement trigt Folgendem
Rechnung:

a)  den in Absatz 3 genannten nationalen Strategien der Mitgliedstaaten,

b)  den Informationen, die die Kommission im Rahmen der Empfehlung XXX der
Kommission iiber einen Vorsorge- und Krisenmanagementmechanismus der
EU fiir Migration (im Folgenden ,,Vorsorge- und Krisenplan fiir Migration®)
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zusammengetragen hat, den in diesem Rahmen erstellten Berichten sowie den
Tatigkeiten des Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes flir Migration,

c) den einschldgigen Berichten und Analysen der Agenturen der Union,

d) den bei Evaluierungen im Rahmen des Schengener Evaluierungs- und
Uberwachungsmechanismus gemidll Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1053/2013%% gesammelten Informationen.

Die Mitgliedstaaten halten nationale Strategien vor, die gewdhrleisten, dass
ausreichende Kapazititen fir die Umsetzung eines wirksamen Asyl- und
Migrationsmanagementsystems im Einklang mit den in diesem Teil dargelegten
Grundsétzen zur Verfiigung stehen. Diese Strategien umfassen einen nationalen
Notfallplan und beriicksichtigen die Notfallplanung gemall der Verordnung (EU)
XXX/XXX  [Asylagentur der Europdischen Union], der Verordnung (EU)
2019/1896°° (Europiische Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache) und der
Richtlinie XXX/XXX/EU [Richtlinie iiber Aufnahmebedingungen]| sowie die
Berichte, die die Kommission im Rahmen des Vorsorge- und Krisenplans fiir
Migration erstellt. Die nationalen Strategien enthalten Informationen dariiber, wie
der Mitgliedstaat die in diesem Teil dargelegten Grundsitze und die sich daraus
ergebenden rechtlichen Verpflichtungen auf nationaler Ebene umsetzt. Sie tragen
anderen einschldgigen Strategien und bestehenden UnterstiitzungsmaBinahmen wie
denjenigen 1m Rahmen der Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und
Migrationsfonds] und der Verordnung (EU) XXX/XXX [4sylagentur der
Europdischen Union] Rechnung, und sie stehen im Einklang mit den gemiR
Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/1896 festgelegten nationalen
Strategien fiir das integrierte Grenzmanagement und ergénzen diese. Die Strategien
sollten ferner den Ergebnissen der Uberwachung Rechnung tragen, die die
Asylagentur und die Europidische Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache in Bezug
auf die gemédll der Verordnung Nr. 1053/2013 des Rates und gemilB Artikel 7 der
Verordnung  (EU)  XXX/XXX [Screening-Verordnung) durchgefiihrten
Evaluierungen vornehmen.

Die Kommission nimmt jedes Jahr einen Bericht zum Migrationsmanagement an, in
dem sie die voraussichtliche Entwicklung der Migrationslage und die
Vorsorgeplanung der Union und der Mitgliedstaaten aufzeigt. Im Falle von
Migrationsbewegungen, die auf Such- und Rettungseinsitze zuriickzufiihren sind,
konsultiert die Kommission die betroffenen Mitgliedstaaten und legt in dem Bericht
die Gesamtzahl der voraussichtlichen kurzfristigen Ausschiffungen sowie den
Solidaritétsbeitrag in Form von Ubernahmen, MaBnahmen im Bereich des
Kapazititsautbaus, operativer Unterstiitzung und MalBnahmen im Bereich der
externen Dimension dar, der erforderlich werden kann, um die
Ausschiffungsmitgliedstaaten zu unterstiitzen. Im Bericht wird auch erwihnt, wenn
bestimmte Mitgliedstaaten mit Kapazititsproblemen in Bezug auf schutzbediirftige
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Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einfiihrung eines Evaluierungs-
und Uberwachungsmechanismus fiir die Uberpriifung der Anwendung des Schengen-Besitzstands und
zur Authebung des Beschlusses des Exekutivausschusses vom 16. September 1998 beziiglich der
Errichtung des Stindigen Ausschusses Schengener Durchfithrungsiibereinkommen (ABI. L 295 vom
6.11.2013, S. 27).

Verordnung (EU) 2019/1896 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 iiber
die Europdische Grenz- und Kiistenwache und zur Authebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013
und (EU) 2016/1624 (ABI. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).
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Drittstaatsangehorige konfrontiert sind, und es werden die Ergebnisse der
Uberwachung nach Absatz 3 sowie die im Rahmen des Vorsorge- und Krisenplans
fiir Migration gesammelten Informationen angefithrt und gegebenenfalls
Verbesserungen vorgeschlagen.

Die Mitgliedstaaten legen ihre nationalen Strategien spétestens am [ein Jahr nach
Inkrafttreten dieser Verordnung] fest. Die erste europdische Strategie fiir Asyl- und
Migrationsmanagement wird spétestens am [18 Monate nach Inkrafttreten dieser
Verordnung] angenommen, und der erste Migrationsmanagementbericht wird
spétestens am [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vorgelegt.

Die Kommission beobachtet die Migrationslage auf der Grundlage hochwertiger
Daten und Informationen, die von den Mitgliedstaaten, dem Européischen
Auswirtigen Dienst, der Asylagentur, der Europdischen Agentur fiir die Grenz- und
Kiistenwache, Europol und der Agentur der Europédischen Union fiir Grundrechte
bereitgestellt werden und zu denen insbesondere auch die im Rahmen des Vorsorge-
und Krisenplans flir Migration und seines Netzes gesammelten Informationen
gehoren, und legt regelmaBig Lageberichte vor.

Artikel 7

Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Erleichterung der Riickkehr und Riickiibernahme

Wenn die Kommission anhand einer Analyse gemdl Artikel 25a Absétze 2 und 4 der
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates®’ und
anderer ihr zur Verfligung stehender Informationen zu der Auffassung gelangt, dass
ein Drittstaat bei der Riickiibernahme illegal aufhéltiger Drittstaatsangehoriger nicht
ausreichend kooperiert, legt sie dem Rat unbeschadet des Artikels 25a Absatz 5 der
genannten Verordnung und in Anbetracht der allgemeinen Beziehungen der Union
zu diesem Dirittstatt einen Bericht vor, in dem sie gegebenenfalls darlegt, welche
MalBnahmen ergriffen werden konnten, um die Kooperation dieses Drittstaats im
Hinblick auf die Riickiibernahme zu verbessern.

Soweit die Kommission dies fiir angezeigt hélt, nennt sie in ithrem Bericht auch
MaBnahmen, die geeignet sind, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
im Hinblick auf eine reibungslosere Riickfiihrung illegal aufhiltiger
Drittstaatsangehoriger zu verbessern.

Auf der Grundlage des Berichts nach Absatz 1 priifen die Kommission und der Rat
im Rahmen ihrer jeweiligen Zustindigkeiten, welche Maflnahmen in Anbetracht der
allgemeinen Beziehungen der Union zu diesem Drittstaat angebracht sind.

Die Kommission hilt das Europdische Parlament iiber die Durchfithrung dieses
Artikels regelmifBig auf dem Laufenden.
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Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 {iber
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABL L 243 vom 15.9.2009, S. 1).
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TEIL III

KRITERIEN UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DES ZUSTANDIGEN

MITGLIEDSTAATS
KAPITEL I
ALLGEMEINE GRUNDSATZE UND SCHUTZGARANTIEN

Artikel 8

Verfahren zur Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz

Die Mitgliedstaaten priifen jeden Antrag auf internationalen Schutz, den ein
Drittstaatsangehoriger oder Staatenloser im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
einschlieBlich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt. Der Antrag wird von
einem einzigen Mitgliedstaat gepriift, der nach den Kriterien des Teils III Kapitel 11
als zustandiger Staat bestimmt wird.

Lasst sich anhand der Kriterien dieser Verordnung der zustindige Mitgliedstaat nicht
bestimmen, so ist der erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen
Schutz registriert wurde, fiir dessen Priifung zusténdig.

Erweist es sich fiir einen Mitgliedstaat als unmdoglich, einen Antragsteller an den
zunidchst als zustindig bestimmten Mitgliedstaat zu iiberstellen, da es wesentliche
Griinde fiir die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die
Aufnahmebedingungen fiir Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische
Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder
entwiirdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-Grundrechtecharta mit
sich bringen, so setzt der die Zustdndigkeit priifende Mitgliedstaat, die Priifung der in
Teil IIl Kapitel II vorgesehenen Kriterien fort, um festzustellen, ob ein anderer
Mitgliedstaat als zustindig bestimmt werden kann.

Kann ein Mitgliedstaat keine Uberstellung gemiB Unterabsatz 1 an einen aufgrund
der Kriterien des Teils III Kapitel II bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten
Mitgliedstaat, in dem der Antrag registriert wurde, durchfiihren, so wird er der
zustindige Mitgliedstaat.

Wurde keine Sicherheitskontrolle gemdB Artikel 11 der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Screening-Verordnung)] durchgefiihrt, so priift der erste Mitgliedstaat, in
dem der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, bevor er die Kriterien
fiir die Bestimmung des zustidndigen Mitgliedstaats geméf Kapitel II oder die in
Teil III Kapitel IIT festgelegten Klauseln anwendet, so bald wie moglich nach der
Registrierung des Antrags, ob es verniinftige Griinde fiir die Annahme gibt, dass der
Antragsteller eine Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder die 6ffentliche Ordnung in
diesem Mitgliedstaat darstellt.

Wurde eine Sicherheitskontrolle gemaf3 Artikel 11 der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Screening-Verordnung] durchgefiihrt und bestehen im ersten Mitgliedstaat, in dem
der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, berechtigte Griinde fiir eine
Priifung, ob es verniinftige Griinde fiir die Annahme gibt, dass der Antragsteller eine
Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder die offentliche Ordnung in diesem
Mitgliedstaat darstellt, so nimmt dieser Mitgliedstaat, bevor er die Kriterien fiir die
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Bestimmung des zustdndigen Mitgliedstaats geméf Kapitel II oder die in Teil III
Kapitel III festgelegten Klauseln anwendet, so bald wie moglich nach der
Registrierung des Antrags diese Priifung vor.

Ergeben sich aus der Sicherheitskontrolle gemdl3 Artikel 11 der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Screening-Verordnung] oder der Priifung gemiB3 den Unterabsitzen 1
und 2 verniinftige Griinde flir die Annahme, dass der Antragsteller eine Gefahr fiir
die nationale Sicherheit oder die 6ffentliche Ordnung in dem die Sicherheitskontrolle
durchfiihrenden Mitgliedstaat darstellt, so ist dieser Mitgliedstaat der zustindige
Mitgliedstaat.

Jeder Mitgliedstaat behilt das Recht, einen Antragsteller nach Mallgabe der
Bestimmungen und Schutzgarantien der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Asylverfahrensverordnung] in einen sicheren Drittstaat zuriick- oder auszuweisen.

Artikel 9

Pflichten des Antragstellers

Beabsichtigt ein Drittstaatsangehdriger oder Staatenloser, einen Antrag auf
internationalen Schutz zu stellen, so ist dieser Antrag im Mitgliedstaat der ersten
Einreise zu stellen und zu registrieren.

Besitzt ein Drittstaatsangehoriger oder Staatenloser einen giiltigen Aufenthaltstitel
oder ein giiltiges Visum, so wird der Antrag abweichend von Absatz 1 in dem
Mitgliedstaat gestellt und registriert, der den Aufenthaltstitel oder das Visum
ausgestellt hat.

Besitzt ein Drittstaatsangehoriger oder Staatenloser, der einen Antrag auf
internationalen Schutz zu stellen beabsichtigt, einen abgelaufenen Aufenthaltstitel
oder ein abgelaufenes Visum, so ist der Antrag in dem Mitgliedstaat zu stellen und
zu registrieren, in dem er sich befindet.

Der Antragsteller arbeitet in Angelegenheiten, die unter diese Verordnung fallen,
uneingeschriankt mit den zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten zusammen und
legt insbesondere so bald wie moglich, spétestens jedoch wéhrend der Anhdrung
nach Artikel 12, alle fiir die Bestimmung des zustidndigen Mitgliedstaats relevanten
Elemente und Informationen vor, die ihm zur Verfiigung stehen. Ist der Antragsteller
zum Zeitpunkt der Anhorung nicht in der Lage, Nachweise zur Untermauerung der
vorgelegten Elemente und Informationen vorzulegen, so kann die zustdndige
Behorde eine Frist gemdl Artikel 29 Absatz 1 fiir die Vorlage dieser Nachweise
setzen.

Der Mitgliedstaat, in dem sich der Antragsteller aufzuhalten hat, ist

a)  bis zur Bestimmung des zustdndigen Mitgliedstaats und gegebenenfalls bis zur
Durchfiihrung des Uberstellungsverfahrens der in den Absitzen 1 und 2
genannte Mitgliedstaat,

b)  der zustindige Mitgliedstaat;

¢) nach einer Uberstellung gemal Artikel 57 Absatz 9 der
Ubernahmemitgliedstaat.

Wird dem Antragsteller eine Uberstellungsentscheidung gemiB Artikel 32 Absatz 2
oder Artikel 57 Absatz 8 zugestellt, so muss er dieser Entscheidung nachkommen.
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Artikel 10

Folgen bei Verstofsen

Sobald dem Antragsteller eine Entscheidung zugestellt wurde, die seine Uberstellung
in den zustindigen Mitgliedstaat verfiigt, und sofern ihm die Folgen gemif Artikel 8
Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) XXX/XXX [Screening-Verordnung|
mitgeteilt wurden, hat er nach Artikel 17a der Richtlinie XXX/XXX/EU [Richtlinie
tiber Aufnahmebedingungen] in keinem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in
dem er sich gemdl3 Artikel 9 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung aufzuhalten hat,
Anspruch auf die gemédll den Artikeln 15 bis 17 dieser Richtlinie zu gewédhrenden
Aufnahmebedingungen. Davon unberiihrt bleibt die Tatsache, dass ihm ein
Lebensstandard gewihrleistet werden muss, der im Einklang mit dem Unionsrecht,
einschlieBlich der Charta der Grundrechte der FEuropdischen Union, und
internationalen Verpflichtungen steht.

Fir die Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats relevante Elemente und
Informationen, die nach Ablauf der Frist nach Artikel 9 Absatz 3 vorgelegt werden,
werden von den zustdndigen Behdrden nicht beriicksichtigt.

Artikel 11

Recht auf Information

Sobald wie moglich und spétestens, wenn ein Antrag auf internationalen Schutz in
einem Mitgliedstaat registriert wird, unterrichten dessen zustindige Behdrden den
Antragsteller iiber die Anwendung dieser Verordnung sowie die Pflichten gemal3
Artikel 9 und die Folgen bei Verstofen gemél Artikel 10 sowie insbesondere iiber:

a) die Tatsache, dass das Recht, einen Antrag auf internationalen Schutz zu
stellen, nicht beinhaltet, dass der Antragsteller den Mitgliedstaat, welcher fiir
die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz zustindig ist, oder den
Ubernahmemitgliedstaat frei wihlen kann,

b) die Ziele dieser Verordnung, die Folgen einer weiteren Antragstellung in einem
anderen Mitgliedstaat, die Folgen des Verlassens des Mitgliedstaats, in dem
sich der Antragsteller gemill Artikel 9 Absatz4 aufhalten muss, und
insbesondere die Tatsache, dass ithm lediglich Aufnahmebedingungen geméif
den Bestimmungen in Artikel 10 Absatz 1 gewidhrt werden konnen,

c) die Kriterien und die Verfahren fiir die Bestimmung des zustindigen
Mitgliedstaats, die Rangfolge dieser Kriterien bei den einzelnen
Verfahrensschritten sowie deren Dauer,

d) das Ziel der personlichen Anhorung gemal3 Artikel 12, die Pflicht, so frith wie
moglich im Verfahren Angaben zu machen, die bei der Feststellung von in den
Mitgliedstaaten aufhiltigen Familienangehorigen, Verwandten oder Personen,
zu denen sonstige familidre Bindungen bestehen, hilfreich sein konnen, und
diese Angaben miindlich oder durch Unterlagen zu belegen, die Mittel, mit
denen der Antragsteller diese Angaben {ibermitteln kann, und die
Unterstlitzung, die der Mitgliedstaat bei der Suche nach Familienangehorigen
oder Verwandten anbieten kann,
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e) die Pflicht des Antragstellers, so frith wie mdglich im Verfahren alle relevanten
Informationen  offenzulegen, die dazu beitragen konnen, frithere
Aufenthaltstitel, Visa oder Ausbildungszeugnisse zu ermitteln,

f)  die Mdglichkeit, eine Uberstellungsentscheidung innerhalb der in Artikel 33
Absatz 2 genannten Frist anzufechten, sowie die Tatsache, dass der
Rechtsbehelf gemél Artikel 33 Absatz 1 in seinem Umfang beschrinkt ist,

g) das Recht der betreffenden Person, sich auf Antrag unentgeltlich rechtlich
beraten zu lassen, wenn sie die Kosten nicht selbst tragen kann,

h) den Umstand, dass die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten und die
Asylagentur ihn betreffende personenbezogene Daten verarbeiten und allein
zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dieser Verordnung austauschen diirfen,

1) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

j)  das Auskunftsrecht beziiglich ihn betreffender Daten und das Recht zu
beantragen, dass solche Daten berichtigt werden, sofern sie unrichtig sind, oder
geloscht werden, sofern sie unrechtméBig verarbeitet wurden, sowie die
Verfahren zur Ausiibung dieser Rechte einschlieSlich der Kontaktangaben der
Beho6rden im Sinne des Artikels 41, der nationalen Datenschutzbehorden, die
fiir die Entgegennahme von Beschwerden iiber den Schutz personenbezogener
Daten zusténdig sind, und des behordlichen Datenschutzaufsichtsbeauftragten,

k) im Falle eines unbegleiteten Minderjdhrigen die Rolle und die Aufgaben des
Vertreters und das Verfahren, um gegen einen Vertreter vertraulich und sicher
und unter Wahrung des Rechts des Kindes auf Anhdrung Beschwerden
einzulegen,

)  gegebenenfalls das Ubernahmeverfahren gemif den Artikeln 57 und 58.

Die Unterrichtung nach Absatz 1 erfolgt schriftlich in einer Sprache, die der
Antragsteller versteht oder von der verniinftigerweise angenommen werden darf,
dass er sie versteht. Die Mitgliedstaaten verwenden hierzu das gemdf3 Absatz 3 in
klarer und leicht verstindlicher Sprache erstellte einheitliche Informationsmaterial.

Wenn dies fiir das richtige Verstdndnis des Antragstellers notwendig ist, kann die
Unterrichtung auch miindlich und gegebenenfalls anlédsslich der personlichen
Anhorung nach Artikel 12 erfolgen.

Die Asylagentur erstellt in enger Zusammenarbeit mit den zustdndigen nationalen
Stellen einheitliches Informationsmaterial sowie eine spezielle Broschiire fiir
unbegleitete Minderjdhrige mit mindestens den in Absatz1 genannten
Informationen. Dieses einheitliche Informationsmaterial enthédlt auflerdem
Informationen iiber die Anwendung der Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-
Verordnung] und insbesondere iiber den Zweck, zu dem die Daten eines
Antragstellers in Eurodac verarbeitet werden diirfen. Das einheitliche
Informationsmaterial wird so gestaltet, dass mitgliedstaatsspezifische Informationen
hinzugefiigt werden konnen.
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Artikel 12

Personliche Anhérung

Um das Verfahren zur Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats zu erleichtern,
hort der die Zustdandigkeit priifende Mitgliedstaat den Antragsteller personlich an.
Die Anhorung dient auch dazu, das richtige Verstindnis des dem Antragsteller
gemil Artikel 11 bereitgestellten Informationsmaterials zu gewéhrleisten.

Auf die personliche Anhorung kann verzichtet werden, wenn
a)  der Antragsteller fliichtig ist,

b) der Antragsteller nicht zur personlichen Anhorung erscheint und keine
stichhaltigen Griinde fiir seine Abwesenheit anfiihrt,

c) der Antragsteller nach Erhalt des in  Artikel 11  genannten
Informationsmaterials die fiir die Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats
relevanten Informationen bereits auf anderem Wege tibermittelt hat. Wenn ein
Mitgliedstaat auf die personliche Anhorung verzichtet, gibt er dem
Antragsteller Gelegenheit, alle weiteren Informationen, die fiir die
ordnungsgeméfle Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats relevant sind,
innerhalb der Frist nach Artikel 29 Absatz 1 vorzulegen.

Die personliche Anhorung findet zeitnah, in jedem Fall aber vor dem
Aufnahmegesuch gemil Artikel 29 statt.

Die personliche Anhorung wird in einer Sprache gefiihrt, die der Antragsteller
versteht oder von der verniinftigerweise angenommen werden darf, dass er sie
versteht, und in der er sich verstindigen kann. Im Falle unbegleiteter Minderjéhriger
wird die personliche Anhorung in Anwesenheit des Vertreters und gegebenenfalls
des Rechtsberaters des Minderjdhrigen in kindgerechter Weise von Personen
durchgefiihrt, die nach innerstaatlichem Recht entsprechend geschult und qualifiziert
sind. Die Mitgliedstaaten ziehen erforderlichenfalls einen Dolmetscher und
gegebenenfalls einen Kulturmittler hinzu, der eine angemessene Verstindigung
zwischen dem Antragsteller und der die personliche Anhorung fiihrenden Person
gewihrleisten kann. Der Antragsteller kann beantragen, bei der Anhdrung von
Personen seines Geschlechts befragt und begleitet zu werden.

Die personliche Anhorung erfolgt unter Bedingungen, die eine angemessene
Vertraulichkeit gewihrleisten. Sie wird von einer nach nationalem Recht dafiir
qualifizierten Person durchgefiihrt. Antragsteller, bei denen festgestellt wird, dass sie
besondere Verfahrensgarantien gemdB3 der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Asylverfahrensverordnung] bendtigen, erhalten angemessene Unterstiitzung, um die
Voraussetzungen dafiir zu schaffen, dass alle fiir die Bestimmung des zustdndigen
Mitgliedstaats relevanten Elemente tatsdchlich vorgebracht werden konnen.

Der Mitgliedstaat, der die persénliche Anhérung durchfiihrt, erstellt eine schriftliche
Zusammenfassung, die zumindest die wesentlichen Angaben des Antragstellers aus
der Anhorung enthélt. Die Zusammenfassung kann in Form eines Berichts oder eines
Standardformulars erstellt werden. Der Mitgliedstaat sorgt dafiir, dass der
Antragsteller oder der ihn vertretende Rechtsbeistand oder sonstige Berater zeitnah
Zugang zu der Zusammenfassung erhilt.
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Artikel 13

Garantien fiir Minderjihrige

Das Wohl des Kindes muss bei allen in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren
von den Mitgliedstaaten als vorrangig angesehen werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass unbegleiteten Minderjédhrigen in allen
Verfahren, die in dieser Verordnung vorgesehen sind, zu ihrer Vertretung und
Unterstiitzung ein Vertreter zur Seite gestellt wird. Der Vertreter verfligt iiber die
Ausbildung, Qualifikationen und Fachkenntnisse, die erforderlich sind, um zu
gewihrleisteten, dass dem Wohl des Minderjdhrigen bei den nach dieser Verordnung
durchgefiihrten Verfahren Rechnung getragen wird. Der Vertreter hat Zugang zur
Akte des Antragstellers, einschlieBlich des speziellen Informationsmaterials fiir
unbegleitete Minderjdhrige.

Wird eine Organisation zum Vertreter bestellt, so benennt sie eine Person, die fiir die
Wahrnehmung ihrer Pflichten in Bezug auf den Minderjdhrigen zustindig ist.
Unterabsatz 1 findet auf diese Person Anwendung.

Bei dem in Unterabsatz 1 genannten Vertreter kann es sich auch um die in Artikel 22
der Verordnung (EU) XXX/XXX [A4sylverfahrensverordnung] vorgesehene Person
oder Organisation handeln.

Der Vertreter des unbegleiteten Minderjdhrigen wird in das in dieser Verordnung
vorgesehene Verfahren zur Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats einbezogen.
Der Vertreter unterstiitzt den unbegleiteten Minderjéhrigen bei der Bereitstellung der
fiir die Wiirdigung seines Wohls geméll Absatz 4 relevanten Informationen, bei der
Ausiibung seines Rechts auf Anhdrung, und, falls dies angebracht ist, auch bei der
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, wie Organisationen, die bei der Suche nach
Familienangehdrigen behilflich sind.

Bei der Wiirdigung des Kindeswohls arbeiten die Mitgliedstaaten eng zusammen und
tragen dabei insbesondere folgenden Faktoren gebiihrend Rechnung:

a)  Moglichkeiten der Familienzusammenfiihrung,

b) dem Wohlergehen und der sozialen Entwicklung des Minderjdhrigen unter
besonderer Berlicksichtigung seines Hintergrunds,

c)  Sicherheitserwigungen, insbesondere wenn es sich bei dem Minderjdhrigen um
ein Opfer von Gewalt oder Ausbeutung jedweder Form, einschlieBlich des
Menschenhandels, handeln konnte,

d) den Ansichten des Minderjdhrigen entsprechend seinem Alter und seiner Reife,

e) wenn es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjdhrigen
handelt, den Angaben des Vertreters in dem Mitgliedstaat, in dem sich der
unbegleitete Minderjdhrige befindet.

Vor der Uberstellung eines unbegleiteten Minderjéhrigen an den zustindigen
Mitgliedstaat oder gegebenenfalls an den Ubernahmemitgliedstaat stellt der
iiberstellende  Mitgliedstaat  sicher, dass der zustindige Mitgliedstaat
beziehungsweise der Ubernahmemitgliedstaat unverziiglich die in den Artikeln 14
und 23 der Richtlinie XXX/XXX/EU [Richtlinie iiber Aufnahmebedingungen] und in
Artikel 22 der Verordnung (EU) XXX/XXX [4sylverfahrensverordnung] genannten
MaBnahmen ergreift. Jeder Entscheidung zur Uberstellung eines unbegleiteten
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Minderjéhrigen geht eine Wiirdigung seines Wohls voraus. Die Wiirdigung stiitzt
sich auf die in Absatz 4 angefiihrten Faktoren, und die Schlussfolgerungen zu diesen
Faktoren werden in der Uberstellungsentscheidung klar dargelegt. Die Wiirdigung
wird zeitnah von Mitarbeitern vorgenommen, die iiber die Qualifikationen und
Fachkenntnisse verfiigen, die erforderlich sind, um zu gewéhrleisteten, dass dem
Wohl des Minderjéhrigen Rechnung getragen wird.

Zum Zweck der Anwendung des Artikels 15 unternimmt der Mitgliedstaat, in dem
der Antrag des unbegleiteten Minderjdhrigen auf internationalen Schutz registriert
wurde, unter Wahrung des Kindeswohls so bald wie moglich geeignete Schritte, um
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhéltige Familienangehorige oder Verwandte
des unbegleiteten Minderjihrigen zu ermitteln.

Zu diesem Zweck kann der Mitgliedstaat internationale oder andere einschligige
Organisationen um Hilfe ersuchen und den Zugang des Minderjdhrigen zu den
Suchdiensten dieser Organisationen erleichtern.

Die Mitarbeiter der zustindigen Behorden nach Artikel 41, die unbegleitete
Minderjdhrige betreffende Antridge bearbeiten, haben eine Einweisung iiber die
besonderen Bediirfnisse Minderjéhriger erhalten und werden kontinuierlich
entsprechend geschult.

Um die Ermittlung von im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats lebenden
Familienangehorigen oder Verwandten eines unbegleiteten Minderjdhrigen gemal
Absatz 6 zu unterstiitzen, erldsst die Kommission Durchfithrungsrechtsakte und
erstellt ein Standardformblatt fiir den Austausch einschlidgiger Informationen
zwischen den Mitgliedstaaten. Diese Durchfithrungsrechtsakte werden nach dem
Priifverfahren gemif Artikel 67 Absatz 2 erlassen.

KAPITEL II

KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DES ZUSTANDIGEN MITGLIEDSTAATS

Artikel 14

Rangfolge der Kriterien

Die Kriterien zur Bestimmung des zustidndigen Mitgliedstaats finden in der in diesem
Kapitel genannten Rangfolge Anwendung.

Bei der Bestimmung des nach den Kriterien dieses Kapitels zustidndigen
Mitgliedstaats wird die Situation zugrunde gelegt, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist,
zu dem der Antrag auf internationalen Schutz zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat
registriert wird.

Artikel 15

Unbegleitete Minderjihrige

Ist der Antragsteller ein unbegleiteter Minderjdhriger, gelten ausschlieBlich die
Kiriterien des vorliegenden Artikels in der Rangfolge der Absétze 2 bis 5.

Der zustdndige Mitgliedstaat ist derjenige, in dem sich ein Familienangehdriger des
unbegleiteten Minderjdhrigen rechtmifig aufhilt, sofern dies dem Wohl des
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Minderjéhrigen nicht nachweislich zuwiderlduft. Ist der Antragsteller ein
verheirateter Minderjdhriger, dessen Ehepartner sich nicht rechtmiflig im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhélt, so ist der zustindige Mitgliedstaat
derjenige, in dem sich der Vater, die Mutter oder ein anderer Erwachsener — der
entweder nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats fiir den
Minderjéhrigen zusténdig ist — oder eines seiner Geschwister aufhilt.

Hat der Antragsteller einen Verwandten, der sich rechtmdfig in einem anderen
Mitgliedstaat aufhélt, und wurde im Rahmen einer Einzelfallpriifung festgestellt,
dass der Verwandte fiir den Antragsteller sorgen kann, so ist dieser Mitgliedstaat der
zustindige Mitgliedstaat und tibernimmt die Zusammenfiihrung des Minderjahrigen
mit seinem Verwandten, sofern dies dem Wohl des Minderjdhrigen nicht
nachweislich zuwiderlauft.

Halten sich Familienangehodrige oder Verwandte im Sinne der Absédtze 2 und 3 in
mehr als einem Mitgliedstaat auf, bestimmt sich der zustindige Mitgliedstaat nach
dem Wohl des unbegleiteten Minderjéhrigen.

Gibt es keine Familienangehorigen oder Verwandten im Sinne der Absétze 2 und 3,
ist der zustindige Mitgliedstaat derjenige, in dem der erste Antrag des unbegleiteten
Minderjdhrigen auf internationalen Schutz registriert wurde, sofern dies dem Wohl
des Minderjdhrigen nicht nachweislich zuwiderlauft.

Die Kommission wird erméchtigt, gemif3 Artikel 68 delegierte Rechtsakte in Bezug
auf Folgendes zu erlassen:

a)  Ermittlung von Familienangehorigen oder Verwandten unbegleiteter
Minderjéhriger,

b)  Kriterien fiir den Nachweis einer familidren Bindung,

c¢) Kriterien zur Bewertung der Féhigkeit eines Verwandten, fiir einen
unbegleiteten Minderjdhrigen zu sorgen, auch in Féllen, in denen sich
Familienangehorige, Geschwister oder Verwandte des unbegleiteten
Minderjdhrigen in mehr als einem Mitgliedstaat authalten.

Bei der Ausiibung ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte weicht die
Kommission nicht von dem in Artikel 13 Absatz 4 vorgesehenen Umfang des Wohls
des Kindes ab.

Die Kommission legt im Wege von Durchfithrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren
gemél Artikel 67 Absatz 2 erlassen.

Artikel 16

Familienangehorige, die internationalen Schutz geniefsen

Hat der Antragsteller einen Familienangehorigen, der in seiner Eigenschaft als Begiinstigter
internationalen Schutzes in einem Mitgliedstaat aufenthaltsberechtigt ist, so ist dieser
Mitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz zustindig, sofern die
betreffenden Personen diesen Wunsch schriftlich kundtun.
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Artikel 17

Familienangehorige, die internationalen Schutz beantragt haben

Hat der Antragsteller in einem Mitgliedstaat einen Familienangehorigen, iiber dessen Antrag
auf internationalen Schutz noch keine Erstentscheidung in der Sache ergangen ist, so ist dieser
Mitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz zustindig, sofern die
betreffenden Personen diesen Wunsch schriftlich kundtun.

Artikel 18

Familienverfahren

Stellen mehrere Familienangehorige in demselben Mitgliedstaat gleichzeitig oder in so gro3er
zeitlicher Ndhe einen Antrag auf internationalen Schutz, dass die Verfahren zur Bestimmung
des zustidndigen Mitgliedstaats gemeinsam durchgefiihrt werden konnen, und konnte die
Anwendung der in dieser Verordnung genannten Kriterien ihre Trennung zur Folge haben, so
gilt fiir die Bestimmung des zustidndigen Mitgliedstaats Folgendes:

a)  zustdndig fiir die Priifung der Antrdge auf internationalen Schutz sédmtlicher
Familienangehoriger ist der Mitgliedstaat, der nach den Kriterien fiir die
Aufnahme des groften Teils von ihnen zustdndig ist;

b) andernfalls ist fiir die Priifung der Mitgliedstaat zustindig, der nach den
Kriterien fiir die Priifung des von dem é&ltesten von ihnen gestellten Antrags
zustandig ist.

Artikel 19

Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa

(1) Besitzt der Antragsteller einen giiltigen Aufenthaltstitel, so ist der Mitgliedstaat, der
den Aufenthaltstitel ausgestellt hat, fiir die Priifung des Antrags auf internationalen
Schutz zustindig.

(2) Besitzt der Antragsteller ein giiltiges Visum, so ist der Mitgliedstaat, der das Visum
erteilt hat, fiir die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz zustindig, es sei
denn, das Visum wurde im Auftrag eines anderen Mitgliedstaats im Rahmen einer
Vertretungsvereinbarung gemif Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 erteilt.
In diesem Fall ist der vertretene Mitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags auf
internationalen Schutz zustindig.

3) Besitzt der Antragsteller mehrere giiltige Aufenthaltstitel oder Visa verschiedener
Mitgliedstaaten, sind die Mitgliedstaaten fiir die Priifung des Antrags auf
internationalen Schutz in folgender Reihenfolge zustindig:

a) der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel mit der ldngsten Giiltigkeitsdauer
ausgestellt hat, oder bei gleicher Giiltigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der den
zuletzt ablaufenden Aufenthaltstitel ausgestellt hat,

b)  bei gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum
erteilt hat,

c) bei nicht gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das Visum mit der ldngsten
Giiltigkeitsdauer erteilt hat, oder bei gleicher Giiltigkeitsdauer der
Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat.
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Besitzt der Antragsteller einen oder mehrere Aufenthaltstitel oder ein oder mehrere
Visa, die weniger als drei Jahre vor der Registrierung des Antrags abgelaufen sind,
finden die Absétze 1, 2 und 3 Anwendung.

Wurde ein Aufenthaltstitel oder ein Visum aufgrund einer falschen oder
missbrauchlich verwendeten Identitdt oder nach Vorlage von gefilschten, falschen
oder ungiiltigen Dokumenten erteilt, kann dem Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel
ausgestellt oder das Visum erteilt hat, dennoch die Zustdndigkeit zugewiesen
werden. Wenn der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder das Visum erteilt hat,
jedoch nachweisen kann, dass nach Ausstellung des Aufenthaltstitels oder des
Visums eine betriigerische Handlung vorgenommen wurde, kann ihm die
Zusténdigkeit nicht zugewiesen werden.

Artikel 20

Zeugnisse und sonstige Befdhigungsnachweise

Besitzt der Antragsteller ein Zeugnis oder einen Befdhigungsnachweis, das bzw. der
von einer in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Bildungseinrichtung ausgestellt
wurde, und wurde der Antrag auf internationalen Schutz registriert, nachdem der
Antragsteller das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nach Abschluss seiner
Ausbildung bzw. seines Studiums verlassen hat, so ist der Mitgliedstaat, in dem diese
Bildungseinrichtung niedergelassen ist, fiir die Priifung des Antrags auf
internationalen Schutz zusténdig.

Besitzt der Antragsteller mehrere Zeugnisse oder Befdhigungsnachweise, die von
Bildungseinrichtungen in verschiedenen Mitgliedstaaten ausgestellt wurden, so ist
fiir die Bestimmung des fiir die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz
zustindigen =~ Mitgliedstaats  ausschlaggebend, @ welchem  Zeugnis  oder
Befdhigungsnachweis die ldngste Ausbildungs- bzw. Studienzeit vorausging oder,
wenn diese Zeiten identisch sind, in welchem Mitgliedstaat das letzte Zeugnis bzw.
der letzte Befdhigungsnachweis erworben wurde.

Artikel 21

Einreise

Gilt auf der Grundlage von Beweismitteln oder Indizien im Sinne der beiden
Verzeichnisse nach Artikel 30 Absatz 4, einschlie8lich der Daten nach der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung], als erwiesen, dass ein
Antragsteller tiber die Land-, See- oder Luftgrenze eines Mitgliedstaats irreguldr aus
einem Drittstaat eingereist ist, ist dieser Einreisemitgliedstaat fiir die Priifung des
Antrags auf internationalen Schutz zustindig. Wenn der Antrag mehr als 3 Jahre
nach dem Tag des irreguliren Grenziibertritts registriert wird, gilt diese
Zustandigkeit nicht mehr.

Absatz 1 gilt auch fiir Antragsteller, die nach einem Such- und Rettungseinsatz im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausgeschifft werden.

Die Abséitze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn auf der Grundlage von
Beweismitteln oder Indizien im Sinne der beiden Verzeichnisse nach Artikel 30
Absatz 4, einschlieBlich der Daten nach der Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-
Verordnung], als erwiesen gilt, dass der Antragsteller nach dem Grenziibertritt
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gemil Artikel 57 von einem anderen Mitgliedstaat iibernommen wurde. In diesem
Fall ist der Ubernahmemitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags auf internationalen
Schutz zusténdig.

Artikel 22

Visafreie Einreise

Reist ein Drittstaatsangehoriger oder Staatenloser in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
iiber einen Mitgliedstaat ein, in dem fiir ihn keine Visumpflicht besteht, so ist dieser
Mitgliedstaat flir die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz zustindig. Wenn der
Antrag mehr als drei Jahre nach dem Tag der Einreise in das Hoheitsgebiet registriert wird,
gilt diese Zustindigkeit nicht mehr.

Artikel 23

Antrag im internationalen Transitbereich eines Flughafens

Stellt ein Drittstaatsangehoriger oder Staatenloser im internationalen Transitbereich eines
Flughafens eines Mitgliedstaats einen Antrag auf internationalen Schutz, so ist dieser
Mitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags zustindig.

(1)

)

KAPITEL I1I
ABHANGIGE PERSONEN UND ERMESSENSKLAUSELN

Artikel 24

Abhdingige Personen

Ist ein Antragsteller wegen Schwangerschaft, eines neugeborenen Kindes, schwerer
Krankheit, ernsthafter Behinderung, schweren Traumas oder hohen Alters auf die
Unterstlitzung seines Kindes oder eines Elternteils, das/der sich rechtméfig in einem
Mitgliedstaat aufhélt, angewiesen oder ist sein Kind oder ein Elternteil, das/der sich
rechtmifig in einem Mitgliedstaat authilt, auf die Unterstiitzung des Antragstellers
angewiesen, so entscheiden die Mitgliedstaaten in der Regel, den Antragsteller und
dieses Kind oder diesen Elternteil nicht zu trennen bzw. sie zusammenzufiihren,
sofern die familidire Bindung bereits vor der Ankunft des Antragstellers im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bestanden hat, das Kind oder der Elternteil in der
Lage ist, die abhéngige Person zu unterstiitzen, und die betroffenen Personen ihren
Wunsch schriftlich kundgetan haben.

Gibt es Hinweise darauf, dass sich ein Kind oder ein Elternteil rechtmiBig im
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufthilt, in dem sich die abhingige Person aufhilt,
so priift dieser Mitgliedstaat, ob das Kind oder der Elternteil fiir die abhdngige
Person sorgen kann, bevor er ein Aufnahmegesuch nach Artikel 29 stellt.

Hilt sich das Kind oder ein Elternteil im Sinne des Absatzes 1 rechtmifig in einem
anderen Mitgliedstaat als der Antragsteller auf, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich
das Kind oder ein Elternteil rechtmifBig authalt, zustdndiger Mitgliedstaat, sofern der
Gesundheitszustand des Antragstellers diesen nicht langerfristig daran hindert, in
diesen Mitgliedstaat zu reisen. In diesem Fall, ist der Mitgliedstaat, in dem sich der
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Antragsteller aufhilt, zustdndiger Mitgliedstaat. Dieser Mitgliedstaat kann nicht
verpflichtet werden, das Kind oder einen Elternteil in sein Hoheitsgebiet zu
verbringen.

Die Kommission wird erméchtigt, geméf Artikel 68 delegierte Rechtsakte in Bezug
auf Folgendes zu erlassen:

a) die Gesichtspunkte, die zur Beurteilung des Abhingigkeitsverhéltnisses zu
beriicksichtigen sind;

b) die Kriterien fiir die Feststellung des Bestehens einer nachgewiesenen
familidren Bindung;

c¢) die Kriterien zur Beurteilung der Féhigkeit der betreffenden Person, fiir die
abhingige Person zu sorgen;

d) die Gesichtspunkte, die zur Beurteilung einer langerfristigen Reiseunfahigkeit
zu beriicksichtigen sind.

Die Kommission legt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67
Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 25

Ermessensklauseln

Abweichend von Artikel 8 Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat beschlieBen, einen bei
thm registrierten Antrag eines Drittstaatsangehorigen oder Staatenlosen auf
internationalen Schutz zu priifen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung
festgelegten Kriterien nicht fiir die Priifung zustidndig ist.

Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz registriert worden ist
und der das Verfahren zur Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats durchfiihrt,
oder der zustdndige Mitgliedstaat kann, bevor eine Erstentscheidung in der Sache
ergeht, jederzeit einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, den Antragsteller aus
humanitidren Griinden, die sich insbesondere aus dem familidren oder kulturellen
Kontext ergeben, aufzunehmen, um in einer verwandtschaftlichen Beziehung
stehende Personen zusammenzufiihren, auch wenn der andere Mitgliedstaat nach den
Kriterien in den Artikeln 15 bis 18 und 24 nicht zustindig ist. Die betroffenen
Personen miissen schriftlich zustimmen.

Das Aufnahmegesuch umfasst alle Unterlagen, iiber die der ersuchende Mitgliedstaat
verfliigt und die erforderlich sind, um dem ersuchten Mitgliedstaat die Beurteilung
des Falles zu ermoglichen.

Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt alle erforderlichen Uberpriifungen vor, um zu
priifen, ob die angefiihrten humanitiren Griinde vorliegen, und antwortet dem
ersuchenden Mitgliedstaat innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Gesuchs
iber das elektronische Kommunikationsnetz, das gemdf3 Artikel 18 der Verordnung
(EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet wurde. Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu
begriinden.
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KAPITEL 1V
PFLICHTEN DES ZUSTANDIGEN MITGLIEDSTAATS

Artikel 26

Pflichten des zustindigen Mitgliedstaats
Der nach dieser Verordnung zustdndige Mitgliedstaat ist verpflichtet,

a) einen Antragsteller, dessen Antrag in einem anderen Mitgliedstaat registriert
worden ist, nach MaB3gabe der Artikel 29, 30 und 35 aufzunehmen,

b) einen Antragsteller oder einen Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen, fiir
den dieser Mitgliedstaat nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) XXX/
XXX [Eurodac-Verordnung] als zustindiger Mitgliedstaat angegeben wurde,
nach Mallgabe der Artikel 31 und 35 der vorliegenden Verordnung wieder
aufzunehmen,

c) eine Person, die internationalen Schutz genieB3t und fiir die dieser Mitgliedstaat
nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) XXX/ XXX [Eurodac-
Verordnung] als zustidndiger Mitgliedstaat angegeben wurde, nach Malgabe
der Artikel 31 und 35 der vorliegenden Verordnung wieder aufzunehmen,

d) eine neu angesiedelte oder zugelassene Person, die einen Antrag auf
internationalen Schutz gestellt hat oder sich irreguldr in einem anderen
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat aufhélt, der sich gemé der Verordnung
(EU) XXX/XXX [Verordnung zur Schaffung eines Neuansiedlungsrahmens
der Union] zu ihrer Aufnahme bereiterkldrt hat oder der ihr internationalen
Schutz oder humanitdren Status 1m Rahmen einer nationalen
Neuansiedlungsregelung gewéhrt hat, nach MaB3igabe der Artikel 31 und 35 der
vorliegenden Verordnung wieder aufzunehmen.

Fiir die Zwecke dieser Verordnung ist die Situation eines mit dem Antragsteller
einreisenden Minderjdhrigen, der der Definition des Familienangehorigen entspricht,
untrennbar mit der Situation seines Familienangehorigen verbunden, wobei der
Mitgliedstaat den Minderjdhrigen aufnimmt oder wieder aufnimmt, der fiir die
Priifung des Antrags auf internationalen Schutz dieses Familienangehdrigen
zustdndig ist, auch wenn der Minderjihrige selbst kein Antragsteller ist, es sei denn,
dass dies nachweislich nicht dem Wohl des Kindes dient. Nach demselben Grundsatz
wird bei Kindern verfahren, die nach der Ankunft des Antragstellers im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten geboren werden, ohne dass ein neues
Aufnahmeverfahren fiir diese eingeleitet werden muss.

In den in Absatz 1 Buchstabena und b genannten Fillen priift der zustindige
Mitgliedstaat den Antrag auf internationalen Schutz gemill der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Asylverfahrensverordnung] oder schlie3t diese Priifung ab.

Artikel 27

Ubergang der Zustindigkeit

Erteilt ein Mitgliedstaat dem Antragsteller einen Aufenthaltstitel, beschlief3t,
Artikel 25 anzuwenden, oder iiberstellt die betreffende Person nicht innerhalb der
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Fristen nach Artikel 35 in den zustidndigen Mitgliedstaat, so wird dieser Mitgliedstaat
zum zustidndigen Mitgliedstaat und ihm obliegen die Pflichten nach Artikel 26. Er
unterrichtet gegebenenfalls iiber das gemifl Artikel 18 der Verordnung (EG)
Nr. 1560/2003 eingerichtete elektronische Kommunikationsnetz den zuvor
zustindigen Mitgliedstaat, den Mitgliedstaat, der ein Verfahren zur Bestimmung des
zustindigen Mitgliedstaats durchfiihrt, oder den Mitgliedstaat, an den ein Aufnahme-
oder Wiederaufnahmegesuch gerichtet wurde.

Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn der Person bereits von dem zustiandigen Mitgliedstaat
internationaler Schutz gewihrt wurde.

Der Mitgliedstaat, der nach Unterabsatz 1 dieses Artikels zustindig wird, gibt an,
dass er nach Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) XXX/ XXX [Eurodac-
Verordnung] zum zustindigen Mitgliedstaat geworden ist.

Die Verpflichtung nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung zur
Wiederaufnahme eines Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen endet, wenn anhand
der Aktualisierung des Datensatzes nach Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe ¢ der
Verordnung (EU ) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] festgestellt werden kann, dass
die betreffende Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten entweder verpflichtend
oder auf freiwilliger Basis im Einklang mit einer Riickkehrentscheidung oder
Abschiebungsanordnung verlassen hat, die nach der Riicknahme oder Ablehnung des
Antrags ergangen ist.

Ein nach einer vollzogenen Abschiebung registrierter Antrag gilt fiir die Zwecke
dieser Verordnung als neuer Antrag, der somit ein neues Verfahren zur Bestimmung
des zustidndigen Mitgliedstaats auslost.

KAPITEL V
VERFAHREN

ABSCHNITT 1

EINLEITUNG DES VERFAHRENS

Artikel 28

Einleitung des Verfahrens

Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz gemil3 der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Asylverfahrensverordnung| zuerst registriert wird,
oder gegebenenfalls der Ubernahmemitgliedstaat leitet unverziiglich das Verfahren
zur Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats ein.

Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag zuerst registriert wird, oder gegebenenfalls der
Ubernahmemitgliedstaat setzt das Verfahren zur Bestimmung des zustindigen
Mitgliedstaats fort, wenn der Antragsteller das Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats
ohne Genehmigung verlésst oder den zustindigen Behdrden dieses Mitgliedstaats aus
anderen Griinden nicht zur Verfiigung steht.

Der Mitgliedstaat, der das Verfahren zur Bestimmung des zustéindigen Mitgliedstaats
durchgefiihrt hat oder der nach Artikel 8 Absatz 4 dieser Verordnung zustindig
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geworden ist, gibt gemédB Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) XXX /XXX
[Eurodac-Verordnung] in Eurodac unverziiglich Folgendes an:

a)  seine Zustandigkeit nach Artikel 8 Absatz 2,
b)  seine Zustdndigkeit nach Artikel 8 Absatz 4,

c) seine Zustandigkeit aufgrund der Nichteinhaltung der in Artikel 29 festgelegten
Fristen,

d) die Zustindigkeit des Mitgliedstaats, der einem Gesuch um Aufnahme des
Antragstellers nach Artikel 30 stattgegeben hat.

Bis zur Hinzufiigung dieser Angabe gelten die in Absatz 4 genannten Verfahren.

Ein Antragsteller, der sich ohne Aufenthaltstitel in einem anderen Mitgliedstaat
aufhélt oder dort wéhrend des Verfahrens zur Bestimmung des zustindigen
Mitgliedstaats einen Antrag auf internationalen Schutz stellt, wird nach MaBgabe der
Artikel 31 und 35 von dem Mitgliedstaat, bei dem der Antrag zuerst registriert
wurde, wieder aufgenommen.

Diese Pflicht erlischt, wenn der Mitgliedstaat, der den zustindigen Mitgliedstaat
bestimmt, nachweisen kann, dass der Antragsteller von einem anderen Mitgliedstaat
einen Aufenthaltstitel erhalten hat.

Ein Antragsteller, der sich ohne Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat authilt oder
dort einen Antrag auf internationalen Schutz stellt, nachdem ein anderer
Mitgliedstaat bestétigt hat, dass er die betreffende Person nach Artikel 57 Absatz 7
ibernimmt, und bevor die Uberstellung in diesen Mitgliedstaat nach Artikel 57
Absatz 9 erfolgt ist, wird von dem Ubernahmemitgliedstaat nach MaBgabe der
Artikel 31 und 35 wieder aufgenommen.

ABSCHNITT 11

AUFNAHMEVERFAHREN

Artikel 29

Aufnahmegesuch

Hélt der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz registriert
wurde, einen anderen Mitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags fiir zustindig, so
ersucht er unverziiglich, auf jeden Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach
Registrierung des Antrags diesen anderen Mitgliedstaat, den Antragsteller
aufzunehmen.

Abweichend von Unterabsatz 1 wird im Falle einer Eurodac-Treffermeldung im
Zusammenhang mit Daten gemall den Artikeln 13 und 14a der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] oder im Falle einer VIS-Treffermeldung im
Zusammenhang mit Daten gemal3 Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 das
Aufnahmegesuch innerhalb eines Monats nach Erhalt der Treffermeldung gestellt.

Wird das Gesuch um Aufnahme eines Antragstellers nicht innerhalb der in den
Unterabsétzen 1 und 2 niedergelegten Fristen unterbreitet, so ist der Mitgliedstaat, in
dem der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, fiir die Priifung des
Antrags zustindig.

69

DE



DE

(2)

3)

(1)

(2)

€)

(4)

Handelt es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjdhrigen, so
kann der die Zustdndigkeit bestimmende Mitgliedstaat, wenn er der Auffassung ist,
dass dies dem Wohl des Minderjdhrigen dient, das Verfahren zur Bestimmung des
zustindigen Mitgliedstaats fortsetzen und einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, den
Antragsteller trotz Ablauf der in den Unterabséitzen 1 und 2 niedergelegten Fristen
aufzunehmen.

Der ersuchende Mitgliedstaat kann in Féllen, in denen der Antrag auf internationalen
Schutz nach einer Entscheidung iiber die Einreiseverweigerung oder -einer
Riickkehrentscheidung registriert wurde, um eine dringende Antwort ersuchen.

In dem Gesuch werden die Griinde genannt, die eine dringende Antwort
rechtfertigen, und es wird angegeben, innerhalb welcher Frist um eine Antwort
ersucht wird. Diese Frist betrdgt mindestens eine Woche.

In den Fillen im Sinne der Absétze 1 und 2 ist fiir das Gesuch um Aufnahme durch
einen anderen Mitgliedstaat ein Formblatt zu verwenden, das Beweismittel oder
Indizien gemél den beiden in Artikel 30 Absatz 4 genannten Verzeichnissen
und/oder sachdienliche Angaben aus der Erkldrung des Antragstellers enthalten
muss, anhand deren die Behdrden des ersuchten Mitgliedstaats priifen konnen, ob ihr
Staat gemif den in dieser Verordnung definierten Kriterien zustdndig ist.

Die Kommission legt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir die Erstellung und Ubermittlung von Aufnahmegesuchen fest.
Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten
Priifverfahren erlassen.

Artikel 30

Antwort auf ein Aufnahmegesuch

Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt die erforderlichen Uberpriifungen vor und
entscheidet liber das Gesuch um Aufnahme eines Antragstellers innerhalb von einem
Monat nach Erhalt des Gesuchs.

Abweichend von Absatz 1 entscheidet der ersuchte Mitgliedstaat im Falle einer
Eurodac-Treffermeldung im Zusammenhang mit Daten gemall den Artikeln 13 und
14a der Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] oder im Falle einer
VIS-Treffermeldung im Zusammenhang mit Daten gemaf3 Artikel 21 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des
Gesuchs.

In dem Verfahren zur Bestimmung des zustindigen Mitgliedstaats werden
Beweismittel und Indizien verwendet.

Die Kommission erstellt und aktualisiert regelmidfig 1m Wege von
Durchfiihrungsrechtsakten zwei Verzeichnisse, in denen die sachdienlichen
Beweismittel und Indizien geméfB den in den Buchstaben a und b dieses Artikels
festgelegten Kriterien aufgefiihrt sind. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach
dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

a) Beweismittel:

1)  Hierunter fallen formliche Beweismittel, die insoweit {iiber die
Zustandigkeit nach dieser Verordnung entscheiden, als sie nicht durch
Gegenbeweise widerlegt werden.
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i)  Die Mitgliedstaaten stellen dem in Artikel 67 vorgesehenen Ausschuss
nach Mallgabe der im Verzeichnis der formlichen Beweismittel
festgelegten Klassifizierung Muster der verschiedenen Arten der von
ihren Verwaltungen verwendeten Dokumente zur Verfiigung.

b) Indizien:

1) Hierunter fallen einzelne Anhaltspunkte, die, obwohl sie anfechtbar sind,
nach der ihnen zugebilligten Beweiskraft ausreichen konnen.

11)  Thre Beweiskraft hinsichtlich der Zustindigkeit fiir die Priifung des
Antrags auf internationalen Schutz wird von Fall zu Fall bewertet.

Das Beweiserfordernis darf nicht iiber das fiir die ordnungsgemifle Anwendung
dieser Verordnung erforderliche Maf3 hinausgehen.

Der ersuchte Mitgliedstaat erkennt seine Zustidndigkeit an, wenn die Indizien
kohérent, nachpriifbar und hinreichend detailliert sind, um die Zustdndigkeit zu
begriinden.

Hat der ersuchende Mitgliedstaat gemél Artikel 29 Absatz 2 um eine dringende
Antwort ersucht, antwortet der ersuchte Mitgliedstaat innerhalb der gesetzten Frist
oder spétestens innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Gesuchs.

Lehnt der ersuchte Mitgliedstaat das Gesuch nicht innerhalb der Monatsfrist nach
Absatz 1 mit einer umfassend und ausfiihrlich begriindeten Antwort oder
gegebenenfalls innerhalb der Zweiwochenfrist nach den Absétzen 2 und 7 ab, so gilt
dies als Annahme des Gesuchs und begriindet die Verpflichtung zur Aufnahme der
betreffenden Person, einschlieflich der Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen
fiir die Ankunft zu treffen.

ABSCHNITT 111

VERFAHREN FUR WIEDERAUFNAHMEMITTEILUNGEN

Artikel 31

Ubermittlung einer Wiederaufnahmemitteilung

In einer Situation nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, ¢ oder d iibermittelt der
Mitgliedstaat, in dem sich die Person authilt, unverziiglich, in jedem Fall aber
innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Eurodac-Treffermeldung eine
Wiederaufnahmemitteilung.

Fiir eine Wiederaufnahmemitteilung ist ein Standardformblatt zu verwenden, das
Beweismittel oder Indizien im Sinne der beiden Verzeichnisse nach Artikel 30
Absatz 4 und/oder sachdienliche Angaben aus der Erkldrung der betreffenden Person
enthalten muss.

Der unterrichtete Mitgliedstaat bestitigt dem Mitgliedstaat, der die Mitteilung
tibermittelt hat, innerhalb einer Woche den Eingang der Mitteilung, es sei denn, der
unterrichtete Mitgliedstaat kann innerhalb dieser Frist nachweisen, dass er gemaf3
Artikel 27 nicht mehr zustdndig ist.

Erfolgt innerhalb der in Absatz 3 genannten Wochenfrist keine Reaktion, so gilt dies
als Bestdtigung des Eingangs der Mitteilung.
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Die Kommission legt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir die Erstellung und Ubermittlung von Wiederaufnahmemitteilungen
fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67 Absatz 2
genannten Priifverfahren erlassen.

ABSCHNITT IV
VERFAHRENSGARANTIEN

Artikel 32

Zustellung der Uberstellungsentscheidung

Der die Zustandigkeit bestimmende Mitgliedstaat, dessen Aufnahmegesuch in Bezug
auf den Antragsteller im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a stattgegeben
wurde oder der eine Wiederaufnahmemitteilung in Bezug auf Personen im Sinne von
Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, ¢ und d iibermittelt hat, trifft spitestens eine
Woche nach Annahme des Gesuchs oder nach Ubermittlung der Mitteilung eine
Uberstellungsentscheidung.

Stimmt der ersuchte Mitgliedstaat der Aufnahme eines Antragstellers oder der
Wiederaufnahme einer Person im Sinne von Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, ¢
oder d zu, setzt der ersuchende oder die Mitteilung iibermittelnde Mitgliedstaat die
betreffende Person unverziiglich schriftlich von der Entscheidung in Kenntnis, sie in
den zustindigen Mitgliedstaat zu iiberstellen, sowie gegebenenfalls davon, dass er
ihren Antrag auf internationalen Schutz nicht priifen wird.

Wird die betreffende Person durch einen Rechtsbeistand oder einen anderen Berater
vertreten, so konnen die Mitgliedstaaten sich dafiir entscheiden, die Entscheidung
diesem Rechtsbeistand oder Berater anstelle der betreffenden Person zuzustellen und
die Entscheidung gegebenenfalls der betroffenen Person mitzuteilen.

Die Entscheidung nach Absatz 1 enthélt eine Rechtsbehelfsbelehrung, einschlieBlich
des Rechts, aufschiebende Wirkung zu beantragen, und der Fristen fiir die Einlegung
eines Rechtsbehelfs sowie Informationen iiber die Frist fiir die Durchfiihrung der
Uberstellung, sowie erforderlichenfalls Angaben iiber den Ort und den Zeitpunkt, an
dem und zu dem sich die betreffende Person zu melden hat, wenn diese Person sich
auf eigene Initiative in den zustindigen Mitgliedstaat begibt.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die betreffende Person zusammen mit der
Entscheidung nach Absatz 1 Angaben zu Personen oder Einrichtungen erhilt, die sie
rechtlich beraten konnen, sofern nicht bereits geschehen.

Wird die betreffende Person nicht durch einen Rechtsbeistand oder einen anderen
Berater unterstiitzt oder vertreten, so informiert der Mitgliedstaat sie in einer
Sprache, die sie versteht oder bei der verniinftigerweise angenommen werden kann,
dass sie sie versteht, iiber die wesentlichen Elemente der Entscheidung, darunter stets
iiber mogliche Rechtsbehelfe und die Fristen zur Einlegung solcher Rechtsbehelfe.
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Artikel 33

Rechtsbehelfe

Der Antragsteller oder eine andere Person im Sinne von Artikel 26 Absatz 1
Buchstaben b, ¢ und d hat das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen eine
Uberstellungsentscheidung in Form einer auf Sach- und Rechtsfragen gerichteten
Uberpriifung durch ein Gericht.

Der Umfang des Rechtsbehelfs beschréinkt sich auf eine Bewertung,

a) ob die Uberstellung dazu fiihren wiirde, dass die betreffende Person einer
tatsdchlichen Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung
im Sinne von Artikel 4 der Charta der Grundrechte ausgesetzt wére,

b) ob im Falle von Personen, die nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a
aufgenommen wurden, gegen die Artikel 15 bis 18 und 24 verstofen wurde.

Die Mitgliedstaaten sehen eine Frist von zwei Wochen nach Zustellung einer
Uberstellungsentscheidung vor, in der die betreffende Person ihr Recht auf einen
wirksamen Rechtsbehelf nach Absatz 1 wahrnehmen kann.

Die betreffende Person hat das Recht, innerhalb einer angemessenen Frist ab
Zustellung der Uberstellungsentscheidung bei einem Gericht eine Aussetzung der
Durchfiihrung der Uberstellungsentscheidung bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs
oder der Uberpriifung zu beantragen. Die Mitgliedstaaten sorgen fiir einen
wirksamen Rechtsbehelf in der Form, dass die Uberstellung ausgesetzt wird, bis die
Entscheidung iiber den ersten Antrag auf Aussetzung ergangen ist. Jede
Entscheidung dariiber, ob die Durchfiihrung der Uberstellungsentscheidung
ausgesetzt werden soll, wird innerhalb eines Monats ab dem Tag getroffen, an dem
der Antrag beim zustdndigen Gericht eingegangen ist.

Hat die betreffende Person ihr Recht, eine aufschiebende Wirkung zu beantragen,
nicht ausgeiibt, so setzt der Rechtsbehelf gegen die Uberstellungsentscheidung oder
die Uberpriifung der Uberstellungsentscheidung deren Durchfiihrung nicht aus.

Die Entscheidung, die Durchfiihrung der Uberstellungsentscheidung nicht
auszusetzen, ist zu begriinden.

Wird eine aufschiebende Wirkung zuerkannt, so bemiiht sich das Gericht, innerhalb
eines Monats nach der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung tiiber den
Rechtsbehelf oder die Uberpriifung in der Sache zu entscheiden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die betreffende Person rechtliche Beratung
und — wenn nétig — sprachliche Hilfe in Anspruch nehmen kann.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die rechtliche Beratung auf Antrag
unentgeltlich gewidhrt wird, wenn die betreffende Person die Kosten nicht selbst
tragen kann. Die Mitgliedstaaten konnen vorsehen, dass Personen, die dieser
Verordnung unterliegen, hinsichtlich der Gebiihren und anderen Kosten keine
giinstigere Behandlung zuteil wird, als sie den eigenen Staatsangehdrigen in Fragen
der rechtlichen Beratung im Allgemeinen gewahrt wird.

Ohne den Zugang zur rechtlichen Beratung willkiirlich einzuschrinken, konnen die
Mitgliedstaaten vorsehen, dass keine unentgeltliche rechtliche Beratung und
Vertretung gewidhrt wird, wenn die zustindige Behdrde oder ein Gericht dem
Rechtsbehelf oder der Uberpriifung keine greifbaren Erfolgsaussichten einrdumt.
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Beschliet eine andere Stelle als ein Gericht, gemidl Unterabsatz2 keine
unentgeltliche rechtliche Beratung und Vertretung zu gewihren, so sehen die
Mitgliedstaaten das Recht vor, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf
gegen diesen Beschluss einzulegen. Wird ein Rechtsbehelf gegen den Beschluss
eingelegt, so ist dieser Rechtsbehelf integraler Bestandteil des Rechtsbehelfs nach
Absatz 1.

In Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen dieses Absatzes stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die rechtliche Beratung und Vertretung nicht willkiirlich
eingeschrinkt werden und der wirksame Zugang der betreffenden Person zu den
Gerichten nicht beeintrachtigt wird.

Die rechtliche Beratung umfasst zumindest die Vorbereitung der erforderlichen
Verfahrensdokumente und die Vertretung vor Gericht und kann auf Rechtsbeistdnde
und Berater beschrinkt werden, die nach einzelstaatlichem Recht zur Bereitstellung
von Unterstiitzung und Vertretung berufen sind.

Die Verfahren fiir die Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden im
einzelstaatlichen Recht festgelegt.

ABSCHNITTV
INHAFTNAHME ZUM ZWECKE DER UBERSTELLUNG

Artikel 34

Haft

Die Mitgliedstaaten nehmen eine Person nicht allein deshalb in Haft, weil sie dem
durch diese Verordnung festgelegten Verfahren unterliegt.

Besteht Fluchtgefahr, so diirfen die Mitgliedstaaten die betreffende Person zwecks
Sicherstellung von Uberstellungsverfahren im Einklang mit dieser Verordnung
aufgrund einer Einzelfallpriifung in Haft nehmen, sofern die Haft verhéltnisméBig ist
und sich weniger einschneidende Maflinahmen nicht wirksam anwenden lassen.

Die Haft hat so kurz wie moglich und nicht langer zu sein, als bei angemessener
Handlungsweise notwendig ist, um die erforderlichen Verwaltungsverfahren mit der
gebotenen Sorgfalt durchzufiihren, bis die Uberstellung gemil dieser Verordnung
durchgefiihrt wird.

Wird ein Antragsteller oder eine andere Person im Sinne des Artikels 26 Absatz 1
Buchstaben b, ¢ oder d gemal diesem Artikel in Haft genommen, so darf die Frist fiir
die Ubermittlung eines Aufnahmegesuchs oder einer Wiederaufnahmemitteilung
zwei Wochen ab der Registrierung des Antrags nicht iiberschreiten. Wird eine Person
nach der Registrierung des Antrags in Haft genommen, so darf die Frist fiir die
Ubermittlung eines Aufnahmegesuchs oder einer Wiederaufnahmemitteilung eine
Woche ab dem Zeitpunkt der Inhaftnahme der Person nicht iiberschreiten. Der
Mitgliedstaat, der das Verfahren gemédll dieser Verordnung durchfiihrt, ersucht um
eine dringende Antwort auf ein Aufnahmegesuch. Diese Antwort erfolgt spitestens
eine Woche nach Eingang des Aufnahmegesuchs. Wird innerhalb der Frist von einer
Woche keine Antwort erteilt, ist davon auszugehen, dass dem Aufnahmegesuch
stattgegeben wird, was die Verpflichtung nach sich zieht, die Person aufzunehmen
und angemessene Vorkehrungen fiir die Ankunft zu treffen.
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Wird eine Person gemil diesem Artikel in Haft genommen, so erfolgt die
Uberstellung dieser Person vom ersuchenden oder die Mitteilung iibermittelnden
Mitgliedstaat an den zustidndigen Mitgliedstaat, sobald dies praktisch mdglich ist,
spatestens jedoch innerhalb von vier Wochen nach

a) dem Datum, an dem dem Gesuch stattgegeben oder die
Wiederaufnahmemitteilung bestétigt wurde, oder

b) dem Datum, an dem der Rechtsbehelf oder die Uberpriifung keine
aufschiebende Wirkung nach Artikel 33 Absatz 3 mehr hat.

Halt der ersuchende oder die Mitteilung tibermittelnde Mitgliedstaat die Fristen fiir
die Ubermittlung eines Aufnahmegesuchs oder einer Wiederaufnahmemitteilung
nicht ein, trifft er keine Uberstellungsentscheidung innerhalb der in Artikel 32
Absatz 1 genannten Frist oder findet die Uberstellung nicht innerhalb der in
Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten Frist von vier Wochen statt, so bleibt die
Person nicht langer in Haft. Die Artikel 29, 31 und 35 gelten weiterhin entsprechend.

Eine Inhaftierung im Sinne dieses Artikels ist von den Justizbehdrden schriftlich
anzuordnen. In der Anordnung werden die sachlichen und rechtlichen Griinde fiir die
Haft angegeben.

Hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien fiir in Haft genommene
Antragsteller gelten zwecks Sicherung der Verfahren fiir die Uberstellung in den
zustidndigen Mitgliedstaat die Artikel 9, 10 und 11 der Richtlinie XXX/XXX/EU
[Richtlinie tiber die Aufnahmebedingungen).

ABSCHNITT VI

UBERSTELLUNG

Artikel 35

Ausfiihrliche Vorschriften und Fristen

Die Uberstellung eines Antragstellers oder einer anderen Person im Sinne von
Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, ¢ und d aus dem ersuchenden oder die Mitteilung
ibermittelnden Mitgliedstaat in den zustindigen Mitgliedstaat erfolgt geméfl den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften des ersuchenden oder die Mitteilung
ibermittelnden Mitgliedstaats in Abstimmung zwischen den betreffenden
Mitgliedstaaten, sobald dies praktisch moglich ist, spétestens jedoch innerhalb einer
Frist von sechs Monaten nach der Annahme des Aufnahmegesuchs, der Bestitigung
der Wiederaufnahmemitteilung durch einen anderen Mitgliedstaat oder der
endgiiltigen Entscheidung iiber einen Rechtsbehelf oder eine Uberpriifung, wenn
nach Artikel 33 Absatz 3 eine aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde. Diese Frist
kann auf hdchstens ein Jahr verlidngert werden, wenn die Uberstellung aufgrund einer
Freiheitsstrafe der betreffenden Person nicht erfolgen kann.

Wird die Uberstellung zum Zwecke der Umsiedlung durchgefiihrt, so erfolgt sie
innerhalb der in Artikel 57 Absatz 9 genannten Frist.

Wenn Uberstellungen in den zustiindigen Mitgliedstaat in Form einer kontrollierten
Ausreise oder in Begleitung erfolgen, stellt der Mitgliedstaat sicher, dass sie in
humaner Weise und unter uneingeschriankter Wahrung der Grundrechte und der
Menschenwiirde durchgefiihrt werden.
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Erforderlichenfalls stellt der ersuchende oder die Mitteilung {ibermittelnde
Mitgliedstaat dem Antragsteller einen Passierschein aus. Die Kommission gestaltet
im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten das Muster des Passierscheins. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67 Absatz2 genannten
Priifverfahren erlassen.

Der zustindige Mitgliedstaat teilt dem ersuchenden oder die Mitteilung
iibermittelnden Mitgliedstaat gegebenenfalls mit, dass die betreffende Person
eingetroffen ist oder dass sie nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erschienen ist.

Wird die Uberstellung nicht innerhalb der Fristen nach Absatz 1 Unterabsatz 1
durchgefiihrt, ist der zustindige Mitgliedstaat nicht mehr zur Aufnahme oder
Wiederaufnahme der betreffenden Person verpflichtet und die Zusténdigkeit geht auf
den ersuchenden oder die Mitteilung tibermittelnden Mitgliedstaat iiber.

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 behélt der tiberstellende Mitgliedstaat in Fillen, in
denen die betreffende Person fliichtig ist und der ersuchende oder die Mitteilung
tibermittelnde Mitgliedstaat dem zustdndigen Mitgliedstaat vor Ablauf der Fristen
nach Absatz 1 Unterabsatz 1 mitteilt, dass die betreffende Person fliichtig ist, das
Recht, die Uberstellung innerhalb der verbleibenden Zeit zu einem spiteren
Zeitpunkt durchzufiihren, falls die Behorden der Person erneut habhaft werden, es sei
denn, ein anderer Mitgliedstaat hat die Verfahren geméil dieser Verordnung
durchgefithrt und die Person nach der Flucht in den zustindigen Mitgliedstaat
tiberstellt.

Wurde eine Person irrtiimlich tberstellt oder wird einem Rechtsbehelf gegen eine
Uberstellungsentscheidung oder der Uberpriifung einer Uberstellungentscheidung
nach Vollzug der Uberstellung stattgegeben, nimmt der Mitgliedstaat, der die
Uberstellung durchgefiihrt hat, die Person unverziiglich wieder auf.

Die Kommission legt im Wege von Durchfilhrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten, insbesondere fiir den Fall, dass Uberstellungen verschoben werden
oder nicht fristgerecht erfolgen, fiir Uberstellungen nach stillschweigender Annahme,
fiir Uberstellungen Minderjéhriger oder abhingiger Personen und fiir kontrollierte
Uberstellungen fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67
Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 36

Kosten der Uberstellung

Nach Artikel 17 der Verordnung (EU) XXX/XXX [A4syl- und Migrationsfonds] wird
dem Mitgliedstaat, der die Uberstellung nach Artikel 35 durchfiihrt, ein Beitrag fiir
die Uberstellung eines Antragstellers oder einer anderen Person im Sinne von
Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, ¢ oder d gezahlt.

Muss die betreffende Person infolge einer irrtiimlichen Uberstellung oder eines
erfolgreichen Rechtsbehelfs gegen eine Uberstellungsentscheidung oder der
Uberpriifung einer Uberstellungsentscheidung nach Vollzug der Uberstellung
riickiiberstellt werden, werden die Kosten fiir die Riickiiberstellung von dem
Mitgliedstaat getragen, der die erste Uberstellung durchgefiihrt hat.

Die Uberstellungskosten werden nicht den nach dieser Verordnung zu iiberstellenden
Personen auferlegt.
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Artikel 37

Austausch relevanter Informationen vor Durchfiihrung einer Uberstellung

Der den Antragsteller oder eine andere Person im Sinne des Artikels 26 Absatz 1
Buchstaben b, ¢ oder d iiberstellende Mitgliedstaat iibermittelt dem zusténdigen
Mitgliedstaat die personenbezogenen Daten der zu iiberstellenden Person, soweit
dies angemessen und erheblich und auf das Mall beschrinkt ist, das fiir den
alleinigen Zweck notwendig ist, es den zustindigen Behorden im zustdndigen
Mitgliedstaat gemédl dem innerstaatlichen Recht zu ermdglichen, diese Person in
geeigneter Weise zu unterstiitzen — unter anderem die zum Schutz ihrer
lebenswichtigen Interessen unmittelbar notwendige medizinische Versorgung zu
leisten —, um die Kontinuitdt des Schutzes und der Rechte sicherzustellen, die diese
Verordnung und andere anwendbare Bestimmungen des Asylrechts bieten. Diese
Daten werden dem zustdndigen Mitgliedstaat innerhalb einer angemessenen Frist vor
der Uberstellung iibermittelt, damit seine nach innerstaatlichem Recht zustindigen
Behorden ausreichend Zeit haben, die erforderlichen Maflnahmen zu ergreifen.

Der iiberstellende Mitgliedstaat {ibermittelt dem zustédndigen Mitgliedstaat sdmtliche
Informationen, die wesentlich fiir den Schutz der Rechte und der unmittelbaren
besonderen Bediirfnisse der zu iberstellenden Person sind; hierzu zédhlen
insbesondere:

a)  alle unmittelbaren MaBnahmen, welche der zustindige Mitgliedstaat ergreifen
muss, um sicherzustellen, dass den besonderen Bediirfnissen der zu
iberstellenden Person angemessen Rechnung getragen wird, einschlielich der
gegebenenfalls unmittelbar notwendigen medizinischen Versorgung,

b) Kontaktdaten von Familienangehorigen, Verwandten oder Personen jeder
anderen verwandtschaftlichen Beziehung im Zielstaat, sofern relevant,

c)  bei Minderjdhrigen Angaben zur Schulbildung,
d) eine Bewertung des Alters des Antragstellers,

e) Informationen, die beim Screening nach Artikel 13 der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Screening-Verordnung] erhoben wurden.

Der Informationsaustausch nach Mal3gabe dieses Artikels erfolgt nur zwischen den
Behorden, die der Kommission gemdfl Artikel 41 dieser Verordnung unter
Verwendung des auf der Grundlage von Artikel 18 der Verordnung (EQ)
Nr. 1560/2003 eingerichteten elektronischen Kommunikationsnetzes genannt worden
sind. Die ausgetauschten Informationen werden nur fiir die in Absatz 1 genannten
Zwecke verwendet und nicht weiterverarbeitet.

Zur Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten legt die
Kommission im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten ein Standardformblatt fiir die
Ubermittlung der nach diesem Artikel erforderlichen Daten fest. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemif3 dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten
Priifverfahren erlassen.

Auf den Informationsaustausch nach Mallgabe dieses Artikels findet Artikel 40
Absitze 8 und 9 Anwendung.
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Artikel 38

Austausch sicherheitsrelevanter Informationen vor Durchfiihrung einer Uberstellung

Verfligt der iiberstellende Mitgliedstaat iiber Informationen, denen zufolge hinreichende
Griinde fiir die Annahme bestehen, dass der Antragsteller oder eine andere Person im Sinne
von Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben b, ¢ oder d eine Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder
die offentliche Ordnung in einem Mitgliedstaat darstellt, so iibermittelt dieser Mitgliedstaat
diese Informationen auch dem zustédndigen Mitgliedstaat.

Artikel 39

Austausch von Gesundheitsdaten vor Durchfiihrung einer Uberstellung

(1) Der tiberstellende Mitgliedstaat iibermittelt dem zustdndigen Mitgliedstaat — nur zum
Zwecke der medizinischen Versorgung oder Behandlung — Informationen iiber
besondere Bediirfnisse der zu iiberstellenden Person, insbesondere bei Behinderten,
alteren Menschen, Schwangeren, Minderjdhrigen und Personen, die Folter,
Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder
sexueller Gewalt erlitten haben, soweit der zustindigen Behorde gemdfl dem
innerstaatlichen Recht entsprechende Informationen vorliegen , wozu in bestimmten
Féllen auch Angaben zur korperlichen oder geistigen Gesundheit dieser Person
gehoren konnen. Diese Informationen werden in einer gemeinsamen
Gesundheitsbescheinigung, der die erforderlichen Dokumente beigefiigt sind,
tibermittelt. Der zustindige Mitgliedstaat trdgt dafiir Sorge, dass diesen besonderen
Bediirfnissen in geeigneter Weise — insbesondere auch, sofern erforderlich, durch
eine medizinische Erstversorgung — Rechnung getragen wird.

Die Kommission erstellt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten die gemeinsame
Gesundheitsbescheinigung. Diese Durchfithrungsrechtsakte werden gemif3 dem in
Artikel 67 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

(2) Der iiberstellende Mitgliedstaat iibermittelt dem zustdndigen Mitgliedstaat die
Informationen nach Absatz 1 nur mit ausdriicklicher Einwilligung des Antragstellers
und/oder seines Vertreters, oder sofern eine solche Ubermittlung zum Schutz der
Offentlichen Gesundheit und der 6ffentlichen Sicherheit oder, falls die betreffende
Person aus physischen oder rechtlichen Griinden auferstande ist, ihre Einwilligung
zu geben, zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betreffenden Person oder eines
Dritten erforderlich ist. Das Fehlen der Einwilligung, einschlieBlich einer
Verweigerung der Einwilligung, steht der Uberstellung nicht entgegen.

3) Die Verarbeitung der in Absatz 1 genannten personenbezogenen Gesundheitsdaten
erfolgt nur durch Angehorige der Gesundheitsberufe, die nach einzelstaatlichem
Recht, einschlieBlich der von den zustindigen einzelstaatlichen Stellen erlassenen
Regelungen, der Schweigepflicht unterliegen, oder durch sonstige Personen, die
einem entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen.

4) Der Informationsaustausch nach Mallgabe dieses Artikels erfolgt nur zwischen den
Angehorigen der Gesundheitsberufe oder sonstigen Personen nach Absatz 3. Die
ausgetauschten Informationen werden nur fiir die in Absatz 1 genannten Zwecke
verwendet und werden nicht weiterverarbeitet.

(5) Die Kommission legt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen und praktische Modalititen fiir den Informationsaustausch nach
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Absatz 1 fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemifl dem in Artikel 67
Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Auf den Informationsaustausch nach MalBigabe dieses Artikels findet Artikel 40
Absitze 8 und 9 Anwendung.

KAPITEL VI
VERWALTUNGSKOOPERATION

Artikel 40

Informationsaustausch

Jeder Mitgliedstaat iibermittelt jedem Mitgliedstaat, der dies beantragt,
personenbezogene Daten der in den Anwendungsbereich dieser Verordnung
fallenden Personen, soweit dies angemessen, erheblich und auf das Mal3 beschréankt
ist, das erforderlich ist fiir

a)  die Bestimmung des zustidndigen Mitgliedstaats,

b)  die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz,

c) die Erfiillung aller Verpflichtungen aus dieser Verordnung.
Die Informationen nach Absatz 1 umfassen nur Folgendes:

a) Personalien der betreffenden Person und gegebenenfalls ihrer
Familienangehorigen,  Verwandten oder Personen jeder  anderen
verwandtschaftlichen Beziehung (vollstindiger Name und gegebenenfalls
friiherer Name, Beiname oder Pseudonym, derzeitige und frithere
Staatsangehorigkeit, Geburtsdatum und -ort),

b) den Personalausweis oder den Reisepass (Nummer, Giiltigkeitsdauer,
Ausstellungsdatum, ausstellende Behorde, Ausstellungsort usw.),

c) sonstige zur Feststellung der Identitidt der betreffenden Person erforderliche
Daten, einschlielich der vom Mitgliedstaat im Einklang mit der Verordnung
(EU) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] insbesondere fiir die Zwecke des
Artikel 57 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung erfassten biometrischen
Daten des Antragstellers,

d) die Aufenthaltsorte und die Reisewege,
e) die Aufenthaltstitel oder die durch einen Mitgliedstaat erteilten Visa,
f)  den Ort der Antragstellung,

g) das Datum jeder fritheren Antragstellung auf internationalen Schutz, das
Datum der Registrierung der aktuellen Antragstellung, den Stand des
Verfahrens und den Tenor der gegebenenfalls getroffenen Entscheidung.

Soweit dies zur Priifung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlich ist, kann
der zustidndige Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, ihm die Griinde,
die dem Antrag des Antragstellers zugrunde liegen, und gegebenenfalls die Griinde
fiir die beziiglich seines Antrags getroffene Entscheidung mitzuteilen. Der andere
Mitgliedstaat kann eine Beantwortung des Ersuchens ablehnen, wenn die Mitteilung
dieser Informationen seine wesentlichen Interessen oder den Schutz der Grundrechte
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und -freiheiten der betreffenden Person oder anderer Personen gefdhrden kann. Zur
Erteilung dieser Auskiinfte hat der ersuchende Mitgliedstaat auf jeden Fall die
schriftliche Zustimmung der Person, die den Antrag auf internationalen Schutz
gestellt hat, einzuholen. Der Antragsteller muss in diesem Fall wissen, zu welchen
einschldgigen Auskiinften er seine Zustimmung erteilt.

Jedes Informationsersuchen darf sich nur auf einen individuellen Antrag auf
internationalen Schutz oder auf eine Uberstellung zum Zwecke der Ubernahme
beziehen. Es ist zu begriinden, und sofern es darauf abzielt, ein Kriterium zu
tiberpriifen, das die Zustdndigkeit des um Auskunft ersuchten Mitgliedstaats nach
sich ziehen kann, ist anzugeben, auf welches Indiz — auch einschligige
Informationen aus zuverldssigen Quellen iiber die Modalititen und Mittel der
Einreise von Antragstellern in die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten — oder auf
welchen einschldgigen und nachpriifbaren Sachverhalt der Erklarungen des
Asylbewerbers es sich stiitzt. Solche einschldgigen Informationen aus zuverldssigen
Quellen reichen fiir sich genommen nicht aus, um die Zustindigkeit eines
Mitgliedstaats nach Maf3gabe dieser Verordnung zu bestimmen, konnen aber bei der
Bewertung anderer Hinweise zu einem einzelnen Antragsteller hilfreich sein.

Der ersuchte Mitgliedstaat ist gehalten, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu
antworten. Jede Verzogerung ist ordnungsgemdll zu begriinden. Eine
Nichteinhaltung dieser Frist von drei Wochen entbindet den ersuchten Mitgliedstaat
nicht von der Pflicht zu antworten. Ergibt sich aus den Nachforschungen des
ersuchten Mitgliedstaats, der die Frist nicht eingehalten hat, dass er Informationen
zuriickhilt, nach denen er zustindig ist, kann dieser Mitgliedstaat sich nicht auf den
Ablauf der in Artikel 29 genannten Fristen berufen, um einem Aufnahmegesuch
nicht nachzukommen. In diesem Fall werden die in Artikel 29 vorgesehenen Fristen
fiir die Ubermittlung eines Aufnahmegesuchs um einen Zeitraum verléingert, der der
Verzogerung bei der Antwort durch den ersuchten Mitgliedstaat entspricht.

Der Informationsaustausch erfolgt auf Antrag eines Mitgliedstaats und kann nur
zwischen den Behorden stattfinden, die der Kommission nach Artikel 41 Absatz 1
von den Mitgliedstaaten genannt wurden.

Die iibermittelten Informationen diirfen nur zu den in Absatz 1 vorgesehenen
Zwecken verwendet werden. Die Informationen diirfen in jedem Mitgliedstaat je
nach Art und Zustidndigkeit der die Information erhaltenden Behorde nur den
Behorden und Gerichten libermittelt werden, die beauftragt sind,

a)  den zustdndigen Mitgliedstaat zu bestimmen,
b) den Antrag auf internationalen Schutz zu priifen,
c) alle Verpflichtungen aus dieser Verordnung zu erfiillen.

Der Mitgliedstaat, der die Daten iibermittelt, gewéhrleistet deren Richtigkeit und
Aktualitét. Zeigt sich, dass er unrichtige Daten oder Daten libermittelt hat, die nicht
hitten {ibermittelt werden diirfen, werden die Empfingermitgliedstaaten
unverziiglich informiert. Sie sind gehalten, diese Informationen zu berichtigen oder
zu l6schen.

In jedem betreffenden Mitgliedstaat werden die Weitergabe und der Erhalt der
ausgetauschten Informationen in der Akte der betreffenden Person oder in einem
Register vermerkt.
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Artikel 41

Zustindige Behorden und Mittelausstattung

Jeder Mitgliedstaat nennt der Kommission unverziiglich die speziell fiir die
Durchfiihrung dieser Verordnung zustindigen Behorden und iibermittelt ihr alle
spiteren sie betreffenden Anderungen. Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass
diese Behorden iiber die notigen Mittel verfiigen, um ihre Aufgabe zu erfiillen und
insbesondere innerhalb der vorgegebenen Fristen auf Informationsersuchen,
Aufnahmegesuche sowie Wiederaufnahmemitteilungen zu antworten und
gegebenenfalls ihren Verpflichtungen nach Teil IV Kapitel I bis III nachzukommen.

Die Kommission verdffentlicht im Amtsblatt der Europdischen Union eine
konsolidierte Liste der in Absatz 1 genannten Behorden. Werden Anderungen an der
Liste vorgenommen, so verdffentlicht die Kommission einmal im Jahr eine
aktualisierte konsolidierte Liste.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Behdrden die fiir
die Anwendung dieser Verordnung ndtige Schulung erhalten.

Die Kommission legt fiir die Ubermittlung von Informationen, gemiB der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Eurodac-Verordnung] erfassten biometrischen Daten,
Gesuchen, Mitteilungen, Antworten sowie des gesamten Schriftverkehrs und zur
Gewihrleistung, dass die Absender automatisch einen elektronischen
Ubermittlungsnachweis erhalten, im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten gesicherte
elektronische Ubermittlungskanile zwischen den Behdrden nach Absatz 1 sowie
zwischen diesen Behorden und der Asylagentur fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte
werden nach dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 42

Verwaltungsvereinbarungen

Die Mitgliedstaaten konnen untereinander bilaterale Verwaltungsvereinbarungen
beziiglich der praktischen Modalitdten fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
treffen, um deren Anwendung zu erleichtern und ihre Wirksamkeit zu erhdhen. Diese
Vereinbarungen kénnen Folgendes betreffen:

a)  den Austausch von Verbindungsbeamten,

b)  die Vereinfachung der Verfahren und die Verkiirzung der Fristen fiir die
Ubermittlung und Priifung von Gesuchen um Aufnahme oder Wiederaufnahme
von Antragstellern,

c) Solidaritétsbeitridge nach Teil IV Kapitel I bis III.

Die Mitgliedstaaten konnen auch die im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 343/2003
und der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen
beibehalten. Soweit diese nicht mit der vorliegenden Verordnung vereinbar sind,
nehmen die betreffenden Mitgliedstaaten Anderungen an den Vereinbarungen vor,
um die Unvereinbarkeiten zu beheben.

Vor Abschluss oder Anderung der Vereinbarungen nach Absatz 1 Buchstabe b
konsultieren die betreffenden Mitgliedstaaten die Kommission hinsichtlich der
Vereinbarkeit der Vereinbarung mit dieser Verordnung.
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Sind die Vereinbarungen nach Absatz 1 Buchstabe b nach Ansicht der Kommission
mit dieser Verordnung unvereinbar, so teilt sie dies den betreffenden Mitgliedstaaten
innerhalb einer angemessenen Frist mit. Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten
MaBnahmen, um die betreffende Vereinbarung innerhalb eines angemessenen
Zeitraums so zu dndern, dass die festgestellten Unvereinbarkeiten behoben werden.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber alle Vereinbarungen nach
Absatz 1 sowie liber deren Authebung oder Anderung.

Artikel 43

Netz zustdindiger Stellen

Im Hinblick auf den Ausbau der praktischen Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs
in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung,
einschlieBlich der Entwicklung praktischer Instrumente und Leitlinien, plant und erleichtert
die Asylagentur die Titigkeiten eines Netzes der zustindigen Behorden im Sinne des
Artikels 41 Absatz 1.

(1)

2)

KAPITEL VII
SCHLICHTUNG

Artikel 44

Schlichtung

Um das reibungslose Funktionieren der durch diese Verordnung geschaffenen
Mechanismen zu erleichtern und Schwierigkeiten bei deren Anwendung zu
beseitigen, halten die betreffenden Mitgliedstaaten, wenn zwei oder mehr
Mitgliedstaaten bei ihrer Zusammenarbeit im Rahmen dieser Verordnung oder bei
deren Anwendung zwischen ihnen auf Schwierigkeiten stoflen, auf Ersuchen eines
oder mehrerer dieser Mitgliedstaaten unverziiglich Konsultationen ab, um innerhalb
einer angemessenen Frist im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen
Zusammenarbeit geeignete Losungen zu finden.

Gegebenenfalls konnen die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten im Rahmen
des in Artikel 67 genannten Ausschusses Informationen iiber die aufgetretenen
Schwierigkeiten und die gefundene Losung erhalten.

Wird keine Losung nach Absatz 1 gefunden oder dauern die Schwierigkeiten an, so
konnen einer oder mehrere der betreffenden Mitgliedstaaten die Kommission
ersuchen, Konsultationen mit den betreffenden Mitgliedstaaten abzuhalten, um
geeignete Losungen zu finden. Die Kommission hélt diese Konsultationen
unverziiglich ab. Die betreffenden Mitgliedstaaten nehmen aktiv an den
Konsultationen teil und ergreifen wie auch die Kommission alle geeigneten
MafBnahmen, um die Angelegenheit umgehend zu regeln. Die Kommission kann
Empfehlungen an die betreffenden Mitgliedstaaten annehmen, in denen sie die zu
treffenden MaBBnahmen angibt und Fristen setzt.

82

DE



DE

€)

(1)

2)

Gegebenenfalls konnen die Informationen {iber die aufgetretenen Schwierigkeiten,
die abgegebenen Empfehlungen und die gefundene Lésung in dem Ausschuss nach
Artikel 67 mit den anderen Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

Dieser Artikel beriihrt nicht die Befugnisse der Kommission, die Anwendung des
Unionsrechts nach den Artikeln 258 und 260 des Vertrags zu iiberwachen. Ebenso
wenig beriihrt er die Mdglichkeit der betreffenden Mitgliedstaaten, ihre Streitigkeit
nach Artikel 273 des Vertrags dem Gerichtshof vorzulegen oder ihn nach Artikel 259
des Vertrags anzurufen.

TEIL 1V
SOLIDARITAT
KAPITEL I
SOLIDARITATSMECHANISMEN

Artikel 45

Solidaritdtsbeitrdge

Solidaritdtsbeitrdge zugunsten eines Mitgliedstaats, der unter Migrationsdruck steht,
oder im Zusammenhang mit Ausschiffungen nach Such- und Rettungseinsitzen,
werden in einer der folgenden Formen geleistet:

a)  Ubernahme von Antragstellern, die nicht dem Grenzverfahren zur Priifung
eines Antrags auf internationalen Schutz nach Artikel 41 der Verordnung (EU)
XXX/XXX [Asylverfahrensverordnung] unterliegen,

b)  Riickkehrpatenschaften fiir sich illegal authaltende Drittstaatsangehorige,

c) Ubernahme von Personen, die internationalen Schutz genieBen und denen
dieser internationale Schutz weniger als drei Jahre vor der Annahme eines
Durchfiihrungsrechtsakts gemaf3 Artikel 53 Absatz 1zuerkannt wurde,

d) MaBnahmen zum Kapazititsautbau in den Bereichen Asyl, Aufnahme und
Riickkehr, operative Unterstiitzung und Maflnahmen, mit denen durch die
Zusammenarbeit mit Drittstaaten auf Migrationstrends reagiert wird, die sich
auf den begiinstigten Mitgliedstaat auswirken.

Diese Beitrdage konnen gemal3 Artikel 56 auch Folgendes umfassen:

a)  Ubernahme von Personen, die einen Antrag auf internationalen Schutz stellen
und nach Artikel 41 der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Asylverfahrensverordnung] dem Grenzverfahren unterliegen,

b)  Ubernahme von sich illegal aufhaltenden Drittstaatsangehdrigen.
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Artikel 46

Solidaritdtsforum

Im Solidaritdtsforum sind alle Mitgliedstaaten vertreten. Um das reibungslose Funktionieren
dieses Teils zu gewihrleisten, wird das Solidaritétsforum von der Kommission einberufen und
geleitet.

Artikel 47

Solidaritdt im Zusammenhang mit Ausschiffungen nach Such- und Rettungseinsdtzen

(1) Dieser Artikel und die Artikel 48 und 49 finden Anwendung auf Such- und
Rettungseinséitze, die wiederholt Einreisen von Drittstaatsangehorigen oder
Staatenlosen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats nach sich ziehen, sowie auf
schutzbediirftige Personen gemif Artikel 49 Absatz 4.

(2) Sind dem in Artikel 6 Absatz 4 erwihnten Migrationsmanagementbericht zufolge ein
oder mehrere Mitgliedstaaten mit einer in Absatz 1 genannten Situation konfrontiert,
so wird in diesem Bericht auch die Gesamtzahl der in Artikel 45 Absatz 1
Buchstabe a genannten Personen angegeben, die internationalen Schutz beantragt
haben und zur Unterstiitzung dieser Mitgliedstaaten {ibernommen werden miissten.
In dem Bericht werden auch die MaBBnahmen zum Kapazititsauftbau nach Artikel 45
Absatz 1 Buchstabe d aufgefiihrt, die erforderlich sind, um den betreffenden
Mitgliedstaat bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten zu unterstiitzen.

3) Die Kommission fordert innerhalb von zwei Wochen nach Annahme des
Migrationsmanagementberichts alle anderen Mitgliedstaaten, die voraussichtlich
nicht mit Einreisen in ihr Hoheitsgebiet im Sinne des Absatzes 1 zu rechnen haben,
dazu auf, die Solidaritétsbeitrdge nach Absatz 2 zu leisten. In ihrer Aufforderung gibt
die Kommission die Gesamtzahl der von jedem Mitgliedstaat im Rahmen der
Solidarititsbeitrige nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabea zu {ibernehmenden
Antragsteller an, die anhand des Verteilungsschliissels in Artikel 54 berechnet
werden. Im Verteilungsschliissel ist der Anteil der begilinstigten Mitgliedstaaten
einbezogen.

4) Innerhalb eines Monats nach Annahme des Migrationsmanagementberichts teilen die
Mitgliedstaaten der Kommission mit, welche Beitrdge sie zu leisten beabsichtigen,
indem sie den in Anhangl enthaltenen Plan fiir Solidaritditsmainahmen im
Zusammenhang mit Such- und Rettungseinsitzen ausfiillen. Die Mitgliedstaaten
geben an, welche der folgenden Beitragsformen sie zu leisten beabsichtigen:

a)  Ubernahmen nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a oder

b) Mallnahmen nach  Artikel45  Absatz1  Buchstabed, die im
Migrationsmanagementbericht aufgefiihrt sind, oder

c) Ubernahmen nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a von schutzbediirftigen
Personen im Einklang mit Artikel 49 Absatz 4.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von allen Mitgliedstaaten gemil3
Absatz4  angegebenen  Solidarititsbeitrdge  erheblich  unter der im
Migrationsmanagementbericht festgelegten Gesamtumfang der Solidarititsbeitrage
liegen, beruft die Kommission das Solidarititsforum ein. Die Kommission fordert die
Mitgliedstaaten auf, die Anzahl und gegebenenfalls die Art ihrer Beitrige
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anzupassen. Die Mitgliedstaaten, die ihre Beitrdge anpassen, legen im Laufe des
Solidaritdtsforums ihre {iberarbeiteten Plidne fiir Solidarititsmaflnahmen im
Zusammenhang mit Such- und Rettungseinsétzen vor.

Artikel 48

Durchfiihrungsrechtsakte der Kommission im Zusammenhang mit Such- und
Rettungseinsdtzen

Deckt sich der Gesamtumfang der in den Plinen der Mitgliedstaaten angegebenen
Solidarititsbeitrdge mit dem im  Migrationsmanagementplan festgelegten
Gesamtumfang oder entspricht diesem nach Auffassung der Kommission
hinreichend, erldsst die Kommission innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage der
Pline fiir SolidarititsmaBfnahmen im Zusammenhang mit Such- und
Rettungseinsétzen nach Artikel 47 Absatz 4 oder zwei Wochen nach dem Abschluss
des in  Artikel 47 Absatz 5 genannten Solidaritatsforums einen
Durchfithrungsrechtsakt, in dem die von den Mitgliedstaaten gemdll Artikel 47
Absatz 4 oder Artikel 47 Absatz 5 angegebenen Solidarititsmanahmen festgelegt
sind. Aus diesen Maflnahmen setzt sich ein Solidaritédtspool fiir jeden Mitgliedstaat
zusammen, der voraussichtlich mit kurzfristigen Ausschiffungen konfrontiert wird.

Teilt die Asylagentur der Kommission und den Mitgliedstaaten mit, dass 80 % des
Solidaritdtspools nach Unterabsatz 1 fiir einen oder mehrere begiinstigte
Mitgliedstaaten verwendet wurden, beruft die Kommission das Solidarititsforum ein,
um die Mitgliedstaaten liber die Lage zu informieren und sie aufzufordern, ihre
Beitrdge zu erhohen. Wenn sich Mitgliedstaaten zu einer Erh6hung ihrer Beitrige
bereit erkldren, dndert die Kommission nach Abschluss des Solidaritdtsforums den in
Unterabsatz 1  erwdhnten  Durchfiihrungsrechtsakt  zur  Einrichtung  eines
Solidarititspools flir den betreffenden begiinstigten Mitgliedstaat, um die von diesen
Mitgliedstaaten angegebenen Beitridge zu erhdhen.

Fallen die Solidarititsbeitrige, die von den Mitgliedstaaten geméal Artikel 47
Absatz 5 angegeben wurden, hinsichtlich ihrer Anzahl oder Art immer noch deutlich
hinter den im Migrationsmanagementbericht festgelegten Gesamtumfang der
Solidaritdtsbeitrdge zuriick und kann daher mit dem Solidaritdtspool keine
vorhersehbare Grundlage fiir eine laufende Unterstiitzung der in Artikel 47 Absatz 2
genannten Mitgliedstaaten geschaffen werden, erldsst die Kommission innerhalb von
zweil Wochen nach Abschluss des Solidaritdtsforums einen Durchfiihrungsrechtsakt
zur Einrichtung eines Solidarititspools fiir jeden Mitgliedstaat, der voraussichtlich
mit kurzfristigen Ausschiffungen  konfrontiert  wird. In diesem
Durchfiihrungsrechtsakt wird Folgendes festgelegt:

a) die Gesamtzahl der Drittstaatsangehorigen, die als Beitrag zum im
Migrationsmanagementbericht identifizierten Bedarf der in Artikel 47 Absatz 2
genannten Mitgliedstaaten iibernommen werden,

b) die Anzahl und der Anteil flir jeden Mitgliedstaat, einschlieBlich des
begiinstigten Mitgliedstaats, in Bezug auf die unter Buchstabe a genannte
Gesamtzahl, berechnet anhand des in  Artikel 54 festgelegten
Verteilungsschliissels,

c) die von den Mitgliedstaaten angegebenen MaBnahmen nach Artikel 45
Absatz 1 Buchstabe d.
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Haben die Mitgliedstaaten MaBnahmen nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d
angegeben, so werden diese Mallnahmen ins Verhiltnis zu den Beitrdgen gesetzt, die
die Mitgliedstaaten als Ubernahmen gemiB Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a infolge
der Anwendung des in Artikel 54 vorgesehenen Verteilungsschliissels geleistet
hitten. Diese werden im Durchfithrungsrechtsakt festgelegt, es sei denn, zwischen
den Mallnahmen der Mitgliedstaaten und der im Migrationsmanagementbericht
festgelegten Gesamtzahl der Ubernahmen besteht eine Diskrepanz von mehr als
30 %. In diesen Féllen werden die im Durchfiihrungsrechtsakt festgelegten Beitrige
so angepasst, dass die Mitgliedstaaten, die diese MaBBnahmen angeben, 50 % ihres
Anteils, der nach dem in Artikel 54 vorgesehenen Verteilungsschliissel berechnet
wird, durch Ubernahmen oder Riickkehrpatenschaften nach Artikel 45 Absatz 1
Buchstabe b oder eine Kombination aus beidem decken miissen. Die betreffenden
Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverziiglich mit, wie sie ihren Anteil in
dieser Hinsicht zu decken gedenken. Die Kommission passt die im
Durchfiihrungsrechtsakt festgelegten Beitrdge dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf
Ubernahme, Riickkehrpatenschaften und die in Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d
vorgesehenen Maflnahmen entsprechend an.

Haben ein oder mehrere Mitgliedstaaten innerhalb der in Artikel 47 Absatz 4 und
Artikel 47 Absatz 5 genannten Fristen keinen Plan fiir Solidaritdtsmalnahmen im
Zusammenhang mit Such- und Rettungseinsidtzen vorgelegt, so bestimmt die
Kommission den Umfang und die Art der von diesen Mitgliedstaaten zu leistenden
Beitrége.

Teilt die Asylagentur der Kommission und den Mitgliedstaaten mit, dass 80 % des
Solidaritdtspools nach Unterabsatz 1 fiir einen oder mehrere begiinstigte
Mitgliedstaaten aufgebraucht wurden, beruft die Kommission das Solidaritdtsforum
ein, um die Mitgliedstaaten iiber die Lage und den zusétzlichen Bedarf dieser
Mitgliedstaaten zu informieren. Nach Abschluss des Solidaritdtsforums éndert die
Kommission den in Unterabsatz1 genannten Durchfiihrungsrechtsakt zur
Einrichtung eines Solidarititspools fiir den betreffenden begiinstigten Mitgliedstaat,
um die Gesamtzahl der Drittstaatsangehdrigen, fiir die die in Unterabsatz 1
Buchstabe a genannten Solidarititsmanahmen gelten, um hochstens 50 % zu
erhohen. Der Anteil jedes Mitgliedstaats, auf den in Unterabsatz 1 Buchstabe b
Bezug genommen wird, wird entsprechend geéndert. Wenn die Bestimmungen von
Unterabsatz 2 zur Anwendung kommen und die Mitgliedstaaten angegeben haben,
dass sie ihre Beitrdge in Form von Riickkehrpatenschaften zu leisten gedenken, so
wird der Anteil dieser Maflnahmen um 50 % erhoht. Die in Artikel 45 Absatz 1
Buchstabe d vorgesehenen Maflnahmen werden ebenfalls um einen Anteil erhdht, der
im Verhiltnis zur Erhdhung um 50 % des Anteils des betreffenden Mitgliedstaats
steht, der anhand des in Artikel 54 vorgesehenen Verteilungsschliissels berechnet
wird.

Der in den Absidtzen 1 und 2 genannte Durchfithrungsrechtsakt wird nach dem
Priifverfahren gemdf Artikel 67 Absatz 2 erlassen.

Artikel 49

Solidaritdtspool fiir Such- und Rettungseinsdtze

Innerhalb von zwei Wochen nach Erlass des in Artikel 48 Absatz 1 oder Artikel 48
Absatz 2 genannten Durchfithrungsrechtsakts unterrichtet der in Artikel 47 Absatz 2
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genannte Mitgliedstaat die Kommission {iber sein Ersuchen um solidarische
Unterstiitzung. Nach diesem Ersuchen zieht die Kommission den Solidaritdtspool
heran und koordiniert die Durchfiihrung der SolidarititsmaBnahmen fiir jede
Ausschiffung oder Sammelausschiffung, die innerhalb von zwei Wochen stattfindet.

Die Asylagentur und die Europdische Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache
erstellen unter Federfithrung der Kommission eine Liste der zu iibernehmenden und
fiir Riickkehrpatenschaften infrage kommenden Personen. In der Liste ist die
Verteilung dieser Personen auf die beitragenden Mitgliedstaaten anzugeben, unter
Beriicksichtigung der Gesamtzahl der Personen, die von jedem beitragenden
Mitgliedstaat iibernommen oder fiir die Riickkehrpatenschaften eingegangen werden,
der Staatsangehdorigkeit dieser Personen und des Bestehens wichtiger Bindungen zum
Ubernahmemitgliedstaat oder zum Mitgliedstaat, der die Riickkehrpatenschaft
eingegangen ist. Es werden vorrangig schutzbediirftige Personen {ibernommen. Die
Asylagentur und die Europdische Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache
unterstiitzen die Kommission bei der Kontrolle des Einsatzes des Solidaritatsfonds.

Wird in einem von der Kommission angenommenen Bericht der Schluss gezogen,
dass ein Mitgliedstaat, auf den in Artikel 47 Absatz 2 Bezug genommen wird, nach
Artikel 51 Absatz 3 unter Migrationsdruck steht, so konnen die verbleibenden
Solidarititsbeitrdge aus dem gemil Artikel 48 Absatz 1 oder Artikel 48 Absatz 2
eingerichteten Solidaritdtspool verwendet werden, um den Migrationsdruck auf
diesen Mitgliedstaat unverziiglich zu verringern. In diesem Fall ist Absatz 2
anzuwenden.

Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn ein Durchfiihrungsrechtsakt gemal3
Artikel 53 erlassen wird. Sobald dieser Durchfithrungsrechtsakt erlassen ist, wird die
nach Absatz2 erstellte Liste der zu {ibernechmenden und der fiir
Riickkehrpatenschaften infrage kommenden Personen nicht mehr herangezogen.

Reicht der in Unterabsatz 1 genannte Solidarititspool nicht aus, um die
Herausforderungen, mit denen der in Artikel 47 Absatz 2 genannte Mitgliedstaat
konfrontiert ist, unverziiglich abzufedern, so konnen Solidaritétsbeitrige aus einem
gemill Artikel 48 Absatz 1 oder Artikel 48 Absatz 2 fiir andere Mitgliedstaaten
eingerichteten Solidaritdtspool herangezogen werden, sofern dies das Funktionieren
des Pools fiir diese Mitgliedstaaten nicht gefahrdet.

Wird im Migrationsmanagementbericht festgestellt, dass ein in Artikel 47 Absatz 2
genannter Mitgliedstaat aufgrund der Anwesenheit schutzbediirftiger Antragsteller —
unabhingig davon, wie sie die Aullengrenzen iiberschritten haben — mit
Kapazititsproblemen konfrontiert ist, so kann der nach Artikel 48 Absatz 1 oder
Artikel 48 Absatz 2 eingerichtete Solidaritéitsfonds auch fiir die Ubernahme
schutzbediirftiger Personen genutzt werden. In diesem Fall ist Absatz 2 anzuwenden.

Die Kommission unterstiitzt und erleichtert die Verfahren fiir die Ubernahme von
Antragstellern und die Durchfiihrung von Riickkehrpatenschaften unter besonderer
Beriicksichtigung unbegleiteter Minderjdhriger. Sie koordiniert die operativen
Aspekte von Ubernahme und Riickkehrpatenschaften, auch mit Unterstiitzung von
Sachverstidndigen oder Sachverstindigenteams, die von der Asylagentur oder der
Européischen Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache entsandt werden.
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Artikel 50

Bewertung des Migrationsdrucks
Die Kommission bewertet die Migrationslage in einem Mitgliedstaat, wenn

a)  dieser Mitgliedstaat die Kommission dariiber informiert hat, dass er nach
eigener Auffassung Migrationsdruck ausgesetzt ist,

b) und wenn die Kommission auf der Grundlage der verfiigbaren Informationen
der Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt sein
konnte.

Die Asylagentur und die Europdische Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache
unterstiitzen die Kommission bei der Bewertung des Migrationsdrucks. Die
Kommission teilt dem Europdischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten
unverziiglich mit, dass sie eine Bewertung vornimmt.

Der Migrationsdruck wird auf der Basis der Lage im betreffenden Mitgliedstaat in
den vorangegangenen sechs Monaten und im Vergleich zur Gesamtlage in der Union
bewertet, wobei sich die Bewertung insbesondere auf folgende Informationen stiitzt:

a)  die Zahl der Antrdge auf internationalen Schutz durch Drittstaatsangehorige
und die Staatsangehorigkeit der Antragsteller,

b) die Zahl der von den Behorden des Mitgliedstaats ermittelten
Drittstaatsangehorigen einschlieBlich der Aufenthaltsiiberzieher im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Ziffer 19 der Verordnung (EU) 2017/2226 des
Europiischen Parlaments und des Rates®®, die die Voraussetzungen fiir die
Einreise in den Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht
mehr erfiillen,

c) die Zahl der Riickkehrentscheidungen entsprechend der
Richtlinie 2008/115/EG,

d) die Zahl der Drittstaatsangehdrigen, die das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
im  Anschluss an eine Riickkehrentscheidung entsprechend der
Richtlinie 2008/115/EG verlassen haben,

e) die Zahl der Drittstaatsangehdrigen, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen
von unionsweiten und nationalen Neuansiedlungsprogrammen [oder
Programmen fiir die Aufnahme aus humanitiren Griinden] die Einreise
aufgenommen wurden,

f) die Zahl der eingehenden und ausgehenden Aufnahmegesuche und
Wiederaufnahmemitteilungen im Einklang mit den Artikeln 34 und 36,

g)  die Zahl der im Einklang mit Artikel 31 durchgefiihrten Uberstellungen,

h)  die Zahl der Personen, die beim irreguliren Uberschreiten der AuBengrenzen
auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen wurden,
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Verordnung (EU) 2017/2226 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 tiber
ein Finreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der
Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehorigen an den Aulengrenzen der Mitgliedstaaten und
zur Festlegung der Bedingungen fir den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und
Strafverfolgungszwecken und zur Anderung des Ubereinkommens von Schengen sowie der
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABL L 327 vom 9.12.2017, S. 20).
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4)

)

k)

die Zahl der Personen, denen die Einreise gemél Artikel 14 der Verordnung
(EU) 2016/399 verweigert wurde,

die Zahl und Staatsangehdrigkeit von Drittstaatsangehdrigen, die nach Such-
und Rettungseinsitzen ausgeschifft wurden, einschlieBlich die Zahl derjenigen,
die internationalen Schutz beantragt haben,

die Zahl der unbegleiteten Minderjdhrigen.

Bei der Bewertung des Migrationsdrucks wird auch Folgendes beriicksichtigt:

(2)

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)
(®

(2

(h)

(i)

die von dem Mitgliedstaat vorgelegten Informationen, wenn die Bewertung
nach Absatz 1 Buchstabe a erfolgt,

das Ausmal} der Zusammenarbeit im Bereich der Migration mit Herkunfts- und
Transitlindern auBlerhalb der EU, Erstasylldndern und sicheren Drittstaaten im
Sinne der Verordnung (EU) XXX/XXX [4sylverfahrensverordnung],

die geopolitische Lage in relevanten Drittstaaten, die sich auf
Migrationsbewegungen auswirken kann,

die einschliagigen Empfehlungen nach Artikel 15 der Verordnung (EU)
Nr. 1053/2013 des Rates>®, Artikel 13, 14 und 22 der Verordnung (EU) XXX
/XXX [Asylagentur der Europdischen Union] und Artikel 32 Absatz 7 der
Verordnung (EU) 2019/1896,

Informationen, die aufgrund der Empfehlung XXX der Kommission iiber einen
Vorsorge- und Krisenmanagementmechanismus der EU fiir Migration
(Vorsorge- und Krisenplan fiir Migration) gesammelt werden;

der in Artikel 6 Absatz 4 erwdhnte Migrationsmanagementbericht;

die ISAA-Berichte (,,Integrated Situational Awareness and Analysis®) gemal
dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates iiber die Integrierte
EU-Regelung fiir die politische Reaktion auf Krisen, vorausgesetzt die
Regelung wird aktiviert oder — wenn dies nicht der Fall ist — ein Bericht zur
Lageeinschitzung und -auswertung im Bereich der Migration (,,Migration
Situational Awareness and Analysis® — MISAA) wird im Rahmen der ersten
Phase des Vorsorge- und Krisenplans fiir Migration erstellt,

Informationen auf der Grundlage der Berichtsverfahren zur Visaliberalisierung
und aus den Dialogen mit Drittstaaten,

die vierteljdhrlichen Bulletins zur Migration und andere Berichte der Agentur
der Europédischen Union fiir Grundrechte,

die Unterstiitzung des begiinstigten Mitgliedstaats durch Agenturen der Union.

59

Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einfiihrung eines Evaluierungs-
und Uberwachungsmechanismus fiir die Uberpriifung der Anwendung des Schengen-Besitzstands und
zur Authebung des Beschlusses des Exekutivausschusses vom 16. September 1998 beziiglich der

Errichtung des Stindigen Ausschusses Schengener Durchfiihrungsiibereinkommen (ABI. L 295 vom
6.11.2013, S. 27).
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

2)

Artikel 51

Bericht zum Migrationsdruck

Die Kommission konsultiert im Zuge ihrer Bewertung nach Artikel 50 Absatz 1 den
betreffenden Mitgliedstaat.

Die Kommission legt dem Europidischen Parlament und dem Rat innerhalb eines
Monats nach ihrer Unterrichtung von der geplanten Bewertung gemif3 Artikel 50
Absatz 2 den Bericht zum Migrationsdruck vor.

In dem Bericht stellt die Kommission fest, ob der betreffende Mitgliedstaat
Migrationsdruck ausgesetzt ist.

Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der betreffende Mitgliedstaat
Migrationsdruck ausgesetzt ist, so wird in dem Bericht Folgendes angegeben:

a) die Kapazititen des Mitgliedstaats unter Migrationsdruck im Bereich der
Migrationssteuerung, insbesondere im Bereich Asyl und Riickkehr, sowie sein
genereller Bedarf bei der Bewiéltigung seiner Asyl- und Riickkehrfille;

b) MaBnahmen, die geeignet sind, der Situation zu begegnen, und den
voraussichtlichen Zeitrahmen fiir ihre Umsetzung; diese umfassen
gegebenenfalls:

1)  MaBnahmen, die der Mitgliedstaat unter Migrationsdruck im Bereich der
Migrationssteuerung, insbesondere im Bereich Asyl und Riickkehr,
ergreifen sollte,

i)  MaBnahmen nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, die von
anderen Mitgliedstaaten zu treffen sind,

iii) MaBnahmen nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d, die von anderen
Mitgliedstaaten zu treffen sind.

Ist die Kommission der Auffassung, dass aufgrund der sich entwickelnden Situation
in einem Mitgliedstaat rasch reagiert werden muss, so legt sie ihren Bericht
spétestens zwei Wochen nach dem Zeitpunkt vor, zu dem sie dem Europiischen
Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten gemdll Artikel 50 Absatz 2 mitgeteilt
hat, dass sie eine Bewertung vornimmt.

Artikel 52

Pldne fiir Solidarititsmafinahmen bei Migrationsdruck

Geht aus dem Bericht nach Artikel 51 hervor, dass ein Mitgliedstaat Migrationsdruck
ausgesetzt ist, so leisten die anderen Mitgliedstaaten, die selbst keine begiinstigten
Mitgliedstaaten sind, Solidaritétsbeitrdge geméf Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a, b
und c. Dabei geben die Mitgliedstaaten der Ubernahme unbegleiteter Minderjihriger
den Vorrang.

Werden im Bericht nach Artikel 51 Mallnahmen angegeben, auf die in Absatz 3
Buchstabe b Ziffer iii jenes Artikels Bezug genommen wird, so konnen andere
Mitgliedstaaten ihre Beitrdge in der Form dieser MaBnahmen anstelle der in
Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii genannten MafBlnahmen leisten. Durch diese
MalBnahmen darf der im Bericht zum Migrationsdruck festgelegte Gesamtumfang der
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3)

(4)

(5)

(1)

)

in Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii angegebenen Beitrdge nicht um mehr als
30 % verringert werden.

Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission innerhalb von zwei Wochen nach
der Annahme des Berichts nach Artikel 51 einen Plan fiir SolidaritdtsmaBBnahmen
anhand des Formulars in Anhang II. Im Plan fiir Solidarititsmalnahmen werden
diejenigen der in Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii angefiihrten Beitragsarten
und die MaBBnahmen nach Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iii angegeben, die
die Mitgliedstaaten zu leisten vorschlagen. Wenn Mitgliedstaaten mehr als eine
Beitragsart gemif Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii vorschlagen, geben sie
jeweils den Anteil an.

Sind im Plan fiir Solidarititsmanahmen Riickkehrpatenschaften vorgesehen, so
geben die Mitgliedstaaten die Staatsangehorigkeit der von ihnen fiir die Patenschaft
vorgesehenen illegal aufhéltigen Drittstaatsangehorigen an, die sich im Hoheitsgebiet
des betreffenden Mitgliedstaats authalten.

Wenn Mitgliedstaaten im Plan fiir Solidarititsmainahmen MafBnahmen gemé&f
Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iii angeben, fiihren sie auch die genauen
Modalititen und den Zeitrahmen fiir ihre Durchfiihrung an.

Ist die Kommission der Auffassung, dass die in den Plinen fiir
SolidarititsmaBBnahmen angegebenen Solidarititsbeitrige nicht dem Bedarf
entsprechen, der sich aus dem Bericht zum Migrationsdruck nach Artikel 51 ergibt,
beruft sie das Solidaritdtsforum ein. In solchen Féllen fordert die Kommission die
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des Solidarititsforums ihre Pldne fiir
SolidaritdtsmaBBnahmen anzupassen und iiberarbeitete Pléne fiir
SolidaritdtsmaBnahmen vorzulegen.

Ein Mitgliedstaat, der Solidaritdtsbeitrdge nach Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b
Ziffer i1 vorschldgt, kann beantragen, dass sein auf Grundlage des in Artikel 54
vorgesehenen Verteilungsschliissels berechneter Anteil um 10 % reduziert wird,
wenn er seinen Angaben im Plan fiir SolidaritdtsmaBnahmen zufolge in den
vorangegangenen fiinf Jahren das Doppelte des Pro-Kopf-Durchschnitts der Union
an Antrdgen auf internationalen Schutz gepriift hat.

Artikel 53

Durchfiihrungsrechtsakte der Kommission tiber Solidaritdt bei Migrationsdruck

Die Kommission erldsst innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage der Pline fiir
SolidarititsmaBBnahmen nach Artikel 52 Absatz 3 oder, wenn das Solidaritdtsforum
gemil Artikel 52 Absatz 4 einberufen wird, innerhalb von zwei Wochen nach dem
Abschluss des Solidarititsforums einen Durchfiihrungsrechtsakt zur Festlegung der
von den anderen Mitgliedstaaten zu leistenden Solidaritétsbeitrige zugunsten des
Mitgliedstaats unter Migrationsdruck sowie des Zeitrahmens fiir deren Umsetzung.

Die im Durchfiihrungsrechtsakt festgelegten Arten von Beitréigen entsprechen denen,
die die Mitgliedstaaten in ihren Plénen fiir SolidaritdtsmaBBnahmen angegeben haben.
Haben ein oder mehrere Mitgliedstaaten keinen Plan fiir SolidaritdtsmaBnahmen
vorgelegt, so legt die Kommission die Art der von dem Mitgliedstaat oder den
Mitgliedstaaten zu leistenden Beitrdge unter Beriicksichtigung des im Bericht zum
Migrationsdruck ermittelten Bedarfs fest.
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€)

4)

Handelt es sich bei der von den Mitgliedstaaten in ihren Plénen fiir
Solidaritdtsmafnahmen angegebene Art des Beitrags um die in Artikel 45 Absatz 1
Buchstabe d genannte, so priift die Kommission, ob die vorgeschlagenen
MaBnahmen nach Anwendung des in Artikel 54 vorgesehenen Verteilungsschliissels
im Verhéltnis zu den Beitrdgen stehen, die die Mitgliedstaaten im Rahmen der in
Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a, b oder ¢ genannten Maflnahmen geleistet hétten.

Stehen die vorgeschlagenen MaBnahmen nicht im Verhéltnis zu den Beitrdgen, die
der beitragende Mitgliedstaat im Rahmen der in Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a, b
oder ¢ genannten Malnahmen geleistet hitte, so legt die Kommission in dem
Durchfiihrungsrechtsakt die vorgeschlagenen MalBnahmen unter Anpassung ihres
Umfangs fest.

Wenn zwischen den vorgeschlagenen MafBnahmen und der Gesamtzahl der im
Bericht zum Migrationsdruck festgelegten Solidarititsmanahmen geméf Artikel 51
Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i1 eine Diskrepanz von mehr als 30 % liegt, werden die
im Durchfiihrungsrechtsakt festgelegten Beitrdge so angepasst, dass die
Mitgliedstaaten, die solche MaBBnahmen angeben, 50 % ihres nach dem in Artikel 54
vorgesehenen Verteilungsschliissel berechneten Anteils durch MaBnahmen geméf
Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii decken miissen. Die Kommission passt die
von diesen Mitgliedstaaten angegebenen Maflnahmen gemill Artikel 51 Absatz 3
Buchstabe b Ziffer iii entsprechend an.

Im Durchfiihrungsrechtsakt wird Folgendes festgelegt:

a) die Gesamtzahl der Personen, die gemiB Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a
oder ¢ aus dem ersuchenden Mitgliedstaat {ibernommen werden sollen, wobei
die Kapazititen und der Bedarf des ersuchenden Mitgliedstaats im Bereich
Asyl bertiicksichtigt werden, die im Bericht nach Artikel 51 Absatz 3
Buchstabe b Ziffer ii ermittelt wurden,

b)  die Gesamtzahl der Personen, fiir die eine Patenschaft nach Artikel 45 Absatz 1
Buchstabe b fiir die Riickkehr aus dem ersuchenden Mitgliedstaat eingegangen
wird, wobei die Kapazititen und der Bedarf des ersuchenden Mitgliedstaats im
Bereich Riickkehr beriicksichtigt werden, die im Bericht nach Artikel 51
Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i1 ermittelt wurden,

c) die Verteilung der Personen, die iibernommen werden und/oder fiir die
Riickkehrpatenschaften einzugehen sind, auf die Mitgliedstaaten einschlieBlich
des begiinstigten Mitgliedstaats auf der Grundlage des in Artikel 54
vorgesehenen Verteilungsschliissels,

d) die von den Mitgliedstaaten gemél Absatz2 Unterabsdtze 2, 3 und 4
angegebenen Maflnahmen.

Die Verteilung nach Absatz 3 Buchstabe ¢ wird angepasst, wenn ein Mitgliedstaat,
der einen Antrag gemidll Artikel 52 Absatz5 stellt, im Plan fiir
SolidaritdtsmaBBnahmen nachweist, dass er in den vorangegangenen 5 Jahren fiir das
Doppelte des Pro-Kopf-Durchschnitts der Union an Antrdge auf internationalen
Schutz verantwortlich war. In diesen Féllen wird dem Mitgliedstaat eine Reduktion
von 10 % seines anhand des in Artikel 54 vorgesehenen Verteilungsschliissels
berechneten Anteils gewihrt. Diese Reduktion wird von den Mitgliedstaaten anteilig
gedeckt, die Beitrdge gemall Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a, b und c leisten.

Wurden im vorangegangenen Jahr Beitrdge aufgrund eines Antrags -eines
Mitgliedstaats auf solidarische Unterstiitzung durch andere Mitgliedstaaten gemal3
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Artikel 56 Absatz 1 geleistet, um ihn bei der Bewiltigung der Migrationslage in
seinem Hoheitsgebiet zu unterstiitzen und Migrationsdruck zu verhindern, und
entsprechen sie der Art der im Durchfiihrungsrechtsakt festgelegten MaBBnahmen, so
ziecht die Kommission diese Beitrdge von den entsprechenden im
Durchfiihrungsrechtsakt festgelegten Beitrdgen ab.

(5) In hinreichend begriindeten Féllen &uBlerster Dringlichkeit aufgrund des
Migrationsdrucks in einem begiinstigten Mitgliedstaat erldsst die Kommission im
Einklang mit dem Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 67 Absatz 3 sofort geltende
Durchfiihrungsrechtsakte.

Diese Rechtsakte bleiben fiir einen Zeitraum von hochstens einem Jahr in Kraft.

(6) Die Kommission erstattet einen Monat nach dem AuBerkrafttreten des
Durchfiihrungsrechtsakts Bericht {iber dessen Durchfiihrung. Der Bericht enthélt eine
Analyse der Wirksamkeit der durchgefiihrten Mafinahmen.

Artikel 54

Verteilungsschliissel

Der von jedem Mitgliedstaat gemif3 den Artikeln 48 und 53 zu erbringende Anteil an den
Solidaritdtsbeitrdgen, auf die in den Artikeln 45 Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ Bezug
genommen wird, wird nach der Formel in Anhang III berechnet und beruht fiir jeden
Mitgliedstaat auf den folgenden — anhand der neuesten verfiigbaren Eurostat-Daten —
ermittelten Kriterien:

a)  der Bevolkerungszahl (50 % der Gewichtung),
b) dem gesamten BIP (50 % der Gewichtung).

Artikel 55

Riickkehrpatenschaft

(1) Ein Mitgliedstaat kann sich dazu verpflichten, durch Riickkehrpatenschaften einen
Mitgliedstaat bei der Riickkehr/Riickfiihrung illegal aufhiltiger
Drittstaatsangehdriger zu unterstiitzen, wobei er in enger Abstimmung mit dem
begiinstigten Mitgliedstaat MaBnahmen fiir die Riickkehr/Riickfiihrung dieser
Drittstaatsangehorigen aus dem Hoheitsgebiet des begiinstigten Mitgliedstaats
ergreift.

(2) Verpflichtet sich ein Mitgliedstaat zu Riickkehrpatenschaften und kehren die illegal
aufhéltigen Drittstaatsangehorigen, gegen die eine Riickkehrentscheidung des
begiinstigten Mitgliedstaats ergangen ist, nicht oder nicht innerhalb von 8 Monaten
zurlick, so tiberstellt der Mitgliedstaat, der die Riickkehrpatenschaften eingegangen
ist, die betreffenden Personen nach dem Verfahren der Artikel 57 und 58 in sein
eigenes Hoheitsgebiet. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Erlass des
Durchfiihrungsrechtsakts gemil3 Artikel 53 Absatz 1 oder gegebenenfalls gemil3
Artikel 49 Absatz 2.

3) Verpflichtet sich ein Mitgliedstaat zu Riickkehrpatenschaften in Bezug auf
Drittstaatsangehorige, gegen die im beglinstigter Mitgliedstaat noch keine
Riickkehrentscheidung ergangen ist, beginnt die in Absatz 2 genannte Frist ab einem
der folgenden Zeitpunkte:
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4)

(1)

)

3)

a) dem Tag, an dem im begiinstigten Mitgliedstaat eine Riickkehrentscheidung
ergangen ist oder

b)  dem Tag, ab dem das Recht des Antragstellers oder Drittstaatsangehdrigen auf
Verbleib erlischt und ihm der Verbleib nicht gestattet wird, wenn eine
Riickkehrentscheidung als Teil einer Entscheidung iiber die Ablehnung eines
Antrags auf internationalen Schutz erlassen oder wenn eine
Riickkehrentscheidung in einer separaten Entscheidung gleichzeitig und
zusammen mit der Entscheidung iiber die Ablehnung eines Antrags auf
internationalen Schutz gemi Artikel 35a der Verordnung (EU) XXX/XXX
[Asylverfahrensverordnung] erlassen wird.

Die in Absatz 1 genannten Mafinahmen umfassen eine oder mehrere der folgenden
Tatigkeiten des unterstiitzenden Mitgliedstaats:

a) Beratung illegal aufhéltiger Drittstaatsangehoriger zur Riickkehr und
Wiedereingliederung,

b) logistische, finanzielle und sonstige materielle oder Sachhilfe im Rahmen des
nationalen Programms und der nationalen Ressourcen einschlieBlich
Wiedereingliederung fiir illegal aufhiltige Drittstaatsangehorige, die zur
freiwilligen Ausreise bereit sind,

c¢)  Fiihrung oder Unterstiitzung des politischen Dialogs und des Austauschs mit
den Behorden von Drittstaaten, um die Riickiibernahme zu erleichtern,

d)  Kontaktaufnahme mit den zustindigen Behérden von Drittstaaten zwecks
Uberpriifung der Identitit von Drittstaatsangehorigen und Erlangung eines
giiltigen Reisedokuments,

e) Organisation der praktischen Vorkehrungen fiir die Vollstreckung der
Riickkehr fiir den beglinstigen Mitgliedstaat, wie Charterfliige oder Linienfliige
oder andere Verkehrsmittel in den Bestimmungsdrittstaat.

Diese Malnahmen beriihren nicht die Pflichten und Zustindigkeiten des
begiinstigten Mitgliedstaats gemaf der Richtlinie 2008/115/EG.

Artikel 56

Andere Solidaritdtsbeitrdge

Ersucht ein Mitgliedstaat andere Mitgliedstaaten um solidarische Unterstiitzung, um
thn bei der Bewiltigung der Migrationslage in seinem Hoheitsgebiet und bei der
Verhinderung des Migrationsdrucks zu unterstiitzen, so teilt er dies der Kommission
mit.

Jeder Mitgliedstaat kann jederzeit auf Ersuchen eines Mitgliedstaats um solidarische
Unterstiitzung oder von sich aus — auch im Einvernehmen mit einem anderen
Mitgliedstaat — Beitrdge im Rahmen der in Artikel 45 genannten Mafnahmen
zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats und mit dessen Zustimmung leisten.
Beitrdge gemil3 Artikel 45 Buchstabe d stehen im Einklang mit den Zielen der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und Migrationsfonds].

Mitgliedstaaten, die auf Ersuchen eines Mitgliedstaats um solidarische Unterstiitzung
oder von sich aus Solidaritdtsbeitridge geleistet haben oder zu leisten beabsichtigen,
teilen dies der Kommission mit, indem sie den in Anhang IV enthaltenen Plan fiir
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(1)

()

€)

(4)

()

SolidarititsmaBnahmen ausfiillen. Im Plan fiir SolidarititsmaBnahmen sind
gegebenenfalls tiberpriifbare Informationen, auch iiber den Umfang und die Art der
MafBnahmen und ihre Durchfiihrung enthalten.

KAPITEL 11
VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

Artikel 57

Verfahren vor der Ubernahme
Das Verfahren nach diesem Artikel findet Anwendung auf

a)  Personen, auf die in Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben a und ¢ und Artikel 45
Absatz 2 Buchstabe a Bezug genommen wird,

b)  Personen, auf die in Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b Bezug genommen wird,
nach Ablauf der in Artikel 55 Absatz 2 genannten Frist, und Personen, auf die
in Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b Bezug genommen wird.

Vor der Anwendung des in diesem Artikel vorgesehenen Verfahrens stellt der
begiinstigte Mitgliedstaat sicher, dass keine stichhaltigen Griinde dafiir vorliegen,
dass die betreffende Person eine Gefahr fiir die nationale Sicherheit oder die
offentliche Ordnung dieses Mitgliedstaats darstellt. Liegen stichhaltige Griinde dafiir
vor, dass die Person eine Gefahr fiir die nationale Sicherheit und die 6ffentliche
Ordnung darstellt, wendet der begiinstigte Mitgliedstaat das in diesem Artikel
vorgesehene Verfahren nicht an und streicht die Person gegebenenfalls von der in
Artikel 49 Absatz 2 genannten Liste.

Im Falle einer Ubernahme ermittelt der begiinstigte Mitgliedstaat die Personen, die
iibernommen werden konnten. Hat die betreffende Person internationalen Schutz
beantragt oder genieBt sie diesen, so beriicksichtigt dieser Mitgliedstaat
gegebenenfalls das Bestehen wichtiger Bindungen zwischen der betreffenden Person
und dem Ubernahmemitgliedstaat. GenieBt die fiir eine Ubernahme vorgesehene
Person internationalen Schutz, so wird sie erst iibernommen, nachdem sie der
Ubernahme schriftlich zugestimmt hat.

Findet eine Ubernahme gemif Artikel 49 statt, so zieht der begiinstigte Mitgliedstaat
die von der Asylagentur und der Europdischen Agentur fiir die Grenz- und
Kiistenwache nach Artikel 49 Absatz 2 erstellte Liste heran.

Unterabsatz 1 gilt nicht fiir Antragsteller, fiir die der begiinstigte Mitgliedstaat nach
den Kiriterien der Artikel 15 bis 20 und Artikel 24, mit Ausnahme des Artikel 15
Absatz 5, als zustidndiger Mitgliedstaat bestimmt werden kann. Diese Antragsteller
kommen nicht fiir eine Ubernahme in Betracht.

Nach Ablauf der in Artikel 55 Absatz 2 genannten Frist unterrichtet der begiinstigte
Mitgliedstaat den unterstiitzenden Mitgliedstaat unverziiglich dartiber, dass das
Verfahren nach den Absitzen 5 bis 10 auf die betreffenden illegal aufthéltigen
Drittstaatsangehorigen angewendet wird.

Der begiinstigte Mitgliedstaat {ibermittelt dem Ubernahmemitgliedstaat so rasch wie
moglich die einschlidgigen Informationen und Unterlagen zu der in den Absitzen 2
und 3 genannten Person.
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(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

Der Ubernahmemitgliedstaat untersucht die von dem begiinstigten Mitgliedstaat
gemill Absatz 5 iibermittelten Informationen und priift, ob keine stichhaltigen
Griinde dafiir vorliegen, dass die betreffende Person eine Gefahr fiir seine nationale
Sicherheit oder 6ffentliche Ordnung darstellt.

Liegen keine stichhaltigen Griinde dafiir vor, dass die betreffende Person eine Gefahr
fiir seine nationale Sicherheit oder die 6ffentliche Ordnung darstellt, bestdtigt der
Ubernahmemitgliedstaat innerhalb einer Woche, dass er die betreffende Person
iibernehmen wird.

Wird im Rahmen der Priifung bestitigt, dass stichhaltige Griinde dafiir vorliegen,
dass die betreffende Person eine Gefahr fiir seine nationale Sicherheit oder
offentliche Ordnung darstellt, unterrichtet der Ubernahmemitgliedstaat den
begiinstigten Mitgliedstaat innerhalb einer Woche iiber die Art der Ausschreibung in
einer einschldgigen Datenbank sowie iiber die zugrunde liegenden Elemente. In
solchen Fillen findet die Ubernahme der betreffenden Person nicht statt.

In Ausnahmefillen, in denen nachgewiesen werden kann, dass die Priifung der
Informationen besonders kompliziert ist, oder dass eine grofe Zahl von Fillen zum
selben Zeitpunkt iiberpriift werden muss, kann der Ubernahmemitgliedstaat seine
Antwort nach Ablauf der in Unterabsdtzen 1 und 2 genannten einwochigen Frist
erteilen, auf jeden Fall jedoch innerhalb von zwei Wochen. In derartigen Fillen teilt
der ersuchte Ubernahmemitgliedstaat seine Entscheidung, die Antwort zu einem
spateren Zeitpunkt zu erteilen, dem ersuchenden Mitgliedstaat innerhalb der
urspriinglichen einwdchigen Frist mit.

Wird innerhalb der in Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2 genannten einwochigen sowie
innerhalb der in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten zweiwdchigen Frist keine
Antwort erteilt, ist davon auszugehen, dass der Erhalt der Information bestitigt wird,
was die Verpflichtung nach sich zieht, die Person zu libernehmen und angemessene
Vorkehrungen fiir die Ankunft zu treffen.

Der begiinstigte Mitgliedstaat trifft spitestens innerhalb einer Woche nach der
Bestitigung durch den Ubernahmemitgliedstaat eine Uberstellungsentscheidung. Er
teilt der betreffenden Person unverziiglich schriftlich die Entscheidung mit, sie in
diesen Mitgliedstaat zu iiberstellen.

Die Uberstellung der betreffenden Person aus dem begiinstigten Mitgliedstaat in den
Ubernahmemitgliedstaat erfolgt gemiB den nationalen Rechtsvorschriften des
begiinstigen  Mitgliedstaats in  Abstimmung zwischen den betreffenden
Mitgliedstaaten, sobald dies praktisch moglich ist, spdtestens jedoch innerhalb von
vier Wochen nach der Bestitigung seitens des Ubernahmemitgliedstaats oder der
endgiiltigen Entscheidung iiber einen Rechtsbehelf oder eine Uberpriifung, wenn
nach Artikel 33 Absatz 3 eine aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde.

Artikel 32 Absdtze 3, 4 und 5, Artikel 33 und 34, Artikel 35 Abséitze 1 und 3,
Artikel 36 Absdtze 2 und 3 sowie Artikel 37 und 39 gelten entsprechend fiir die
Uberstellung zum Zwecke der Ubernahme.

Die Kommission legt im Wege von Durchfilhrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir die Erstellung und Ubermittlung von Informationen und Unterlagen
zum Zweck der Ubernahme fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem
Priifverfahren gemal3 Artikel 67 Absatz 2 erlassen.
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(1)

(2)

€)

(4)

(5)

Artikel 58

Verfahren nach der Ubernahme

Der Ubernahmenmitgliedstaat teilt dem begiinstigten Mitgliedstaat mit, dass die
betreffende Person eingetroffen ist oder dass sie nicht innerhalb der vorgegebenen
Frist erschienen ist.

Hat der Ubernahmemitgliedstaat einen Antragsteller iibernommen, fiir den der
zustindige Mitgliedstaat noch nicht bestimmt wurde, so wendet dieser Mitgliedstaat
die in Teil IIT vorgesehenen Verfahren an, mit Ausnahme von Artikel 8 Absatz 2,
Artikel 9 Absitze 1 und 2, Artikel 15 Absatz 5 sowie Artikel 21 Absédtze 1 und 2.

Kann nach Unterabsatz 1 kein zustindiger Mitgliedstaat bestimmt werden, so ist der
Ubernahmemitgliedstaat fiir die Priifung des Antrags auf internationalen Schutz
zustandig.

Der Ubernahmemitgliedstaat gibt seine Zustéindigkeit in Eurodac gemiB Artikel 11
Absatz 1 der Verordnung (EU) XXX/ XXX [Eurodac-Verordnung] an.

Hat der Ubernahmemitgliedstaat einen Antragsteller iibernommen, fiir den der
begiinstigte Mitgliedstaat zuvor aus anderen Griinden als den Kriterien, auf die in
Artikel 57 Absatz 3 Unterabsatz 3 Bezug genommen wird, als zustindig bestimmt
wurde, so wird die Zustdndigkeit fiir die Priifung des Antrags auf internationalen
Schutz auf den Ubernahmemitgliedstaat iibertragen.

Der Ubernahmemitgliedstaat gibt seine Zustéindigkeit in Eurodac gemiB Artikel 11
Absatz 3 der Verordnung (EU) XXX/ XXX [Eurodac-Verordnung] an.

Wurde der vom Ubernahmemitgliedstaat iibernommenen Person internationaler
Schutz  zuerkannt, erkennt der Ubernahmemitgliedstaat automatisch den
internationalen Schutzstatus zu, der vom beglinstigten Mitgliedstaat zuerkannt
wurde.

Hat der Ubernahmemitgliedstaat einen illegal in seinem Hoheitsgebiet aufhiltigen
Drittstaatsangehorigen  ibernommen, so findet die Richtlinie 2008/115/EG
Anwendung.

Artikel 59

Sonstige Verpflichtungen

Die begiinstigten und beitragenden Mitgliedstaaten halten die Kommission {iber die
Durchfiihrung von Solidaritditsmainahmen auf bilateraler Ebene, einschlieBlich MaBnahmen
der Zusammenarbeit mit einem Drittland, auf dem Laufenden.

Artikel 60

Operative Koordinierung

Die Kommission koordiniert auf Antrag die operativen Aspekte der von den beitragenden
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Mafinahmen, einschlieBlich der Unterstiitzung durch
Sachverstindige oder Teams, die von der Asylagentur oder der Europdischen Agentur fiir die
Grenz- und Kiistenwache entsandt werden.

97



DE

KAPITEL IIT
FINANZIELLE UNTERSTUTZUNG DURCH DIE UNION

Artikel 61

Finanzielle Unterstiitzung

Die finanzielle Unterstiitzung nach einer gemiB Teil IV Kapitel I und II erfolgten Ubernahme
wird im Einklang mit Artikel 17 der Verordnung (EU) XXX/XXX [A4syl- und
Migrationsfonds] durchgefiihrt.

TEIL V
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 62

Datensicherheit und Datenschutz

(1) Die Mitgliedstaaten fiihren geeignete technische und organisatorische MaBBnahmen
durch, um die Sicherheit der im Rahmen dieser Verordnung verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen und insbesondere den unrechtmiBigen
oder nicht genehmigten Zugang zu verarbeiteten personenbezogenen Daten oder
deren Weitergabe, Anderung oder Verlust zu verhindern.

(2) Die zustdndige(n) Aufsichtsbehorde(n) der einzelnen Mitgliedstaaten kontrollieren
die RechtmédBigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die in
Artikel 41 genannten Behdrden des betreffenden Mitgliedstaats.

3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Asylagentur unterliegt der
Verordnung (EU) XXX/XXX [Asylagentur der Europdischen Union], insbesondere
hinsichtlich der Uberwachung durch den Europiischen Datenschutzbeauftragten.

Artikel 63

Vertraulichkeit

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 41 genannten Behdrden in Bezug auf
sdmtliche Informationen, die sie im Rahmen ihrer Arbeit erhalten, an die Regeln der
Vertraulichkeit gemall dem innerstaatlichen Recht gebunden sind.

Artikel 64

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften {iiber Sanktionen einschlieflich solcher
verwaltungsrechtlicher oder strafrechtlicher Art im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht,
die bei Verstofen gegen diese Verordnung zu verhdngen sind, und treffen alle fiir die
Anwendung der Sanktionen erforderlichen MaBnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen
miissen wirksam, verhdltnisméBig und abschreckend sein.
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Artikel 65

Berechnung der Fristen

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Fristen werden wie folgt berechnet:

a)  Ist fiir den Anfang einer nach Tagen, Wochen oder Monaten bemessenen Frist
der Zeitpunkt maBgebend, zu dem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung
vorgenommen wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag, auf den
das Ereignis oder die Handlung fillt, nicht mitgerechnet.

b)  Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist endet mit Ablauf des Tages,
der in der letzten Woche oder im letzten Monat dieselbe Bezeichnung oder
dieselbe Zahl wie der Tag trdgt, an dem das Ereignis eingetreten oder die
Handlung vorgenommen worden ist, von denen an die Frist zu berechnen ist.
Fehlt bei einer nach Monaten bemessenen Frist im letzten Monat der fiir ihren
Ablauf maBBgebende Tag, so endet die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses
Monats.

c)  Eine Frist umfasst die Samstage, die Sonntage und alle gesetzlichen Feiertage
in jedem der betroffenen Mitgliedstaaten.

Artikel 66

Geltungsbereich

Fiir die Franzosische Republik gilt diese Verordnung nur fiir ihr européisches Hoheitsgebiet.

(1)

(2)

€)

(1)

2)

Artikel 67

Ausschuss

Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die Kommission den
Durchfiihrungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Artikel 68

Ausiibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemiB3 Artikel 15 Absatz 6 und
Artikel 24 Absatz 3 wird der Kommission fiir einen Zeitraum von flinf Jahren ab
dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung {iibertragen. Die Kommission
erstellt spdtestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fiinf Jahren einen
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Bericht iiber die Befugnisiibertragung. Die Befugnisiibertragung verlidngert sich
stillschweigend um Zeitrdume gleicher Linge, es sei denn, das FEuropdische
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verldngerung spétestens drei
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

3) Die Befugnisiibertragung gemil Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 24 Absatz 3 kann
vom Europdischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der
Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt
der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss {iiber den Widerruf
angegebenen spdteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf
nicht bertihrt.

4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsitzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

(6) wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das
Européische Parlament und den Rat Einwénde erhoben haben oder wenn vor Ablauf
dieser Frist das Européische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt
haben, dass sie keine Einwinde erheben werden. Auf Initiative des Européischen
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlédngert.

Artikel 69

Begleitung und Bewertung

Die Kommission iiberpriift bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung] und ab
dann jdhrlich das Funktionieren der in Teil [V Kapitel I bis III dieser Verordnung
vorgesehenen MafBBnahmen.

[Drei Jahre nach Inkrafttreten erstattet die Kommission iiber die Durchfithrung der in dieser
Verordnung vorgesehenen Mallnahmen Bericht.]

Frithestens [flinf] Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung und anschlieBend alle
fiinf Jahre nimmt die Kommission eine Bewertung dieser Verordnung vor. Die Kommission
legt dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen vor. Die Mitgliedstaaten
iibermitteln der Kommission spitestens sechs Monate vor Ablauf der Frist von [fiinf] Jahren
alle fuir die Erstellung dieses Berichts erforderlichen Informationen.
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Artikel 70

Statistiken

Die Mitgliedstaaten libermitteln der Kommission (Eurostat) gemif3 Artikel 4 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europiischen Parlaments und des Rates® Statistiken iiber
die Anwendung dieser Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003.

TEIL VI
ANDERUNG ANDERER RECHTSAKTE DER UNION

Artikel 71

Anderungen der Richtlinie iiber den langfristigen Aufenthalt
1. Die Richtlinie 2003/109/EG wird wie folgt gedndert:
Artikel 4 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Fur Personen, die internationalen Schutz genief3en, betrdgt die erforderliche
Dauer des rechtméfigen und ununterbrochenen Aufenthalts drei Jahre.*

Artikel 72

Anderungen der Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und Migrationsfonds]

Die Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und Migrationsfonds] wird wie folgt
gedndert:

l. Artikel 16 erhilt folgende Fassung:

,» (1) Die Mitgliedstaaten erhalten zusétzlich zu ihrer gemél Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a
berechneten Mittelzuweisung einen Betrag von 10 000 EUR fiir jede Person, die im Rahmen
der Neuansiedlung oder der Aufnahme aus humanitéren Griinden aufgenommen wurde.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen gegebenenfalls auch Anspruch auf einen zusétzlichen Betrag
von 10 000 EUR fiir Familienangehorige von in Absatz 1 genannten Personen haben, wenn
die Personen aufgenommen werden, um die Einheit der Familie zu gewiéhrleisten.

(3) Der in Absatz 1 genannte Betrag wird in Form einer nicht mit Kosten verkniipften
Finanzierung gemil} Artikel [125] der Haushaltsordnung gewéhrt.

(4) Der Zusatzbetrag nach Absatz 1 wird dem Programm des Mitgliedstaats zugewiesen.
AuBer in hinreichend begriindeten Fillen, die von der Kommission durch eine Anderung des
Programms genehmigt werden, diirfen diese Mittel nicht fiir andere MaBnahmen des
Programms verwendet werden. Der in Absatz 1 genannte Betrag kann in die Zahlungsantrige
an die Kommission aufgenommen werden, sofern die Person, der der Betrag zugewiesen
wurde, neu angesiedelt oder aufgenommen wurde.

60 Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu
Gemeinschaftsstatistiken iiber Wanderung und internationalen Schutz (ABl. L 199 vom 31.7.2007,
S. 23).

DE 101

DE



DE

(5) Die Mitgliedstaaten halten die Informationen vor, die zu einer ordnungsgemédfen
Feststellung der Identitdt der neu angesiedelten oder aufgenommenen Personen und des
Datums ihrer Neuansiedlung oder Aufnahme erforderlich sind, wobei die geltenden
Vorschriften iiber die Datenspeicherfristen vorrangig gelten.

(6) Zur Bertiicksichtigung der aktuellen Inflationsraten und relevanter Entwicklungen auf dem
Gebiet der Neuansiedlung erhélt die Kommission die Befugnis, im Rahmen der verfiigbaren
Mittel gemél Artikel 32 delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen die Betrdge nach
Absatz 1 dieses Artikels gegebenenfalls angepasst werden, wobei sie den jeweiligen
Inflationsraten, den relevanten Entwicklungen im Bereich der Neuansiedlung sowie den
Faktoren Rechnung trigt, die den Einsatz des mit jenen Betrdgen verbundenen finanziellen
Anreizes optimieren konnen.*

2. Artikel 17 erhilt folgende Fassung:
»(1)  Ein Mitgliedstaat erhélt einen Beitrag von:

a)  [10000] EUR fiir jeden Antragsteller, fiir den dieser Mitgliedstaat infolge einer
Umsiedlung nach Artikel 48, Artikel 53 und Artikel 56 der Verordnung (EU)
XXX/ XXX [Verordnung iiber Asyl und Migrationsmanagement] zustindig
geworden ist;

b) [10000] EUR fiir jede Person, die internationalen Schutz geniefit und nach
Artikel 53 und Artikel 56 der Verordnung (EU) XXX/XXX [Verordnung iiber
Asyl und Migrationsmanagement| umgesiedelt wurde;

c) [10000] EUR fiir jeden illegal aufhéltigen Drittstaatsangehorigen, der nach
Artikel 56 der Verordnung (EU) XXX/XXX [Verordnung iiber Asyl und
Migrationsmanagement] und — nach Ablauf der in Artikel 55 Absatz 2
genannten Frist — nach Artikel 53 umgesiedelt wurde.

d)  Der unter den Buchstaben a, b und ¢ genannte Beitrag erhdht sich fiir jeden
unbegleiteten Minderjéhrigen, der nach Artikel 48, Artikel 53 und Artikel 56
der Verordnung (EU) XXX /XXX [Verordnung iiber Asyl und
Migrationsmanagement] umgesiedelt wurde, auf [12 000] EUR.

(2) Der iiberstellende Mitgliedstaat erhilt fiir jede Person, jeden Antragsteller oder
Schutzberechtigten, die oder der umgesiedelt werden soll, einen Beitrag in Hohe von
500 EUR zur Deckung der Kosten der Uberstellung nach Absatz 1.

3) Ein Mitgliedstaat erhilt einen Beitrag in Hohe von 500 EUR zur Deckung der Kosten
einer nach Artikel 35 der Verordnung (EU) XXX/XXX [Verordnung iiber Asyl und
Migrationsmanagement] erfolgenden Uberstellung einer der in Artikel 26 Absatz 1
Buchstaben a, b, ¢ oder d genannten Personen.

4) Ein Mitgliedstaat erhélt die in den Absidtzen 1 bis 3 genannten Betrige fiir jede
Person, fiir die der Beitrag zugewiesen wird, unter der Voraussetzung, dass deren
Umsiedlung erfolgt ist.

(5) Die in diesem Artikel genannten Beitrdge erfolgen in Form einer nicht mit Kosten
verkniipften Finanzierung gemaf Artikel [125] der Haushaltsordnung.

(6) Die Mitgliedstaaten halten die Informationen vor, die zu einer ordnungsgeméflen
Feststellung der Identitit der iiberstellten Personen und des Datums ihrer
Uberstellung erforderlich sind, wobei die geltenden Vorschriften iiber die
Datenspeicherfristen vorrangig gelten.
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(7) Die Kommission erhidlt die Befugnis, im Rahmen der verfiigbaren Mittel geméif
Artikel 32 delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen die Betrdge nach den
Absitzen 1, 2 und 3 dieses Artikels gegebenenfalls angepasst werden, wobei sie den
jeweiligen Inflationsraten, relevanten Entwicklungen im Bereich der Uberstellung
von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben oder diesen geniefen, in
einen anderen Mitgliedstaat sowie Faktoren Rechnung tragt, die den Einsatz des mit
jenen Betrdgen verbundenen finanziellen Anreizes optimieren kdnnen.*

TEIL VII
UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 73

Aufhebung
Die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 74

Ubergangsmafnahmen

Wenn ein Antrag nach dem [ersten Tag nach Inkrafttreten dieser Verordnung| registriert
wurde, werden Sachverhalte, die die Zustdndigkeit eines Mitgliedstaats geméill dieser
Verordnung nach sich ziehen koénnen, auch beriicksichtigt, wenn sie aus der Zeit davor
datieren.

Artikel 75

Inkrafitreten und Anwendbarkeit

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verodffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Sie ist auf Antrige auf internationalen Schutz anwendbar, die ab dem [ersten Tag des
dreizehnten Monats nach ihrem Inkrafttreten] registriert wurden. Fiir einen Antrag auf
internationalen Schutz, der vor diesem Datum eingereicht wird, erfolgt die Bestimmung des
zustindigen Mitgliedstaats nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 604/2013.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemd den Vertrigen
unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments — Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

‘ Vorschlag fiir eine Verordnung iiber Asyl- und Migrationsmanagement

Politikbereich(e) (Cluster)

‘ 10 — Migration

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
O eine neue Mallnahme

O eine neue MaBlnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MaBnahme®!

v" die Verlidngerung einer bestehenden Mafinahme

O die Zusammenfiihrung mehrerer Maflnahmen oder die Neuausrichtung
mindestens einer Mafinahme

Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschliefflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

In ihrem neuen Migrations- und Asylpaket kiindigt die Kommission einen
Neuanfang im Bereich Migration an. Mit dem vorliegenden Vorschlag wird als
maflgeblicher Beitrag zu einem Gesamtkonzept ein gemeinsamer Rahmen fiir das
Asyl- und Migrationsmanagement auf EU-Ebene eingefiihrt, der das Vertrauen der
Mitgliedstaaten in einander fordern soll. Basis ist der iibergeordnete Grundsatz der
Solidaritdt und einer gerechten Teilung der Verantwortung. Der Vorschlag fordert
eine integrierte Politikgestaltung im Rahmen der Migrations- und Asylpolitik und
tragt der Notwendigkeit Rechnung, auch die Politik in anderen relevanten Bereichen
zu berticksichtigen — insbesondere im Hinblick auf die enge Zusammenarbeit und
Partnerschaft mit relevanten Drittlindern. Mit dem Vorschlag wird anerkannt, dass
ein Gesamtkonzept auch in stdrkerem, nachhaltigerem und konkreterem Malle
Ausdruck des Grundsatzes der Solidaritit und einer gerechten Teilung der
Verantwortung ist, der seine Balance in einem breiteren Kontext findet, womit sich
der Fokus tiber die Frage hinaus erweitert, welcher Mitgliedstaat fiir die Priifung
eines Antrags auf internationalen Schutz zustindig ist. Diese Grundsitze sollten
daher fiir das gesamte Migrationsmanagement gelten, von der Bekdmpfung der
irreguldren Migration bis hin zu unerlaubten Migrationsbewegungen.

Der Vorschlag strafft die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 festgelegten
geltenden Vorschriften und zielt darauf ab, die ordnungsgemifle Anwendung der
Vorschriften zu gewiéhrleisten, die unerlaubte Migrationsbewegungen von
Drittstaatsangehorigen zwischen den Mitgliedstaaten  beschrinken. Diese
Vorschriften werden durch einen neuen Solidarititsmechanismus erginzt, um so
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Situationen zu bewiltigen, in denen die Mitgliedstaaten mit Migrationsdruck
konfrontiert sind. Bei diesem Ansatz ist auch ein spezifisches solidarisches
Verfahren vorgesehen, das bei Ankiinften nach Such- und Rettungseinsitzen greift.

Ein solcher Solidarititsmechanismus wird durch finanzielle Anreize fiir
Mitgliedstaaten untermauert, die sich unter anderem durch die Ubernahme von
Menschen, die internationalen Schutz beantragt haben oder genielen, oder
irregulirer Migranten solidarisch zeigen. Fiir die Ubernahme unbegleiteter
Minderjdhriger werden hohere Anreizbetrige gezahlt. Dies wiirde die derzeitigen
finanziellen Rahmenbedingungen erheblich verdndern; es sollte Unterstiitzung
gewidhrt werden, um die Finanzierungskosten in Zusammenhang mit solchen
Ubernahmen durch eine nicht mit Kosten verkniipften Finanzierung gemif
Artikel 125 der Haushaltsordnung zu bewaltigen.

Spezifisches Ziel: Verbesserung des Schutzes und der Solidaritit
ABM-/ABB-Titigkeit(en):
10 — Migration

- Schaffung eines gemeinsamen Rahmens fiir mehr Effizienz und Wirksamkeit des
Gesamtkonzepts flir das Asyl- und Migrationsmanagement durch integrierte
Politikgestaltung und Vertrauen der Mitgliedstaaten in einander;

- Steigerung der Effizienz des Systems zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fiir
die Priifung eines von einem Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen in einem
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zustandig ist;

- Verbesserung der Solidaritit und der Teilung der Verantwortung zwischen den
Mitgliedstaaten.

Mit dem Vorschlag wird angestrebt,

. einen gemeinsamen Rahmen festzulegen, der auf Grundlage der Prinzipien der
integrierten Politikgestaltung und der Solidaritit und einer gerechten Teilung der
Verantwortung zu einem Gesamtkonzept fiir das Asyl- und Migrationsmanagement
beitragt;

. die Teilung der Verantwortung durch einen neuen Solidaritditsmechanismus
sicherzustellen, indem ein System geschaffen wird, das in normalen Zeiten
dauerhafte Solidaritdt gewihrleistet und die Mitgliedstaaten mit wirksamen
MaBnahmen (Ubernahme oder Riickkehrpatenschaften und andere Beitriige, um die
Kapazititen der Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl, Aufnahme sowie Riickkehr
und Riickfilhrung und in der externen Dimension zu stirken) flir das praktische
Migrationsmanagement unterstiitzt, wenn sie mit Migrationsdruck konfrontiert sind.
Dieses Vorgehen umfasst auch ein spezifisches Verfahren fiir solidarisches
Vorgehen, das bei Ankiinften nach Such- und Rettungseinsdtzen greift;

. die Fahigkeit des Systems zu verbessern, effizient und wirksam einen einzigen
fiir die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindigen Mitgliedstaat
zu bestimmen. Dies wiirde insbesondere die Klauseln fiir die Ubertragung von
Zustiandigkeiten sowie die Moglichkeit einschrinken, dass sich die Zustindigkeit
durch das Vorgehen des Antragstellers von einem auf einen anderen Mitgliedstaat
verschiebt, und die Fristen fiir das Stellen und Beantworten von Gesuchen
betrdchtlich verkiirzen. Damit stiinde fiir die Antragsteller schneller fest, welcher
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Mitgliedstaat zustindig ist, wodurch sie rascheren Zugang zu den Verfahren zur
Gewihrung des internationalen Schutzes erhielten;

. Missbrauch entgegenzuwirken und unerlaubte Migrationsbewegungen der
Antragsteller innerhalb der EU zu verhindern, insbesondere indem die Antragsteller
klar dazu verpflichtet werden, im Mitgliedstaat der ersten Einreise ihren Antrag zu
stellen und in dem als zustdndig bestimmten Mitgliedstaat zu bleiben. Dies erfordert
auch angemessene verfahrensrechtliche und materielle Konsequenzen im Fall der
Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen.

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen:

Die Mitgliedstaaten und die Europdische Union insgesamt werden von einer
reformierten Verordnung iiber Asyl- und Migrationsmanagement profitieren, die die
Leitprinzipien fiir die wirksame Steuerung der Migration beinhaltet — einen
gemeinsamen Rahmen, der zur Umsetzung des Gesamtkonzepts beitréigt,
vereinfachte Verfahren und Solidaritdt mit den Mitgliedstaaten, um sie bei der
Bewiltigung des Migrationsdrucks zu unterstiitzen. Die Mitgliedstaaten konnten
jederzeit von freiwilligen Solidaritdtsmafnahmen profitieren.

Die weiter unten in diesem Dokument aufgefiihrten Haushaltsmittel decken die
geschitzten Beitrdge der Union ab, die als Anreiz fiir die Ausweitung der
Ubernahmeméglichkeiten  dienen werden. Gleichzeitig werden mit den
Unionsbeitriigen auch die Uberstellungen unterstiitzt, die nach Bestimmung des fiir
die Priifung eines Antrags auf internationalen Schutz zustindigen Mitgliedstaats
erfolgen, sowie die Uberstellungen {ibernommener Personen. Diese Unterstiitzung
einer ordnungsgemdflen Umsetzung des Systems wird flir Solidaritdt mit den
Mitgliedstaaten sorgen, auch mit Blick auf die Ausschiffung von Menschen nach
Such- und Rettungseinsitzen auf See. Dies wiederum wire von Vorteil fiir
Menschen, die internationalen Schutz beantragen, da sie von einem effizienteren
System zur Bestimmung des zustdndigen Mitgliedstaats profitieren konnten und ein
schnellerer Zugang zum Verfahren zur inhaltlichen Priifung eines Antrags moglich
wiirde.

Ubernahmekosten

Nach dem vorliegenden Vorschlag hat der Mitgliedstaat, von dem Asylbewerber,
irreguldre Migranten oder Menschen mit Anspruch auf internationalen Schutz
iibernommen werden, Anspruch auf einen Unionsbeitrag in Héhe von 10 000 EUR
fiir jede tibernommene Person.

Handelt es sich bei der iibernommenen Person um einen unbegleiteten
Minderjédhrigen, so belduft sich der Beitrag der Union auf 12 000 EUR. Der hohere
Beitrag ist im Hinblick darauf gerechtfertigt, dass sich das weitere Verfahren nach
der Ubernahme bei unbegleiteten Minderjihrigen komplexer und kostspieliger
gestaltet.

Uberstellungskosten

Nach dem vorliegenden Vorschlag hat der Mitgliedstaat, der Uberstellungen an den
Ubernahmemitgliedstaat ausfiihrt, fiir jede iiberstellte Person Anspruch auf einen
Unionsbeitrag von 500 EUR.

Dariiber hinaus werden dem vorliegenden Vorschlag zufolge Uberstellungskosten im
Zusammenhang mit den tblichen Uberstellungsverfahren (Aufnahmegesuche und
Wiederaufnahmemitteilungen) ebenfalls von der EU unterstiitzt und der
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Mitgliedstaat, der die Uberstellung an den zustindigen Mitgliedstaat ausfiihrt, hat
Anspruch auf einen Unionsbetrag von 500 EUR fiir jede iiberstellte Person.

Mehrwert aufgrund des Tditigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, gréferer
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der
Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der Union* den Wert, der sich aus
dem Tdtigwerden der Union ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von
den Mitgliedstaaten geschaffen worden wire.

Griinde fiir MaBnahmen auf européischer Ebene (ex ante)

Das Ziel — die Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der fiir die Priifung eines von einem Drittstaatsangehorigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz
zustdndig ist — kann von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht
werden und ldsst sich nur auf Unionsebene erreichen.

Erwarteter Unionsmehrwert (ex post)

Der Mehrwert dieses Vorschlags besteht darin, die derzeitige Dublin-Verordnung zu
straffen und wirksamer zu gestalten und einen Solidarititsmechanismus vorzusehen,
der in Zeiten unverhéltnismédBigen Drucks auf einen Mitgliedstaat zu dessen Gunsten
oder im Falle von Personen, die nach Such- und Rettungseinsédtzen ausgeschifft
werden, angewandt wird.

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

Die Krise im Jahr 2015 hat erhebliche strukturelle Schwichen und Méngel bei der
Gestaltung und Umsetzung der europdischen Asyl- und Migrationspolitik aufgezeigt
— einschlieBlich des Dublin-Systems, das nicht dafiir ausgelegt wurde, eine
langfristig tragfahige Teilung der Verantwortung fiir Menschen, die internationalen
Schutz beantragen, in der gesamten EU zu gewihrleisten. In den Schlussfolgerungen
des Europdischen Rates vom 28.Juni 2018 wurde eine Reform der Dublin-
Verordnung gefordert, die auf einem ausgewogenen Verhéltnis von Verantwortung
und Solidaritit beruht; dabei ist die Situation der Menschen zu beriicksichtigen, die
nach Such- und Rettungseinsitzen auf See an Land gebracht werden.

Die von der Kommission im Jahr 2016 in Auftrag gegebene Bewertung ergab, dass
ein solches System weiter auf Unionsebene erforderlich, das derzeitige Dublin-
System jedoch nicht zufriedenstellend ist, weshalb Anderungen nétig sind, um es zu
straffen und effizienter zu gestalten.

Zudem wurde das derzeitige Dublin-System nicht als Solidaritits- und
Lastenteilungsinstrument konzipiert. Die Migrationskrise hat diesen Mangel
aufgezeigt, was die Aufnahme eines Solidarititsmechanismus in den Vorschlag
erforderlich macht.

Vereinbarkeit mit anderen geeigneten Instrumenten sowie mogliche Synergieeffekte

Dieser Vorschlag ist mit dem Asyl- und Migrationsfonds (AMF) vereinbar. Der
AMF sieht bereits vor, dass Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, im
Rahmen des nationalen Programms des jeweiligen Mitgliedstaats auf freiwilliger
Basis iiberstellt werden konnen (Artikel 17 Absatz5 der Verordnung (EU)
Nr. 471/2018). Angesichts des erweiterten Umfangs von Ubernahmen, der in diesem
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Vorschlag vorgesehen ist, sollten auch die Ubernahme- und Uberstellungskosten
vorgesehen werden.

Wenn die Mittel (1 113 500 000 EUR fiir den Zeitraum 2022-2027) nicht vollstindig
fiir die Umsetzung der erwarteten Bedarfe im Rahmen des neuen Systems verwendet
werden, werden die verbleibenden Betrige fiir andere AMF-Mallnahmen
umgeschichtet. Sollten die Erfordernisse bei der Umsetzung eines neuen Systems die
Schitzungen {ibersteigen (d. h. mehr Asylbewerber miissten iibernommen und
tiberstellt werden), sollten zusitzliche Mittel angefordert werden.
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1.5. Laufzeit der Malinahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
O befristete Laufzeit
U Laufzeit: [TT.MM.]JJJJ bis [TT.MM.]JJJJ

[ finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fiir Verpflichtungen von JJJJ bis JJJJ und
auf die Mittel flir Zahlungen von JJJJ bis JJJJ

v Unbefristete Laufzeit
Anlaufphase von 2022 bis 2027,
anschliefend reguldare Umsetzung.
1.6. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung®?
v Direkte Verwaltung durch die Kommission

Udurch ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den Delegationen der
Union

O durch Exekutivagenturen

v Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten

v’ Indirekte Verwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an:
U Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

v internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

L] die EIB und den Europaischen Investitionsfonds

O Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung

0 6ffentlich-rechtliche Korperschaften

v privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag tétig werden, sofern
sie ausreichende finanzielle Garantien bieten

v privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung einer
offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende finanzielle
Garantien bieten

O Personen, die mit der Durchfilhrung bestimmter MaBBnahmen im Bereich der
GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem malgeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter , Bemerkungen‘ ndher zu
erldutern.

Bemerkungen

Die Ubernahmen und Uberstellungen erfolgen im Rahmen der thematischen Fazilitit des
AMF, hauptsidchlich im Wege der direkten Mittelverwaltung (oder der indirekten
Mittelverwaltung, falls die Stelle, die die MaBlnahme durchfiihrt, einer S&dulenbewertung
unterzogen wird). Je nach Situation konnte es jedoch zweckmifBiger sein, die Unionsbeitridge

62 Erlauterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthalt

die Website BudgWeb (in franzdsischer und englischer Sprache):
https://myintracomm.ec.europa.cu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
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im Wege der geteilten Mittelverwaltung bereitzustellen, indem die nationalen Programme
aufgestockt werden.
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2.2
2.2.1.

VERWALTUNGSMASSNAHMEN

Uberwachung und Berichterstattung

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Titigkeiten erfolgen.

Die im Wege der direkten und indirekten Mittelverwaltung durchgefiihrte
Finanzierung erfolgt im Rahmen der thematischen Fazilitit des AMF, die auch unter
den allgemeinen AMF-Uberwachungs- und Evaluierungsmechanismus fillt. Es
werden gestraffte Vorlagen und Regeln festgelegt, um die Indikatoren bei den
Empfingern von Finanzhilfe- und Beitragsvereinbarungen in demselben Tempo wie
bei der geteilten Mittelverwaltung zu ermitteln, um die Offenlegung vergleichbarer
Daten zu gewéhrleisten.

Wird der Beitrag der Union im Wege der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellt,
gelten folgende Regeln:

Die von den Mitgliedstaaten im Wege der geteilten Mittelverwaltung durchgefiihrten
Finanzierungen werden gemdB den Vorschriften in der Verordnung mit
gemeinsamen Bestimmungen (COM(2018) 375, im Folgenden ,,Vorschlag fiir eine
Dachverordnung®), der Verordnung (EU) 2018/2016 (Haushaltsordnung) und der
Verordnung zur Einrichtung des Asyl- und Migrationsfonds (COM(2018) 471, im
Folgenden ,,AMF-Vorschlag®) erfolgen.

Im Einklang mit dem Vorschlag fiir eine Dachverordnung richtet jeder Mitgliedstaat
ein Verwaltungs- und Kontrollsystem fiir sein Programm ein und gewéhrleistet die
Qualitit und Zuverlissigkeit des Uberwachungssystems. Fiir die geteilte
Mittelverwaltung ist daher ein kohédrenter und effizienter Rahmen fiir die
Berichterstattung, die Uberwachung und die Evaluierung vorhanden. Die
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, einen Uberwachungsausschuss einzusetzen, an dem
sich die Kommission in beratender Funktion beteiligen kann. Die Mitgliedstaaten
konnen beschlieflen, fiir mehrere Programme einen einzigen
Uberwachungsausschuss einzurichten. Die Uberwachungsausschiisse priifen alle
Punkte, die den Fortschritt des Programms beim Erreichen der Ziele beeinflussen.

Bei den Mitteln fiir den Bereich Inneres legen die Mitgliedstaaten der Kommission
einen jdhrlichen Leistungsbericht iiber die Durchfiithrung des Programms und die
Fortschritte beim Erreichen der Etappenziele und Ziele vor. Der Bericht sollte auch
alle Aspekte aufzeigen, die die Leistung des Programms beeinflussen, und alle
Mafnahmen erldutern, die in dieser Hinsicht ergriffen werden.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des
Durchfiihrungsmechanismus/der Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung,
der Zahlungsmodalitdten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Nach Mal3gabe des Vorschlags fiir den Asyl- und Migrationsfonds (AMF) sind 60 %
der Mittel fiir Programme der Mitgliedstaaten reserviert. Die verbleibenden 40 %
werden im Rahmen einer Thematischen Fazilitit verwaltet. Mit der Einfiihrung der
Thematischen Fazilitdt soll einerseits der Vorhersehbarkeit der mehrjdhrigen
Zuweisung von Mitteln fiir die nationalen Programme und andererseits der
Flexibilitit bei der regelmiBigen Auszahlung von Mitteln fiir Malnahmen mit einem
hohen Mehrwert fiir die Union ausgewogen Rechnung getragen werden. Aus der
Thematischen Fazilitit werden Neuansiedlungen und Uberstellungen finanziert.
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Die Kontrollstrategie wird auf der neuen Haushaltsordnung und dem
Dachverordnungsentwurf basieren.

In Bezug auf den im Rahmen der Thematischen Fazilitit im Wege der direkten und
indirekten Mittelverwaltung durchgefiihrten Bereich wird sich die Verwaltungs-
und Kontrollstrategie auf die Erfahrungen hinsichtlich der Unionsmafinahmen und
Soforthilfe aus dem Zeitraum 2014-2020 stiitzen. Eine vereinfachte Regelung wird
eine rasche Bearbeitung der Finanzierungsantrige ermoglichen und gleichzeitig das
Fehlerrisiko mindern: infrage kommende Antragsteller werden sich auf
Mitgliedstaaten und internationale Organisation beschranken, die Finanzierung stiitzt
sich auf vereinfachte Kostenoptionen, Standardformblitter werden fiir
Finanzierungsantrige, Finanzhilfe-/Beitragsvereinbarungen und die Berichterstattung
ausgearbeitet, ein stindiger Bewertungsausschuss wird die Antrdge unverziiglich
nach deren Eingang priifen.

Wird der Beitrag der Union im Wege der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellt,
gelten folgende Regeln:

Die Mitgliedstaaten werden fiir jede Person, die in die eine der von dieser
Verordnung abgedeckten Kategorien fallt, einen zusitzlichen Beitrag erhalten.

Die jeweiligen Betrige werden den Mitgliedstaaten im Wege der Anderung ihrer
Programme zugewiesen. Diese Programme werden im Rahmen der geteilten
Mittelverwaltung im Einklang mit Artikel 63 der Haushaltsordnung, des
Dachverordnungsentwurfs und des Entwurfs fiir den AMF verwaltet.

Die Zahlungsmodalititen fiir die geteilte Mittelverwaltung enthidlt der
Dachverordnungsentwurf, der eine jéhrliche Vorfinanzierung vorsieht, gefolgt von
hochstens vier Zwischenzahlungen je Programm und Jahr auf der Grundlage der
Zahlungsantrdge der Mitgliedstaaten wahrend des Geschiftsjahres. Geméfl dem
Dachverordnungsvorschlag wird die Vorfinanzierung im letzten Geschiftsjahr der
Programme verrechnet.

In Bezug auf den im Wege der geteilten Mittelverwaltung durchgefiihrten Bereich
stiitzt sich der Dachverordnungsentwurf auf die Verwaltungs- und Kontrollstrategie
fir den Programmplanungszeitraum 2014-2020. Allerdings werden einige
MaBnahmen zur Vereinfachung der Durchfiihrung und zur Verringerung des
Kontrollaufwands fiir die Begiinstigten und die Mitgliedstaaten eingefiihrt. Zu den
Neuerungen zéhlen:

- die Abschaffung des Benennungsverfahrens fiir die Programmbehdrden;

- Verwaltungsiiberpriifungen (Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen), die von der
Verwaltungsbehdrde auf Risikobasis durchzufiihren sind (gegeniiber den im
Programmplanungszeitraum  2014-2020 in allen  Féllen erforderlichen
Verwaltungskontrollen).

- die Verwaltungsbehorden konnen unter bestimmten Voraussetzungen
verhéltnismdfBige Kontrollmanahmen durchfiihren, die mit den nationalen
Verfahren in Einklang stehen;

- Vorgaben im Hinblick auf die Vermeidung von Mehrfachpriifungen bei demselben
Vorhaben bzw. denselben Ausgaben.
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2.2.2.

Auf der Grundlage der den Begiinstigten entstandenen Ausgaben legen die
Programmbehorden der Kommission Zwischenzahlungsantrige vor. Zur Minderung
des Risikos, dass nicht forderfihige Ausgaben erstattet werden, wurde im
Dachverordnungsvorschlag fiir die Zwischenzahlungen der Kommission eine
Obergrenze von 90 % festgesetzt, da die nationalen Kontrollen zu dem betreffenden
Zeitpunkt erst zum Teil durchgefiihrt worden sind. Nach dem jdhrlichen
Rechnungsabschlussverfahren zahlt die Kommission den Restbetrag, sobald sie das
Gewihrpaket von den Programmbehorden erhalten hat. Das Gewidhrpaket umfasst
die Rechnungsabschliisse, die Verwaltungserkldrung und die Stellungnahmen der
Priifbehdrde zu den Rechnungen, zum Verwaltungs- und Kontrollsystem sowie zur
Recht- und OrdnungsméaBigkeit der in den Rechnungsabschliissen geltend gemachten
Ausgaben. Dieses Gewidhrpaket wird von der Kommission zugrunde gelegt, um den
Betrag zulasten des Fonds fiir das Geschéftsjahr festzulegen.

UnregelmaBigkeiten, die von der Kommission oder dem Europdischen Rechnungshof
nach Ubermittlung des jahrlichen Gewéhrpakets festgestellt werden, konnen zu einer
Nettofinanzkorrektur fiihren.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Einddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

RISIKEN

Die Ausgabenprogramme der GD HOME wiesen in den Vorjahren kein hohes
Fehlerrisiko auf.

Das Fehlerrisiko fiir die im Wege der direkten/indirekten Mittelverwaltung
unterstiitzten Ubernahmen und Uberstellungen ist voraussichtlich geringer als fiir
derzeitige Unionsmafnahmen und Soforthilfe (derzeitige Restfehlerquote von etwa
3 %). Tatsdchlich werden viele der Risikofaktoren fiir die Finanzierung von
Ubernahmen und Uberstellungen nicht vorhanden sein: infrage kommende
Antragsteller werden sich auf Mitgliedstaaten und internationale Organisation
beschrinken, die Finanzierung stiitzt sich auf vereinfachte Kostenoptionen und
Standardformblatter werden ausgearbeitet, um sowohl das Antragsverfahren als auch
die Berichterstattung zu vereinfachen. Zusétzlich sind die Garantien hinsichtlich der
Ubernahmen und Uberstellungen aufgrund des bestehenden operativen
Uberwachungsmechanismus hoch.

Fiir die Unterstiitzung im Wege der geteilten Mittelverwaltung gilt Folgendes:

Das Verwaltungs- und Kontrollsystem entspricht den allgemeinen Anforderungen
des Dachverordnungsentwurfs und erfiillt die Bedingungen der Haushaltsordnung in
vollem Umfang.

Die Mitgliedstaaten konnen die Finanzbeitrige fiir Ubernahmen und Uberstellungen
in den Zahlungsantrigen an die Kommission angeben, vorausgesetzt dass die Person,
fir die der Beitrag beantragt wird, tatsdchlich auch iiberstellt wurde. Die
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Kontrollen und Priifungen durchzufiihren, um zu
priifen, ob die Bedingungen fiir eine Beantragung des Beitrags bei der Kommission
erfiillt wurden. Dariiber hinaus sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, entsprechende
Nachweise fiir den 1m Dachverordnungsentwurf festgelegten Zeitraum
aufzubewahren.
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2.2.3.

Mithilfe der mehrjdhrigen Programmplanung und jéhrlicher Rechnungsabschliisse
auf der Grundlage der Zahlungen der zustdndigen Behorde werden die Zeitrdume der
Forderfahigkeit an die Jahresabschliisse der Kommission angepasst.

SYSTEM  DER  INTERNEN  KONTROLLE —  KONTROLLEN  ZUR
RISIKOMINDERUNG

Die erste Betrugsbekdmpfungsstrategie der GD HOME wurde 2013 angenommen.
Die gegenwirtige Betrugsbekdmpfungsstrategie wurde im Februar 2018 aktualisiert
und gilt bis zum Ende des derzeitigen MFR. Mit Blick auf den MFR 2021-2027 und
die neue Betrugsbekdmpfungsstrategie von 2019 arbeitet die GD HOME zurzeit an
einer Aktualisierung ihrer Betrugsbekdmpfungsstrategie. Ziel der neuen Strategie der
GD HOME ist es, sich an eine verdndernde Situation anzupassen und die
Betrugsbekdmpfungsmafinahmen der GD weiter zu verstirken. Die neue
Betrugsbekdmpfungsstrategie der GD HOME wird spétestens 2021 angenommen.

Die GD HOME hat im Jahr 2016 eine Kontrollstrategie fiir Soforthilfe errichtet, die
die Grundlage der Kontrollstrategie fiir den unter die direkte/indirekte
Mittelverwaltung fallenden Bereich bilden wird.

AuBerdem nahm die GD HOME im November 2015 eine Priifstrategie fiir die unter
die geteilte Mittelverwaltung fallenden Bereiche des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds (AMIF) und des Fonds fiir die innere Sicherheit (ISF) an. Eine
Kontrollstrategie fiir die geteilte Mittelverwaltung im Rahmen des AMIF und des
ISF wird derzeit von der GD HOME ausgearbeitet. Diese Strategie wird sich auf alle
Kontrollen erstrecken, die fiir die Verwaltung der nationalen Programme im Rahmen
des AMIF und des ISF erforderlich sind.

Schditzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie
Bewertung des erwarteten Ausmafies des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Vernachlissigbare Kontrollkosten und sehr geringes Fehlerrisiko.

Die Kontrollkosten bleiben aller Voraussicht nach unverdndert im Vergleich zum
laufenden Zeitraum.

Die unter die direkte/indirekte Mittelverwaltung fallenden Kontrollkosten sind
aufgrund standardisierter Verfahren filir die Beantragung, Evaluierung und
Berichterstattung, aufgrund vereinfachter Kosten und strenge Beschriankungen der
infrage kommenden Antragsteller aller Voraussicht nach niedriger als die fiir
Unionsmafinahmen.

Mit dem risikobasierten Verwaltungs- und Kontrollkonzept, das in den
Dachverordnungsentwurf aufgenommen wurde, diirften die unter die geteilte
Mittelverwaltung fallenden Kontrollkosten weiter zuriickgehen. Fiir den aktuellen
Programmplanungszyklus (2014-2020) werden die kumulativen Kontrollkosten der
Mitgliedstaaten ab 2017 mit rund 5% des Gesamtbetrags der von den
Mitgliedstaaten fiir das Jahr 2017 beantragten Zahlungen veranschlagt.
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Privention von Betrug und Unregelméifligkeiten

Bitte geben Sie an, welche Prdventions- und Schutzmafinahmen, z. B. im Rahmen der
Betrugsbekdmpfungsstrategie, bereits bestehen oder angedacht sind.

Die in 2.2.2 genannte Betrugsbekdmpfungsstrategie der GD Home findet
Anwendung.

115




3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Rubrik des Mehrjihrigen Finanzrahmens und neu vorgeschlagene
Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
.. Art der . . -
Haushaltslinie Ausgabe Finanzierungsbeitrige
Rubrik des
Mehrjahrigen | Rubrik 4: Migration und EFTA- von nach Artikel [21
Finanzrahmens | Grenzmanagement GMQ\;GM ‘E); dern® Kand1dat6esn- DVr(i?t Absatz 2
. . . landern lindern Buchstabe b] der
Kapitel 10: Migration Haushaltsordnung
4 10 02 01 — Asyl- und Migrationsfonds GM NEIN NEIN G NEIN
(AMF)
10 01 01 — Unterstiitzungsausgaben
4 fiir den ,,Asyl- und Migrationsfonds | NGM NEIN NEIN JA NEIN
(AMF)”
XX 010101 (am Sitz und in den
4 . NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
Vertretungen der Kommission)
4 XX 010102 (am Sitz und in den NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
Vertretungen der Kommission)
4 XX 010102 (am Sitz und in den
Vertretungen der Kommission) NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
63 GM = Getrennte Mittel/ NGM = Nichtgetrennte Mittel.

64
65
66

EFTA: Européische Freihandelsassoziation.
Kandidatenldnder und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des Westbalkans.
etwaiger freiwilliger Beitrag der am Schengen-Besitzstand assoziierten Linder, sofern sich diese am

neuen Dublin-System beteiligen

DE
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3.2.
3.2.1.

Geschiitzte Auswirkungen auf die Ausgaben

Ubersicht iiber die geschditzten Auswirkungen auf die Ausgaben

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

Migration und Grenzmanagement

2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 ]ZVZZC? INSGESAMT
Verpflichtungen ) 113,500
Operative Mittel (getrennt nach den unter 87,800 | 120,100 | 225,500 | 226,300 | 226,300 | 227,500
3.1 aufgefiihrten Haushaltslinien) 45.500 1113.500
Zahlungen @ 70,240 | 113,640 | 204,420 | 226,140 | 226,300 | 227.260 | ’
Aus der Finanzausstattung des Programms Verpflichtungen =
finanzierte Verwaltungsausgaben®’ Zahlungen @
Verpflichtungen =143 113,500
Mittel fiir die Finanzausstattung des 87,800 | 120,100 | 225,500 | 226,300 | 226,300 | 227,500
Programms INSGESAMT Zahlungen s 45,500 1 113,500
70,240 | 113,640 | 204,420 | 226,140 | 226,300 | 227,260

67

indirekte Forschung, direkte Forschung.
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Rubrik des Mehrjihrigen

Finanzrahmens 7 Européische offentliche Verwaltung

Zum Ausfiillen dieses Teils ist die ,,Tabelle fiir Verwaltungsausgaben zu verwenden, die zuerst in den Anhang des Finanzbogens zu
Rechtsakten, der fiir die dienststelleniibergreifende Konsultation in DECIDE hochgeladen wird, aufgenommen wird.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ]ZV(")‘;? INSGESAMT
Personal 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 10,890
Sonstige Verwaltungsausgaben 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,720
Mittel INSGESAMT unter der RUBRIK (Verpflichtungen insges. 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 - 11,610
7 des Mehrjihrigen Finanzrahmens = Zahlungen insges.)
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 ]2\’;;? INSGESAMT
Mittel INSGESAMT Verpflichtungen 89,735 | 122,035 | 227,435 | 228,235 | 228,235 | 229,435 1 125,110
in allen RUBRIKEN
des Mehrjéhrigen Finanzrahmens Zahlungen 45,50
72,175 | 115,575 | 206,355 | 228,075 | 228,235 | 229,195 0 1125,110
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https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/bud/mff/Pages/mff-post-2020.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/bud/mff/Pages/mff-post-2020.aspx

3.2.2.  Ubersicht iiber die geschdtzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
[ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt.

M Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
bendtigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 INSGESAMT

RUBRIK 7
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 10,890

Personal

Sonstige 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,720

Verwaltungsausgaben

Zwischensumme 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 11,610
RUBRIK 7
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

auflerhalb d
RUBRIK 76%{
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
auBlerhalb der
RUBRIK 7
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 11,610
INSGESAMT

Der Mittelbedarf fiir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Mafinahme zugeordnete
Mittel der GD oder GD-interne Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel, die der fiir die
Verwaltung der MafBnahme zustindigen GD nach Mafigabe der verfiigbaren Mittel im Rahmen der jéhrlichen
Mittelzuweisung zugeteilt werden.

08 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfiihrung von

Programmen bzw. MaBnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte
Forschung.
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3.2.2.1. Geschitzter Personalbedarf

[ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal bendotigt.

M Fiir den Vorschlag/die Initiative wird folgendes Personal benotigt:

Schétzung in Vollzeitdquivalenten

Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
¢ Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)
Sitz und Vertretungen der Kommission 11 11 11 11 11 11 11
Delegationen
Forschung
¢ Externes Personal (in Vollzeitiquivalenten — VZA) - VB, OB, ANS, LAK und JFD 69
Rubrik 7
Aus der .
RUBRIK 7 des - am Sitz 2 2 2 2 2 2 2
mehrjdhrigen -
Finanzrahmens -in den
finanziert Delegationen
Aus der - am Sitz
Finanzausstattung
des Programms _inden
ﬁnanziert70 Delegationen
Forschung
Sonstige (bitte angeben)
INSGESAMT 13 13 13 13 13 13 13

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der MalBnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne
Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusitzliche Mittel, die der fiir die Verwaltung der MaBinahme
zustidndigen GD nach Maf3gabe der verfiigbaren Mittel im Rahmen der jéhrlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

Beschreibung der auszufiihrenden Aufgaben:

Beamte und Zeitbedienstete

Unterstiitzung, Durchfiihrung und Uberwachung der Titigkeiten im Zusammenhang mit
der Durchfilhrung dieses Vorschlags, vor allem in Bezug auf den
Solidaritdtsmechanismus und den erforderlichen Rechtsrahmen fiir dessen Umsetzung.
9 VZA (7 AD, 1 CA und 1 ANS) werden dem jeweiligen Referat und 4 VZA (2 AD und
2 AST) dem jeweiligen Referat fiir die Fondsverwaltung zugewiesen.

Externes Personal

Unterstiitzung, Bearbeitung und Uberwachung von MaBnahmen zur Umsetzung dieses
Vorschlags, hauptsichlich zur Durchfiilhrung des Vorschlags im Hinblick auf die
Festlegung des fiir die Priifung von Antrdgen auf internationalen Schutz zustindigen
Mitgliedstaats.

69

VB = Vertragsbedienstete, OB = 6rtliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverstindige,

LAK = Leiharbeitskrifte, JFD = Juniorfachkréfte in Delegationen.

70

DE

Teilobergrenze fiir aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).
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3.2.3.  Finanzierungsbeteiligung Dritter’’
Der Vorschlag/Die Initiative
v sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
[0 sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | INSGESAMT
Kpﬁnanmerende z. E. z. E. z. E. z. E. z. E. z. E.
Einrichtung
Kofinanzierung
INSGESAMT z. E. z. E. z. E. z. E. z. E. z. E.
3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen

v" Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
L1 Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:
O auf die Eigenmittel
O auf die librigen Einnahmen
Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien zugewiesen sind. [

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative >

Einnahmenlinie:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Artikel .............

Bitte geben Sie fiir die zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) im
Haushaltsplan an.

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen verwendete
Methode/Formel oder weitere Informationen).

7! etwaiger Beitrag der am Schengen-Besitzstand assoziierten Lander, sofern sich diese am neuen Dublin-

System beteiligen
Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zodlle, Zuckerabgaben) sind die Betrége netto, d. h. abziiglich 20 %
fiir Erhebungskosten, anzugeben.

72

DE 121 DE




	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	1.1. Gründe und Ziele des Vorschlags
	1.2. Ziele des Vorschlags
	1.3. Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	Die Kommission schlug im September 2015 zudem einen Umsiedlungsmechanismus für Krisensituationen  vor, um auf Krisen wie jene in Griechenland und Italien strukturiert reagieren zu können, die zu den beiden vom Rat im September 2015 angenommenen Umsied...
	1.4. Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	Um Solidaritätsmaßnahmen zu unterstützen, die auf Übernahmen und daran anschließende Überstellungen zusätzlich zu jenen abzielen, die durch die Verfahren zur Bestimmung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten abgedeckt sind, so sieht dieser Vorschlag Pa...
	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
	2.1. Rechtsgrundlage
	2.2. Unterschiede im Geltungsbereich
	2.3. Auswirkung des Vorschlags auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die dem Dublin-System angeschlossen sind
	2.4. Subsidiarität
	2.5. Verhältnismäßigkeit
	2.6. Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	3.1. Faktengestützte Politikgestaltung
	3.2. Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	3.3. Konsultation der Interessenträger
	3.4. Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNG EINZELNER BESTIMMUNGEN DES VORSCHLAGS
	5.1. Festlegung eines gemeinsamen Rahmens auf der Grundlage des Gesamtkonzepts für das Migrationsmanagement
	5.2. Solidaritätsmechanismus
	5.3. Straffung des Verfahrens zur Bestimmung der Zuständigkeit und Steigerung seiner Effizienz

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e) (Cluster)
	1.3. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.4. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.4.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.4.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Ausdr...
	1.4.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.4.4. Vereinbarkeit mit anderen geeigneten Instrumenten sowie mögliche Synergieeffekte

	1.5. Laufzeit der Maßnahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
	1.6. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

	2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens und neu vorgeschlagene Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.2. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.2.1. Geschätzter Personalbedarf

	3.2.3. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen


		2020-11-03T08:08:04+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



